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Botschaft
zur Totalrevision des Bevélkerungs- und
Zivilschutzgesetzes

vom ...

Sehr geehrter Herr Nationalratsprasident
Sehr geehrte Frau Standeratsprésidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir lhnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den
Entwurf zu einer Totalrevision des Bundesgesetzes (iber den Bevdlkerungsschutz
und den Zivilschutz.

Gleichzeitig beantragen wir lhnen, den folgenden parlamentarischen Vorstoss abzu-
schreiben:

2015 M 143590  Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe
fur Angehdrige des Zivilschutzes fir die gesamte Dienst-
leistungszeit (N 26.9.14, Miller Walter; S 10.3.15)

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Nationalratspréasident, sehr geehrte Frau
Standeratsprasidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorziiglichen Hoch-
achtung.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespréasident: Alain Berset
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr

2018-1604 1



Ubersicht

Die Totalrevision des Bevélkerungs- und Zivilschutzgesetzes schafft die rechtliche
Grundlage fir die Weiterentwicklung des Bevolkerungsschutzes und des Zivil-
schutzes. Dies ist erforderlich, um den Schutz der Bevolkerung und der Kkritischen
Infrastrukturen zu verbessern und Sicherheitsdefizite beseitigen zu kénnen.

Ausgangslage

Die Risikolandschaft hat sich in den vergangenen Jahren erheblich veréndert.
Bedrohungen wie Terrorismus und Cyber-Attacken, aber auch Gefahren wie Erdbe-
ben, Strommangellagen, Blackouts oder Pandemien sind aktueller denn je. In diesem
Kontext wurden erhebliche Sicherheitsdefizite beim Bevolkerungsschutz und beim
Zivilschutz erkannt. Zudem wurden im Bevdlkerungsschutz und im Zivilschutz seit
der letzten Reform vor 14 Jahren Erfahrungen gemacht, die ein Ver-
besserungspotenzial aufzeigen. Als Fazit ergibt sich die Notwendigkeit, das Bevolke-
rungsschutzsystem und den Zivilschutz weiterzuentwickeln, um den aktuellen und
kunftigen Schutzbedirfnissen der Schweizer Bevolkerung Rechnung zu tragen. Der
vorliegende Entwurf des Bevdlkerungs- und Zivilschutzgesetzes soll dazu die rechtli-
che Grundlage schaffen.

Der Bundesrat verabschiedete am 9. Mai 2012 einen Bericht zur Strategie Bevolke-
rungsschutz und Zivilschutz 2015+. Gestiitzt darauf haben Bund und Kantone ge-
meinsam einen Umsetzungsbericht erarbeitet. Der Bundesrat nahm den Bericht am
6. Juli 2016 zur Kenntnis und erteilte dem Eidgendssischen Departement fiir Vertei-
digung, Bevdlkerungsschutz und Sport den Auftrag, eine Revision des BZG einzulei-
ten.

Inhalt der Vorlage

Im Bevolkerungsschutzsystem soll die Zusammenarbeit der Partnerorganisationen in
der Vorsorge und der Ereignisbewéltigung gestarkt werden. Der Schutz kritischer
Infrastrukturen sowie die Schutz- und Abwehrmassnahmen gegen Cyber- und ABC-
Risiken sollen verbessert werden. Im Rahmen des Werterhalts und der Weiterentwick-
lung der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme sollen die Zustandigkeiten
von Bund, Kantonen und Dritten auf gesetzlicher Ebene geregelt werden.

Im Zivilschutzbereich stehen eine Anpassung des Dienstleistungssystems an die
aktuellen Erfordernisse, die Klarung von Bestandesfragen, die Reduktion und Flexi-
bilisierung der Schutzdienstpflichtdauer und die Einfiihrung eines «Durchdienermo-
dells» im Vordergrund. Die Verwendung von Ersatzbeitrdgen im Schutzraumbau,
die von der Bauherrschaft zu leisten sind, sofern aufgrund der Schutzplatzbilanz
kein Schutzraum erstellt werden muss, soll klarer geregelt werden. Im Weiteren
sollen die Fiihrungskompetenzen des Kaders gestérkt werden. Verschiedene Forma-
tionen des Zivilschutzes sollen schneller in den Einsatz gelangen kénnen. Zudem
werden Fragen der Schutzanlageninfrastruktur und des Materials geklart, verbun-
den mit der Wiedereinfiihrung eines Sanitatsdienstes im Zivilschutz. Schliesslich soll




die interkantonale Zusammenarbeit verbessert werden kdnnen. Die Leistungs- und
Durchhaltefahigkeit des Zivilschutzes soll damit generell verbessert werden.
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Botschaft
1 Grundziige der Vorlage
1.1 Ausgangslage

Die Risikolandschaft hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verdndert. Be-
drohungen wie Terrorismus und Cyber-Attacken, aber auch Gefahren wie Erdbeben,
Strommangellagen, Blackouts oder Pandemien sind aktueller denn je. In diesem
Kontext wurden erhebliche Sicherheitsdefizite beim Bevdlkerungsschutz und beim
Zivilschutz erkannt, die es zu vermindern oder zu eliminieren gilt. Beispiele sind
Licken bei den bevélkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Telekommunika-
tionssystemen, das fehlende Lageverbundsystem, Defizite beim ABC-Schutz oder
die fast vollstandig fehlenden Sanitatsdienstleistungen im Zivilschutz. Auch die
Empfehlungen der Sicherheitsverbundsiibung 2014 (SVU 14) und der Strategischen
Fuhrungsibung 2017 (SFU 17) unterstreichen diesen Handlungsbedarf. Zudem
wurden im Bevolkerungsschutz und im Zivilschutz seit der letzten Reform vor
14 Jahren wichtige Erfahrungen gemacht, die ein Verbesserungspotenzial aufzeigen.
Dies betrifft unter anderem die Verbesserung der Fiihrung und Koordination auf
Stufe Bund und Kantone, das Dienstleistungs- und Aushildungssystem sowie die
Schutzanlageninfrastruktur. Als Fazit ergibt sich die Notwendigkeit, das Bevolke-
rungsschutzsystem im Allgemeinen und den Zivilschutz als Teil des Bevolkerungs-
schutzes weiterzuentwickeln, um den aktuellen und kiinftigen Schutzbedirfnissen
der Schweizer Bevolkerung Rechnung zu tragen. Der vorliegende Entwurf des
Bundesgesetzes tber den Bevdlkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevélkerungs-
und Zivilschutzgesetz, BZG) soll dazu die rechtliche Grundlage schaffen.

Bereits im Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 23. Juni 20101
Gber die Sicherheitspolitik der Schweiz (SIPOL B 2010) kiindigte der Bundesrat an,
zusammen mit den Kantonen eine Strategie fiir den Bevdlkerungsschutz und den
Zivilschutz fur die Zeit nach 2015 zu formulieren. Der Bund und die Kantone sowie
die Partnerorganisationen des Bevdlkerungsschutzes erarbeiteten anschliessend
gemeinsam einen Bericht zur Strategie Bevélkerungsschutz und Zivilschutz 2015+.
Der Bundesrat verabschiedete den Strategiebericht am 9. Mai 20122. Dieser zeigt
auf, wie der Bevolkerungsschutz und der Zivilschutz weiterentwickelt werden
sollen, um die natur-, technik- und gesellschaftsbedingten Katastrophen und Notla-
gen in Zukunft effizient und wirksam bewadltigen zu kénnen.

In der Folge erteilten der damalige VVorsteher des Eidgendssischen Departements fiir
Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport (VBS), Bundesrat Ueli Maurer, und
der damalige Président der Regierungskonferenz Militér, Zivilschutz und Feuerwehr
(RK MZF), Regierungsrat Hans Diem, im Marz 2013 den Auftrag zur Ausarbeitung
eines Berichts zur Umsetzung der Strategie Bevolkerungsschutz und Zivilschutz
2015+. Der Bericht wurde unter paritatischer Leitung und Mitwirkung von Vertre-
tern des Bundes, der Kantone und weiterer Stellen erarbeitet. Gestlitzt auf die im

1 BBI20105133
2 BBI 2012 5503



BBI 2018

Strategiebericht des Bundesrates skizzierten Leitlinien und Vorgaben zeigt der
Bericht auf, in welchen Bereichen Anpassungen, Verbesserungen oder Neuerungen
vorzunehmen sind. In Form von Empfehlungen bildet er den breiten Konsens zur
Weiterentwicklung des Bevélkerungsschutzes und des Zivilschutzes ab. Der Bun-
desrat nahm den Bericht am 6. Juli 20163 zur Kenntnis. Er erteilte dabei dem VBS
den Auftrag, auf der Basis der im Bericht vorgeschlagenen Massnahmen eine Revi-
sion des BZG einzuleiten.

1.2 Die beantragte Neuregelung

Basierend auf den im Bericht «Umsetzung Strategie Bevdlkerungsschutz und Zivil-
schutz 2015+» vorgeschlagenen Massnahmen sowie den Empfehlungen der SVU 14
und SFU 17 ergeben sich die Schwerpunkte der BZG-Revision. Im Bevolkerungs-
schutz betrifft die Revision insbesondere die Aufgaben von Bund und Kantonen, die
Zusammenarbeit und die Koordination in der Vorsorge und der Ereignisbewalti-
gung, die Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme sowie die Ausbildung
und die Finanzierung. Im Zivilschutz sind Anderungen in den Bereichen Dienstleis-
tungs- und Ausbildungssystem, Schutzanlagen und Material sowie bei der Finanzie-
rung und der Verwendung von Ersatzbeitrdgen vorgesehen.

1.2.1 Bevolkerungsschutz

Im Bevolkerungsschutz steht die Starkung der Fihrung und Koordination von Bund
und Kantonen im Zentrum. Dabei soll insbesondere der Bundesstab fiir bevélke-
rungsschutzrelevante Ereignisse (Bundesstab Bevolkerungsschutz) optimiert und
den Bedirfnissen nach einer effizienten Struktur in der normalen Lage (Vorsorge)
und im Ereignisfall (Bewaltigung) angepasst werden. Im Weiteren soll die Koordi-
nationsfunktion des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz (BABS) gestarkt werden,
so z. B. in den Bereichen Vorsorgeplanung, ABC-Schutz, Schutz kritischer Infra-
strukturen oder Risikogrundlagen.

Durch eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten und Zusténdigkeiten soll die
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen zielgerichteter gestaltet werden.
Auch wenn sich in Bezug auf die Aufgaben von Bund und Kantonen im Bevolke-
rungsschutz grundsétzlich nichts andert, sollen in einzelnen Bereichen die Zustan-
digkeiten und Kompetenzen erganzt und prazisiert werden. So werden neu die
Aufgaben des Bundes fiir den Schutz kritischer Infrastrukturen oder im Kulturgiter-
schutz geregelt. Zudem werden die Tatigkeiten der Nationalen Alarmzentrale (NAZ)
und des Labors Spiez im Gesetz verankert.

Sowohl fiir die bestehenden als auch fir die geplanten neuen Alarmierungs- und
Telekommunikationssysteme des Bevélkerungsschutzes wird die gesetzliche Grund-
lage verbessert bzw. geschaffen. Die neuen Bestimmungen betreffen das mobile

3 Der Bericht ist im Internet abrufbar unter: www.vbs.admin.ch > Bevélkerungsschutz >
Bevdlkerungs- und Zivilschutzgesetz > Dokumente.
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Sicherheitsfunksystem (Polycom), das nationale sichere Datenverbundsystem mit
dem Lageverbundsystem und das mobile breitbandige Sicherheitskommunikations-
system. Fir all diese Systeme sollen die Aufgaben und Zustandigkeiten von Bund,
Kantonen und Dritten festgelegt und die Kostentragung geregelt werden. Im Lichte
der Erfahrungen mit dem Polycom ist die Gesamtverantwortung fur diese Verbund-
systeme beim Bund mit entsprechenden Kompetenzen zu stérken. Der Bund soll die
Maoglichkeit erhalten, Standards festzulegen sowie technische und terminliche Vor-
gaben zu machen, damit die nationalen Verbundsysteme effizient und wirtschaftlich
im Wert erhalten, weiterentwickelt oder realisiert werden kdnnen.

Eine Optimierung der Ausbildung im Bevélkerungsschutz soll durch eine einheitli-
che Ausbildungsdoktrin und eine verbesserte Koordination von Ausbildungen und
Ubungen erreicht werden. In diesem Sinne werden die Aufgaben des Bundes in der
Ausbildung prézisiert und ergéanzt.

1.2.2 Zivilschutz

Beim Zivilschutz liegt ein Schwerpunkt der Revision auf dem Dienstleistungs- und
Ausbildungssystem. Hinzu kommen punktuelle Anpassungen, z. B. bei der Melde-
pflicht. Beim Dienstleistungssystem ist eine Reduktion und Flexibilisierung der
Schutzdienstpflichtdauer vorgesehen. Die Schutzdienstpflicht fir Mannschaft und
Unteroffiziere soll insgesamt 12 Jahre oder 245 Tagen dauern und beginnt friihes-
tens mit dem 19. Altersjahr und spétestens in dem Jahr, in dem ein Schutzdienst-
pflichtiger 25 Jahre alt wird. Fur héhere Unteroffiziere und Offiziere besteht die
Schutzdienstpflicht weiterhin generell bis zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre
alt werden. Neu besteht die Mdglichkeit, die Schutzdienstpflicht ohne Unterbre-
chung zu erfiillen (Durchdiener). Mit der Bildung eines Personalpools sollen die
interkantonale Zuweisung von Schutzdienstpflichtigen vereinfacht und die Unterbe-
stande in einzelnen Kantonen besser ausgeglichen werden. In Bezug auf die Wehr-
pflichtersatzabgabe sollen den Schutzdienstleistenden kiinftig sémtliche geleisteten
Diensttage angerechnet werden (Umsetzung der Motion von Nationalrat Walter
Miiller 14.3590 «Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe fiir Angeho-
rige des Zivilschutzes fir die gesamte Dienstleistungszeit»). Im Falle von lang
andauernden, schweren Katastrophen und Notlagen oder bei einem bewaffneten
Konflikt soll der Zivilschutz bei Bedarf verstérkt werden. Zu diesem Zweck soll der
Bundesrat die Schutzdienstpflicht verl&ngern bzw. entlassene Personen wieder der
Schutzdienstpflicht unterstellen kénnen.

Bei der Ausbildung stehen inshesondere Anpassungen bei der Grundausbildung, der
Zusatzausbildung und der Kaderausbildung sowie bei den Wiederholungskursen im
Vordergrund. Das Ausbildungssystem soll vereinfacht werden; so kénnen neu
Instandstellungsarbeiten nach Katastrophenereignissen und Einsétze zugunsten der
Gemeinschaft im Rahmen von Wiederholungskursen durchgefiihrt werden.

Fur das Zivilschutzmaterial wird auf Wunsch der Kantone eine rechtliche Grundlage
geschaffen, damit das BABS in Absprache mit den Kantonen kinftig fiir die Evalua-
tion und Beschaffung des Einsatzmaterials und der personlichen Ausriistung sorgen
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kann. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den Beschaffungsstellen des Bundes.
Der Aufwand des Bundes wird durch die Kantone abgegolten.

Bei den Infrastrukturen des Zivilschutzes geht es darum, die Anzahl der geschiitzten
Fuhrungsstandorte und Bereitstellungsanlagen aufgrund der fortschreitenden Regio-
nalisierung in den Kantonen sowie im Hinblick auf den heutigen und kiinftigen
effektiven Bedarf zu tiberpriifen und soweit vertretbar zu reduzieren. Ebenso soll die
Anzahl der geschitzten sanitatsdienstlichen Anlagen und der geschiitzten Spitéler
Uberprift und gegebenenfalls reduziert werden, da die fiir den Unterhalt, die Erneue-
rung und den Betrieb notwendigen personellen und finanziellen Mittel nicht oder nur
beschrénkt zur Verfligung stehen. In diesem Bereich besteht im Bevolkerungs-
schutzsystem ein Sicherheitsdefizit. Im Falle einer Uberforderung des Gesundheits-
systems bei Katastrophen oder Notlagen kann die geschiitzte Sanitatsinfrastruktur
inshesondere wegen fehlendem ausgebildetem Personal, aber auch wegen veralteten
Medizinaleinrichtungen nicht in Betrieb genommen werden. Diese Sicherheitsliicke
kann nur geschlossen werden, wenn im Zivilschutz der Sanitatsdienst wieder einge-
fuhrt wird. Mit der Weiterentwicklung der Armee ist diese ndmlich nur noch be-
schrankt in der Lage, solche Dienstleistungen zugunsten der Zivilbevdlkerung zu
erbringen.

Was die Schutzrauminfrastruktur betrifft, sollen die Schutzraume fiir die Bevdlke-
rung erhalten werden. Im Falle verschiedener mdglicher Katastrophenereignisse
kénnen diese Schutzrdume nach wie vor einen wichtigen Beitrag zum Schutz der
Bevolkerung leisten.

1.3 Begrindung und Bewertung der vorgeschlagenen
Losung

Die nach 1989 grundlegend verdnderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
in Europa waren Anlass fiir eine kontinuierliche Anpassung des Bevélkerungsschut-
zes in der Schweiz. Aus einem priméar auf den Schutz vor den Auswirkungen eines
Krieges ausgerichteten Zivilschutz entstand das heutige Verbundsystem Bevolke-
rungsschutz mit seinen Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswe-
sen, technische Betriebe und Zivilschutz, das auf den Schutz der Gesellschaft vor
allen Arten von Gefahren und Notlagen ausgerichtet ist. In einem ersten Schritt
(1991-1995) wurde die Bedeutung der Katastrophenhilfe jener des Schutzes der
Bevolkerung im Kriegsfall gleichgestellt. Mit der Bevélkerungsschutzreform (1999-
2004) wurde die Katastrophen- und Nothilfe zu einer prioritdren Aufgabe, die Be-
waltigung eines bewaffneten Konflikts rlickte in den Hintergrund. In den gleichen
Zeitraum fiel die Schaffung des BABS im VBS. Es umfasst das friihere Bundesamt
fur Zivilschutz, das Labor Spiez und die NAZ. Am 1. Januar 2004 trat das neuge-
schaffene BZG in Kraft, das die bisherige Zivilschutzgesetzgebung abléste und in
dem die Neuausrichtung des Bevolkerungsschutzes rechtlich verankert wurde.

Seit jener Bevdlkerungsschutzreform sind 14 Jahre vergangen. Die mit dem Ver-
bundsystem Bevolkerungsschutz gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv,
sodass keine grundlegenden Anderungen nétig sind. Als Teil des im SIPOL B 2010
skizzierten Konzepts eines Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS) ist der Bevolke-
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rungsschutz jedoch weiterzuentwickeln und an die Erfordernisse der aktuellen
Bedrohungslage und an die neue Risikolandschaft anzupassen. Nachfolgend werden
die fiir die BZG-Revision massgebenden Elemente der Strategie erldutert. Zum
einen gibt es Elemente, die gleich bleiben wie bisher, weil sie sich bewahrt haben;
zum anderen wurden Elemente definiert, die neu bzw. zu starken sind, da ein Hand-
lungsbedarf oder Sicherheitsdefizit besteht.

1.3.1 Bevolkerungsschutz

An der priméren Ausrichtung des Bevolkerungsschutzes auf die Bewaltigung von
Katastrophen und Notlagen wird nichts gedndert. Das Verbundsystem muss sich
auch in Zukunft an den firr die Schweiz besonders relevanten und wahrscheinlichen
Bedrohungen und Gefahren orientieren, und im Falle des Bevélkerungsschutzes sind
dies natur- und zivilisationsbedingte Katastrophen und Notlagen.

Der Bevolkerungsschutz verbleibt auch weiterhin in der grundséatzlichen Verantwor-
tung der Kantone. Die verschiedenen Partner des VVerbundsystems sollen im Rah-
men ihrer jeweiligen Zustandigkeitsbereiche auf bewahrte Weise in den Kantonen
und Gemeinden zusammenarbeiten. Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen sowie zwischen den Partnerorganisationen im Verbundsystem Bevolkerungs-
schutz ist weitgehend unbestritten und hat sich bewahrt.

Auch die Aufteilung der Finanzierung zwischen Bund und Kantonen im Bevolke-
rungsschutz wird gemass dem Prinzip der Zustandigkeitsfinanzierung grundsétzlich
beibehalten. Fiir die Finanzierung der Partnerorganisationen sind die Kantone zu-
standig; der Bund finanziert wie bisher gewisse Teile des Zivilschutzes.

Die Fiihrung von Einséatzen im Bevolkerungsschutz erfolgt nach wie vor grundsétz-
lich durch die Kantone. Diese verfiigen (ber das Gros der Mittel zur Bewaltigung
von Katastrophen und Notlagen. Der Bund soll wie bis anhin im Einvernehmen mit
den Kantonen Einsatze zur Bewaltigung von Katastrophen und Notlagen koordinie-
ren und allenfalls fiihren, wenn mehrere Kantone, das ganze Land oder das grenzna-
he Ausland betroffen sind. In Fallen von Radioaktivitat, Notfallen bei Stauanlagen,
Satellitenabstiirzen, Epidemien, Tierseuchen und bewaffneten Konflikten liegt die
Fahrung beim Bund. Der Bundesstab Bevolkerungsschutz ist, vergleichbar mit den
kantonalen Fiihrungsorganen, das Krisenmanagementorgan des Bundes fiir bevélke-
rungsschutzrelevante Ereignisse.

Um das Verbundsystem Bevdlkerungsschutz in enger Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen weiterzuentwickeln, ist eine starkere Koordination zwischen
den verschiedenen Partnerorganisationen auf gesamtschweizerischer Ebene nétig.
Das BABS soll deshalb seine Koordinationsfunktion fiir den Bevélkerungsschutz als
Gesamtsystem stérker wahrnehmen als bisher. Damit ist keine Anderung der beste-
henden Kompetenzordnung verbunden. Es obliegt weiterhin dem Bundesrat, fur die
Koordination des Bevolkerungsschutzes mit anderen sicherheitspolitischen Instru-
menten zu sorgen.

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Interoperabilitit im Bevdlkerungsschutz,
beispielsweise durch die Sicherstellung der Alarmierungs- und Telekommunikati-
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onssysteme, sowie die Aushildung, beispielsweise durch die Sicherstellung des
Ausbildungsangebots fiir kantonale Filhrungsorgane.

Um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen zu verbessern und zu verein-
fachen, sind auf Stufe Bund und Kantone jeweils klare Ansprechstellen im Sinne
von zentralen «Eingangs- und Ausgangstoren» zu bezeichnen; dies gilt sowohl fiir
den Ereignisfall als auch fiir die normale Lage (Alltag). Zudem ist die Zusammenar-
beit zwischen Fach- und Fuhrungsorganen auf allen Ebenen der Gemeinwesen sowie
mit offentlich-rechtlichen und privaten Akteuren der technischen Betriebe, insbe-
sondere den Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen, zu klaren und wo nétig
auf- und auszubauen.

Die Aufgabenteilung im Bevolkerungsschutz ist grundsatzlich unbestritten; es gibt
aber einzelne Schnittstellen zwischen Partnerorganisationen, die bereinigt werden
missen. Dazu gehoren insbesondere die Aufgabenteilung und Kompetenzen im
Gesundheitswesen sowie der Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen
Gefdhrdungen (ABC-Schutz; z. B. ABC-Abwehr).

Die Vorlage zur Totalrevision des BZG beriicksichtigt die zu erwartenden Leistun-
gen des Zivildienstes bei Katastrophen und Notlagen auf der operativen Ebene des
Bevolkerungsschutzes bei der Sicherstellung des Managements ziviler Ressourcen.
Das Eidgendssische Departement fiir Wirtschaft, Bildung und Forschung und das
VBS beabsichtigen, die Abhéngigkeiten, Rahmenbedingungen und Schnittstellen
zwischen Zivilschutz und Zivildienst im Hinblick auf eine mittel- und langfristig
bessere Losung vertiefter abzuklaren.

1.3.2 Zivilschutz

Die Ausrichtung des Zivilschutzes auf die Bewdltigung von Katastrophen und Not-
lagen soll weitergefiihrt und verstarkt werden. Wegen des Klimawandels ist haufiger
mit naturbedingten Katastrophen und Notlagen und grésseren Auswirkungen zu
rechnen. Das Schadensausmass solcher Ereignisse ist zwar durch Schutzmassnah-
men und Warnsysteme verringert worden, gleichzeitig haben aber die Verdichtung
der Besiedlung und die Abhangigkeit von kritischen Infrastrukturen und damit auch
die Verletzlichkeit gegeniiber solchen Ereignissen zugenommen. Die Vorbereitun-
gen und der Einsatz im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt sollen zwar sicher-
gestellt, aber wegen der viel kleineren Eintretenswahrscheinlichkeit zweitrangig
bleiben.

Auch die féderalistische Organisation des Zivilschutzes soll grundsatzlich beibehal-
ten werden. Dies ermdglicht es den Kantonen, geméss ihren teils spezifischen Ge-
fahrdungen, den topographischen Gegebenheiten sowie den politischen Strukturen
massgeschneiderte Organisationen zu schaffen. Zudem ist die foderalistische Struk-
tur fir die Bewaltigung von Katastrophen und Notlagen auch deshalb sinnvoll, weil
der Zivilschutz eine Partnerorganisation des ebenfalls foderalistisch organisierten
Verbundsystems Bevélkerungsschutz ist.

Der Zivilschutz und dessen Einsétze sollen deshalb in der Zustéandigkeit der Kantone
und der Gemeinden/Regionen bleiben. In Situationen, in denen mehrere Kantone
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von einem Ereignis betroffen sind, oder wenn die Nachbarschaftshilfe nicht mehr
ausreicht, konnen die Kantone den Bund um Koordination ersuchen. Bei Ereignis-
sen, fir deren Bewaltigung die Verantwortung beim Bund liegt (z. B. bei radiologi-
sche Verstrahlungslagen oder Epidemien), kann der Bund den Zivilschutz in Ab-
sprache mit den Kantonen aufbieten. Der Bund kann solche Einsatze koordinieren
und entsprechende Massnahmen anordnen, die Einsatzfithrung vor Ort liegt bei den
betroffenen Kantonen.

Ein bewaffneter Konflikt ist zwar wenig wahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen.
Weil die Erstellung von Schutzbauten sehr zeitintensiv ist, soll am Werterhalt der
bestehenden Schutzbauten festgehalten werden. Es ist aber im Rahmen von kantons-
spezifischen Bedarfsplanungen abzuklaren, welche Schutzanlagen langerfristig nicht
mehr benétigt werden.

Bei der Ausbildung soll ein Gleichgewicht zwischen Vereinheitlichung und Diffe-
renzierung beibehalten werden. Auch wenn nicht alle Kantone dieselben Zivil-
schutzleistungen bendtigen, ist eine flachendeckende, einheitliche Grundausbildung
im Zivilschutz im Sinne der Effizienz und Interoperabilitat sinnvoll. Das Ausbil-
dungssystem soll vereinfacht werden. Zudem soll die Gesamtdienstzeit im Sinne
einer Obergrenze mdglichst jener von Militardienstleistenden angepasst und die
Dienstpflichtdauer flexibilisiert werden.

Die aktuellen Bestande zivilschutzpflichtiger Personen sind zu Uberprifen und dem
Auftrag anzupassen. Entscheidende Parameter dafiir sind das Leistungsprofil, das
Dienstleistungssystem (inkl. Dienstalter und Anzahl Diensttage) sowie die zur
Verflgung stehenden Finanzen. Das Dienstalter soll gesenkt und jenem in der Ar-
mee angepasst werden. Die heutige Personalreserve soll abgeschafft werden; dafir
soll ein interkantonaler Personalpool zum Ausgleich von Unter- und Uberbesténden
geschaffen werden.

Jeder Kanton muss tber geniigend Mittel fur die Basisleistungen des Zivilschutzes
verfugen. Spezialisierte personelle und materielle Mittel (z. B. ABC-Material, Not-
stromaggregate, Pumpen, Hochwassersperren, Ortungs- und Rettungsmaterial)
sollen aber in interkantonal titigen Stiitzpunkten zusammengelegt werden. Damit
lassen sich Kosten sparen und Doppelspurigkeiten vermeiden. Zudem kénnen die
Mittel rascher und flexibler zum Einsatz gebracht werden. Die Stutzpunkte sollen so
ausgestaltet und ausgeristet werden, dass sie die Mittel der Armee nicht duplizieren.

Um interkantonal eingesetzt werden zu kdnnen, muss der Zivilschutz Interoperabili-
tatskriterien erfullen. Der Bund soll gemeinsam mit den Kantonen solche Kriterien
erarbeiten, insbesondere fiir Teilbereiche der Fihrung, der Ausbildung und des
Materials.

Das Gros der Schutzdienstleistenden soll nach wie vor zur Erhéhung der Durchhal-
teféahigkeit der Partnerorganisationen im Bevolkerungsschutz eingesetzt werden. Um
aber den Bedirfnissen der Kantone zu entsprechen und die Effizienz zu steigern,
sollen spezialisierte Teile des Zivilschutzes auch als Elemente der ersten Staffel
Schwergewichte bilden kénnen.
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1.3.3 Vernehmlassungsverfahren

Der Bundesrat hat am 1. Dezember 2017 das VBS beauftragt, ein Vernehmlassungs-
verfahren zur BZG-Revision durchzufithren und die Kantone, die politischen Partei-
en, die gesamtschweizerischen Dachverbande der Gemeinden, Stadte und Bergge-
biete, die gesamtschweizerischen Dachverbande der Wirtschaft und die weiteren
interessierten Kreise zur Stellungnahme einzuladen. Das Vernehmlassungsverfahren
dauerte vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. Mérz 2018. 107 Adressaten wurden zur
Stellungnahme eingeladen. Es sind insgesamt 74 Stellungnahmen eingegangen.

Die Stossrichtung der Totalrevision wird von den allermeisten Vernehmlassungs-
teilnehmern begriisst. Dies betrifft insbesondere die Schliessung der Liicken bei den
bevdlkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Kommunikationssystemen oder
beim ABC-Schutz. Eine Mehrheit der Kantone ist auch fiir die Wiedereinfilhrung
der Sanitatsdienstleistungen im Zivilschutz. Ebenfalls grundsétzlich begriisst werden
die Anpassungen des Dienstleistungssystems im Zivilschutz. Vier Kantone (AR, SG,
TG und ZH) lehnen die Vorlage ab, sofern nicht gewisse Anpassungen vorgenom-
men werden.

Eine deutliche Mehrheit der Kantone, mehrere Verbande und eine politische Partei
(CVP) sprechen sich fiir die Aufteilung der Gesetzesvorlage in zwei separate Geset-
ze aus, ndmlich in ein Bevdlkerungsschutzgesetz und in ein Zivilschutzgesetz. Dies,
weil die den Bevdlkerungsschutz betreffenden Teile des Gesetzes einen libergeord-
neten sicherheitspolitischen Auftrag enthielten, wogegen der Zivilschutzbereich
lediglich einen spezifischen Pfeiler des Gesamtsystems Bevdlkerungsschutz ausma-
che und dessen Regelungen hauptsdchlich organisatorischer Natur seien. Zudem
wird die Ansicht vertreten, eine Trennung der beiden Bereiche in zwei separate
Gesetze schaffe grossere Klarheit. Zwei Kantone sind gegen eine Aufteilung der
Vorlage.

In Bezug auf die Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme begriisst ein
Grossteil der Kantone und Verbande die Priorisierung der Projekte sowie den Kos-
tenteiler Bund/Kantone. Gewiinscht werden genauere Angaben iber die finanziellen
Auswirkungen im Rahmen eines zu erstellenden «Masterplans Bevélkerungs-
schutz». Die Kantone bendtigen diesen fir die Erstellung ihrer Budgets und Finanz-
pléne.

Die Annahme, in Zukunft werde aufgrund der bestehenden und absehbaren Risiken
eine deutlich geringere Anzahl Schutzanlagen bendtigt, wird von einer Mehrheit der
Kantone nicht geteilt. Die vorgeschlagenen Anderungen, insbesondere auch im
Bereich der sanitatsdienstlichen Schutzanlagen, missen auf einer breit abgestiitzten
«Schutzbautenstrategie» basieren. Auf eine Reduktion im Rahmen der Gesetzesrevi-
sion sei zu verzichten.

Die Mehrheit der Kantone lehnt im Weiteren die vorgesehene Anderung der Finan-
zierungsregelung betreffend die Riickbaukosten nicht mehr benétigter Schutzanla-
gen ab. Eine breite Zustimmung erféhrt die Umsetzung der Motion von Nationalrat
Walter Muller (14.3590 «Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe fiir
Angehorige des Zivilschutzes flr die gesamte Dienstleistungszeit»). Obwohl nicht
Gegenstand der Motion Miiller und der Vorlage, wurden die Vernehmlassungsteil-
nehmer gefragt, ob der Bundesrat eine Erhéhung des Reduktionssatzes bei der
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Wehrpflichtersatzabgabe von 4 auf 5 Prozent priifen solle. Dies wird von den Ver-
nehmlassungsteilnehmern grossmehrheitlich unterstiitzt.

Ausserdem verlangt eine Mehrheit der Kantone eine Konkretisierung der Bestim-
mungen zu den Schutzdienstpflichtigen fiir Bundesaufgaben (Art. 36 Abs. 4).

Die Einzelheiten zu den Antrdgen und Bemerkungen kénnen dem Ergebnisbericht
entnommen werden.4

Aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens wurden hauptsachlich folgende Ande-
rungen vorgenommen:

—  Ubergangsbestimmung fiir die neuen Zustindigkeiten beim Sirenen-
alarmsystem Polyalert.

—  Ubergangsbestimmung, wonach die Kantone vorsehen kénnen, dass die
Schutzdienstpflicht ab Inkrafttreten des Gesetzes fir funf Jahre nach altem
System verlangert werden kann (bis 40 Jahre). Die Kantone entscheiden
aufgrund ihres spezifischen Bedarfs Uber die Verlangerung der Schutz-
dienstpflicht.

—  Ubergangsbestimmung, wonach das BABS bis vier Jahre nach Inkrafttreten
des Gesetzes den jahrlichen Pauschalbeitrag zur Sicherstellung der Betriebs-
bereitschaft der Schutzanlagen Ubernimmt. Die Kantone missen die Be-
darfsplanung bis spatestens drei Jahre nach Inkrafttreten beim Bund einrei-
chen.

—  Ersatzbeitrage im Schutzraumbau (Art. 63 Abs. 3) kénnen zusatzlich fir
Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Ersatzbeitragsfonds ver-
wendet werden.

— Auf die Ruckforderung gewisser Beitrdge flr Zivilschutz-Ausbildungs-
zentren und o6ffentliche Schutzraume wird infolge grossmehrheitlicher Ver-
jahrung verzichtet.

Auf eine Aufteilung des BZG in zwei Gesetze wird verzichtet. Der Bevélkerungs-
schutz und der Zivilschutz wurden 2004 auf Bundesebene in einem Erlass geregelt.
Die beiden Bereiche werden jedoch klarer voneinander abgegrenzt, so etwa in
Bezug auf die jeweiligen Aufgaben oder die Finanzierung (separate Regelung im
Bevolkerungsschutz und im Zivilschutz). Bestehende Abhéangigkeiten wie bei-
spielsweise im Bereich der Schutzbauten oder der Alarmierungs- und Telekommu-
nikationssysteme kdénnen so besser dargestellt werden. Mit einer Gesetzesvorlage
kdnnen zudem der Bevdlkerungsschutz als Verbundsystem sowie die Einbettung des
Zivilschutzes als Partnerorganisation besser verankert werden. Die Kantone verfu-
gen Uber Gesetzgebungskompetenzen tber den Bevélkerungsschutz und die Part-
nerorganisationen auf kantonaler und regionaler/kommunaler Ebene. Der Bund
verfugt hingegen im Bereich des Bevolkerungsschutzes uber keine umfassenden
Rechtsetzungskompetenzen. Das BZG stitzt sich auf Artikel 61 der Bundesverfas-
sungs (BV), der dem Bund die Rechtsetzungskompetenz im Bereich des Zivilschut-

4 Der Bericht ist im Internet abrufbar unter: www.admin.ch > Bundesrecht > Vernehmlas-
5 sungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2017 > VVBS.
SR 101
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zes gibt. In Bezug auf den Erlass von Bestimmungen im Bereich des Bevolkerungs-
schutzes kann sich der Bundesgesetzgeber auf die Artikel 61 und 57 Absatz 2 BV
berufen. Die vorgesehenen Regelungen namentlich im Hinblick auf die Alarmie-
rungs- und Telekommunikationssysteme sowie betreffend die Information der
Bevolkerung kénnen im Rahmen dieser Koordinationspflicht erlassen werden. All
dies spricht dafiir, das bestehende BZG wie bis anhin in einem Gesetz zu belassen.

Dem Wunsch der Kantone betreffend konkretere Angaben (ber die mittel- und
langfristigen Auswirkungen soll im Einvernehmen mit diesen mit der gemeinsamen
Erarbeitung eines «Masterplans Bevdlkerungsschutz» entsprochen werden.

Die BZG-Vorlage macht keine konkreten VVorgaben zur Anzahl der heute und lang-
fristig noch erforderlichen Schutzanlagen. Um diese Bedarfsfrage zu klaren, ist
vorgesehen, dass der Bund zusammen mit den Kantonen Kriterien erarbeitet. Ge-
stlitzt darauf sollen die Kantone Bedarfsplanungen erstellen.

An der Anderung der Finanzierungsregelung betreffend die Riickbaukosten nicht
mehr benétigter Schutzanlagen, die einer Umnutzung zugefiihrt werden, wird fest-
gehalten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gesamtvorlage mit der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) konform bleibt. Mit dieser Regelung wird die Mehrbelastung des Bundes
bei den Alarmierungs- und Telekommunikationssystemen gemdss Vorgabe des
Bundesrats vom 6. Juli 2016 NFA-konform ausgeglichen. Die neue Regelung hat
zudem den Vorteil, dass bei nicht mehr bendtigten Schutzanlagen die Kantone
eigenstandig Gber deren Umnutzungen entscheiden kénnen.

Im Weiteren wurden kleinere Anpassungen vorgenommen. Die restlichen Ande-
rungsantrage betreffen insbesondere den erlduternden Bericht bzw. das Verord-
nungsrecht.

1.4 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen

Fur den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz gilt weiterhin das Prinzip der
Zustandigkeitsfinanzierung, d. h. Bund und Kantone tragen die Kosten derjenigen
Bereiche, fur die sie jeweils zustindig sind. Die Zustédndigkeiten und die Finanzie-
rung der Investitions-, Werterhalts-, Betriebs- und Unterhaltskosten fiir die Alarmie-
rungssysteme sowie die Telekommunikationssysteme (mobiles Sicherheitsfunksys-
tem, nationales sicheres  Datenverbundsystem, mobiles breitbandiges
Sicherheitskommunikationssystem, nationales Lagerverbundsystem) missen auf
eine bessere gesetzliche Grundlage gestellt (Polycom) oder neu geregelt werden.
Beim Sirenenalarmierungssystem Polyalert sollen Zustandigkeiten und Finanzierung
beim Bund zusammengefiihrt werden. Damit kénnen Doppelspurigkeiten abgebaut
und unnétige Mehrkosten bei der Realisierung und beim Werterhalt solcher Systeme
kiinftig vermieden werden. Zudem soll der Bund die nétigen Kompetenzen erhalten,
damit keine unnétigen Mehrkosten bei der Realisierung und beim Werterhalt solcher
Systeme entstehen. Ebenfalls neu ist die Bestimmung, dass der Bund nach einer
Ubergangsfrist fiir Schutzanlagen, die technisch oder personell nicht betrieben
werden kdnnen, keine Beitrage mehr bezahlt. Es ist auch vorgesehen, die Finanzie-
rung der Rickbaukosten von Schutzanlagen, die aufgehoben und umgenutzt werden,
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anzupassen. Dazu soll den Kantonen zugestanden werden, dass sie bei einer zivil-
schutznahen Umnutzung die zweckgebundenen Ersatzbeitrédge verwenden kénnen.

1.5 Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europaischen
Recht

Die Europdische Union (EU) verfiigt tiber einen spezifischen Mechanismus (Civil
Protection Mechanism) fur die internationale Bewéltigung von Katastrophen und
Notlagen mit grenziiberschreitenden Auswirkungen. Bislang hatte die Schweiz
keinen Zugang zu diesem Netzwerk. Aufgrund der internationalen Lage der Schweiz
konnte ein Mitwirken, zumindest in Teilbereichen, entscheidend sein. In einem
ersten Schritt hat das BABS am 28. April 2017 eine Verwaltungsvereinbarung
(Administrativ Arrangement) mit der EU unterzeichnet. Dies unter anderem im
Hinblick auf den raschen gegenseitigen Informationsaustausch und eine optimale
Koordination von Mitteln flir die Bewaéltigung von Katastrophen und Notlagen im
In- und Ausland.

1.6 Umsetzung

Die Kantone sind an der Erarbeitung des Berichts des Bundesrates zur Strategie
Bevolkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vom 9. Mai 2012 und des Berichts an
den Bundesrat zur Umsetzung der Strategie Bevdlkerungsschutz und Zivilschutz
2015+ vom 6. Juli 2016 beteiligt gewesen. Sie konnten zur Vorlage mehrfach Stel-
lung nehmen. Die vorgesehene Regelung des Werterhalts und der Weiterentwick-
lung bestehender Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme entspricht einer
von Bund und Kantonen erarbeiteten Konsenslésung. Die vorgesehene Verschie-
bung der Aufgabe der Beschaffung von Zivilschutzmaterial von den Kantonen zum
Bund soll auf deren Wunsch hin vorgenommen werden. Die dafiir beim Bund erfor-
derlichen zusétzlichen personellen Ressourcen werden durch die Kantone vollum-
fanglich abgegolten.

Aufgrund der Totalrevision des BZG erfolgt eine Totalrevision der nachgelagerten
Verordnungen. Dies betrifft namentlich die Zivilschutzverordnung vom 5. Dezem-
ber 20036, die Alarmierungs- und Sicherheitsfunkverordnung vom 18. August 20107
(VWAS) sowie die Verordnung vom 17. Oktober 20078 Uber die Nationale Alarm-
zentrale (VNAZ). Neben der Zivilschutzverordnung soll eine neue Bevolkerungs-
schutzverordnung geschaffen werden. So wird das Gesetz nicht mit Detailregelun-
gen Uberlastet.

6 SR520.11
7 SR520.12
8 SR 520.18
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1.7 Erledigung parlamentarischer Vorstdsse

Die Behandlung der vorliegenden Revision des BZG erlaubt es, den parlamentari-
schen Vorstoss von Nationalrat Walter Miller, Motion 14.3590 «Anspruch auf
Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe flir Angehdrige des Zivilschutzes fiir die
gesamte Dienstleistungszeit» abzuschreiben.

Die von Bundesrat und Parlament gutgeheissene Motion verlangt, «die rechtlichen
Voraussetzungen zu schaffen, damit Angehdrige des Zivilschutzes Anspruch auf
Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe wahrend der ganzen aktiven Zeit haben».
Die Umsetzung dieser Motion erfordert, dass kiinftig Schutzdienstpflichtige samtli-
che Diensttage, die sie wahrend ihrer Schutzdienstpflicht leisten, an die Reduktion
der Wehrpflichtersatzabgabe anrechnen kénnen. Dies war bis anhin nicht der Fall.

Nach dem bisherigen System dauerte die Wehrpflichtersatzabgabepflicht bis zum
30. Altersjahr, die Schutzdienstpflicht generell bis zum 40. Altersjahr. Die nach dem
30. Altersjahr geleisteten Diensttage im Zivilschutz wurden nicht an die Wehr-
pflichtersatzabgabe angerechnet. Zudem konnten bisher maximal 25 Diensttage pro
Jahr an die Wehrpflichtersatzabgabe angerechnet werden (25x4 % Ermassigung pro
geleisteten Diensttag); dariiber hinaus geleistete Diensttage wurden fir die Berech-
nung der Wehrpflichtersatzabgabe nicht beriicksichtigt.

Die vorliegende Revision legt die Dauer der Schutzdienstpflicht auf Stufe Mann-
schaft und Unteroffiziere auf 12 Jahre ab dem Jahr, in dem die Grundausbildung
absolviert wird, fest. Die Grundausbildung kann friihestens ab Beginn des 19. Al-
tersjahrs absolviert werden, ist aber spétestens in dem Jahr zu beginnen, in dem ein
Schutzdienstpflichtiger 25 Jahre alt wird. Auf der Grundlage des teilrevidierten
Bundesgesetzes vom 12. Juni 19599 (iber die Wehrpflichtersatzabgabe, das voraus-
sichtlich per 1. Januar 2019 in Kraft tritt (Anderung vom 16. Mérz 201810), kénnen
samtliche wahrend der Schutzdienstpflicht von 12 Jahren geleisteten Diensttage
angerechnet werden. Die Details der Anrechnung der Diensttage sind im Rahmen
der Revision der Verordnung vom 30. August 199511 {iber die Wehrpflichtersatzab-
gabe (WPEV) zu regeln. Zu berlicksichtigen sind dabei einerseits die Diensttage der
Rekrutierung und der Grundausbildung, andererseits die Diensttage, die tber das
jahrliche, flr die Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe massgebende Maximum
hinaus geleistet werden. Diese zuséatzlich geleisteten Diensttage sollen auf die Folge-
jahre Gibertragen werden.

Fur héhere Unteroffiziere und Offiziere gilt die Schutzdienstpflicht weiterhin bis
zum 40. Altersjahr; diese werden mit der vorliegenden BZG-Revision somit zu einer
langeren Dienstdauer (l&nger als 12 Jahre) verpflichtet. Um der Motion Muller
gerecht zu werden, sind diesen Kaderangehdérigen die zusatzlich geleisteten Dienst-
tage ebenfalls anzurechnen. Dies soll mittels einer anteilsméassigen Riickerstattung
der bezahlten Wehrpflichtersatzabgabe fur hohere Unteroffiziere und Offiziere
ermoglicht werden. Die diesbeziigliche Regelung erfolgt ebenfalls in der WPEV.

9  SR661
10 BBI 2018 1511
11 SR 661.1
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2 Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln
1. Titel: Gegenstand

Art. 1

Bst. a: Neu wird festgehalten, dass das Gesetz neben der Zusammenarbeit auch die
Aufgaben im Bevdlkerungsschutz regelt. Die Aufgaben von Bund und Kantonen
sollen ndmlich detaillierter festgelegt und klar zugewiesen werden. Zudem werden
neu die Dritten explizit erwéhnt, da diese sowohl fiir die VVorsorge als auch fiir die
Ereignisbewaltigung eine zunehmende Bedeutung haben, vor allem die Betreiberin-
nen von kritischen Infrastrukturen.

Bst. b: Um den Bevdlkerungsschutz als Verbundsystem und den Zivilschutz als eine
der Partnerorganisationen besser voneinander zu unterscheiden, wird der bisherige
Buchstabe b préazisiert und erganzt. Einerseits wird der Zivilschutz klar als Partner-
organisation ausgewiesen, andererseits werden die wichtigsten Regelungsbereiche in
diesem Gesetz in Bezug auf den Zivilschutz aufgefuhrt.

2. Titel: Bevolkerungsschutz
1. Kapitel: Zweck, Zusammenarbeit und Pflichten Dritter

Art. 2 Zweck

Das Verbundsystem Bevolkerungsschutz ist nach wie vor primér auf die Bewalti-
gung von Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen ausgerichtet. Ein «Gross-
ereignis» ist ein primar regionales, raumlich begrenztes Schadensereignis, dessen
Bewaltigung zwar ein Zusammenwirken mehrerer Partnerorganisationen des Bevol-
kerungsschutzes mit Unterstlitzung von aussen erforderlich macht, jedoch Uber-
schaubar bleibt (z. B. ein schweres Zugsungliick mit Toten und Verletzten oder ein
grosses Hochwasserereignis). Der Schutz der Bevolkerung und ihrer Lebensgrund-
lagen bleibt aber auch im Falle eines bewaffneten Konflikts eine Aufgabe des Be-
volkerungsschutzes. Damit leistet der Bevolkerungsschutz als sicherheitspolitisches
Instrument einen wesentlichen Beitrag zur nationalen Sicherheit. Die Partnerorgani-
sationen des Bevolkerungsschutzes tragen die Verantwortung fur ihre jeweiligen
Aufgabenbereiche selber und unterstiitzen sich gegenseitig bei der Erflllung ihrer
Aufgaben. Sie kommen in verschiedenen Phasen eines Ereignisses zum Einsatz.
Polizei, Feuerwehr und Sanitét sind Ersteinsatzmittel, deren Einsdtze Stunden bis
Tage dauern. Die technischen Betriebe und der Zivilschutz hingegen kénnen ihre
Einsatzkréfte zur Bewaéltigung von Katastrophen und Notlagen Tage bis Wochen
oder falls erforderlich noch I&nger zur Verfilgung stellen. Dabei ist zu beachten, dass
ausser dem Zivilschutz alle Partnerorganisationen auch bei Katastrophen und Notla-
gen ihren Grundauftrag zu erfiillen haben und sich wegen der kurzen Durchhaltefa-
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higkeit mdglichst rasch mit dem Gros ihrer Einsatzkrdfte wieder zuriickziehen
mussen.

Art. 3 Partnerorganisationen und Dritte

Abs. 1: Die Bestimmung wird dahingehend prazisiert, dass die Zusammenarbeit
sowohl in der VVorsorge als auch in der Ereignisbewaltigung erfolgt.

Abs. 1 Bst. a—c: An den bisherigen Aufgaben der Polizei, der Feuerwehr und des
Gesundheitswesens im Bevélkerungsschutz dndert sich nichts.

Abs. 1 Bst. d: Die Umschreibung der Aufgaben der technischen Betriebe wird all-
gemeiner formuliert und bezieht sich nicht mehr wie bisher nur auf einige spezifi-
sche Bereiche.

Abs. 1 Bst. e: Wie bei den anderen Partnerorganisationen werden hier die wesent-
lichsten Aufgaben des Zivilschutzes aufgefiihrt. Neu erfolgt eine ausfiihrlichere
Auflistung der einzelnen Aufgabenbereiche des Zivilschutzes unter dem 3. Titel
(Zivilschutz) Artikel 28.

Abs. 2: Neu wird explizit festgehalten, dass neben den Partnerorganisationen des
Bevolkerungsschutzes geméss Absatz 1 weitere Stellen flr die Vorsorge und Ereig-
nisbewaltigung beigezogen werden kdnnen, etwa behérdliche Stellen z. B. im Na-
turgefahrenbereich oder im ABC-Bereich. Dazu gehoren auch die Bundesstellen, die
fur die Sicherheit von Computersystemen und des Internets sowie fiir den Schutz
kritischer Infrastrukturen vor Cyberangriffen zustandig sind (Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherung, MELANI). Ausserdem kdnnen Nichtregierungsorgani-
sationen wesentliche Beitrage leisten und sind zum Teil schon in die kantonalen
Katastrophendispositive eingebunden, so beispielsweise das Schweizerische Rote
Kreuz, die Samariter oder der Schweizerische Verein fiir Such- und Rettungshunde
(REDOG) im Bereich der Rettung aus Trimmerlagen.

Art. 4 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen wird ausgeweitet auf den ABC-
Schutz, die Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme, die Ereigniskommuni-
kation des Bevdlkerungsschutzes sowie Ausbildung und Forschung. Es handelt sich
hierbei um Bereiche, bei denen im Sinne der Interoperabilitdt und Einheitlichkeit
eine enge Zusammenarbeit bzw. Koordination von Bund und Kantonen sowie weite-
rer Stellen unabdingbar ist.

Art. 5 Pflichten Dritter

Bei Katastrophen und in Notlagen sowie bei bewaffneten Konflikten sind alle Per-
sonen verpflichtet, die von den zustdndigen Stellen (Behdrden, Einsatzkraften)
erlassenen Alarmierungsanordnungen und Verhaltensanweisungen zu befolgen.
Bisher war diese Verpflichtung im Zivilschutzteil (Art. 29 Abs. 1) geregelt. Sie
betrifft aber nicht nur den Zivilschutz und wird deshalb neu im Bevélkerungsschutz-
teil festgehalten.
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2. Kapitel: Aufgaben des Bundes

Der bisherige Artikel 5 zu den Aufgaben des Bundes wird neu in separate Artikel zu
den verschiedenen Bereichen in einem eigenen Kapitel aufgeteilt und ergdnzt
(Art. 6-13). So kommen Bestimmungen betreffend die Fiihrung und die Koordinati-
on auf Bundesstufe, den Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI), den Kulturgiter-
schutz in Bezug auf Schutzbauten und Einrichtungen, die Warnung, Alarmierung
und Ereignisinformation, die NAZ und den ABC-Schutz (Labor Spiez) hinzu. Die
Bestimmungen zur Forschung und Entwicklung (bisher Art. 8) werden ebenfalls in
das Kapitel zu den Aufgaben integriert.

Art. 6 Allgemeine Aufgaben

Abs. 1: Unter Koordination sind inshesondere die Sicherstellung der Interoperabilitat
im foderalistisch aufgebauten Bevolkerungsschutz, zwischen den Kantonen und
zwischen Bund und Kantonen sowie die Forderung der Zusammenarbeit mit anderen
Behorden und Stellen im Bereich der Sicherheitspolitik zu verstehen. Damit ist
keine Anderung der bestehenden Kompetenzordnung verbunden. Es obliegt weiter-
hin dem Bundesrat, fiir die Koordination des Bevdlkerungsschutzes mit anderen
sicherheitspolitischen Instrumenten zu sorgen. Im Weiteren geht es darum, die
Bedirfnisse der Partner und Stellen im Bevolkerungsschutz aufzunehmen und
aufeinander abzustimmen. Eine Koordination ist auch im Hinblick auf eine verbes-
serte Effizienz und Wirtschaftlichkeit, beispielsweise bei den bevdlkerungsschutzre-
levanten Alarmierungs- und Telekommunikationssystemen oder dem Lageverbund-
system, wichtig und notwendig. Ein weiteres Beispiel ist die Koordination des ABC-
Schutzes in der Schweiz.

Abs. 2: Der bauliche Bereich des Kulturgiterschutzes, der Teil der Schutzanlagen
bildet, wurde aufgrund der Einheitlichkeit der Materie mit der Teilrevision des BZG
im Jahr 2012 vom damaligen Kulturglterschutzgesetz12 in das BZG Ubernommen.
Mit der Totalrevision des Bundesgesetzes vom 20. Juni 201413 {iber den Schutz der
Kulturgtter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG)
per 1. Januar 2015 wurde deshalb der entsprechende Artikel aufgehoben. Der Bund
wird weiterhin vollumfanglich fiir die Erstellung und die Erneuerung von Kulturgii-
terschutzraumen fiir die kantonalen Archive und die Sammlungen von nationaler
Bedeutung aufkommen. Dies gilt auch fur digitale kulturgiterschutzrelevante Daten-
sammlungen. Um einen einheitlichen Standard der Einrichtungen der Kulturgiter-
schutzraume zu gewahrleisten, soll der Bund kinftig auch dafiir die Kosten tiber-
nehmen. Zudem Ubernimmt er eine beratende Funktion im Zusammenhang mit der
Erstellung von Feuerwehreinsatzplanungen und Notfallplanungen fiir Kulturgtiter
von nationaler Bedeutung. Die Kostentragung wird in Artikel 92 Absatz 5 geregelt.
Anzumerken bleibt, dass die Kantone und Private fur die Finanzierung der Kulturgu-
terschutzraume fiir mobile Kulturgiiter von regionaler Bedeutung zustandig sind.

12 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966 (iber den Schutz der Kulturgiiter bei bewaffneten
Konflikten, AS 1968 1025
13 SR520.3
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Abs. 3: Wie bisher trifft der Bundesrat Massnahmen insbesondere in organisatori-
scher, personeller und materieller Hinsicht zur Verstarkung des Bevolkerungsschut-
zes im Falle bewaffneter Konflikte.

Art. 7 Fihrung und Koordination

Abs. 1: In der Regel sind die Kantone bzw. die Gemeinden oder die Betreiberinnen
von kritischen Infrastrukturen fir die Flhrung im Ereignisfall zustandig. Bei be-
stimmten Ereignissen ist jedoch der Bund aufgrund rechtlicher Bestimmungen (z. B.
Notfallschutzverordnung vom 20. Oktober 201014) fiir deren Bewéltigung zustindig
und besitzt auch Weisungsbefugnis. Es handelt sich dabei insbesondere um Ereig-
nisse wie Kernkraftwerkunfall, Talsperrenbruch, Satellitenabsturz, Pandemie oder
Tierseuche.

Abs. 2: Wie bisher kann der Bund im Einvernehmen mit den Kantonen die Koordi-
nation und allenfalls die Fuhrung tibernehmen im Falle von Ereignissen, die mehrere
Kantone, die ganze Schweiz oder das grenznahe Ausland betreffen.

Abs. 3: Bei bevolkerungsschutzrelevanten Ereignissen in der Zusténdigkeit des
Bundes oder von nationaler Tragweite kommt der Bundesstab Bevélkerungsschutz
zum Einsatz. Der Bundesstab Bevolkerungsschutz umfasst alle relevanten Bundes-
stellen sowie die Vertreterinnen und Vertreter kantonaler Regierungskonferenzen
und kantonaler Fiihrungsorganisationen. Die Aufgaben des Bundesstabes Bevdlke-
rungsschutz werden neu im vorliegenden Absatz (Bst. a—e) festgelegt. An den Ent-
scheidungskompetenzen &ndert sich nichts. Der Bundesstab Bevolkerungsschutz
sorgt fur die Sicherstellung der Kommunikation zwischen den kantonalen Fiihrungs-
organen, den Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen und dem Bund, er stellt
den Lageverbund sicher und bereitet zuhanden des Bundesrates Antrége vor.

Absatz 4: Die Details zu Organisation und Aufgaben des Bundesstabes Bevolke-
rungsschutz sind in der Verordnung vom 2. Mérz 201815 {iber den Bundesstab
Bevolkerungsschutz geregelt.

Art. 8 Schutz kritischer Infrastrukturen

Als kritische Infrastrukturen werden Prozesse, Systeme und Einrichtungen bezeich-
net, die fiir das Funktionieren der Wirtschaft und das Wohlergehen der Bevélkerung
essenziell sind. Moderne Gesellschaften und Volkswirtschaften sind immer stérker
abhéngig vom Funktionieren kritischer Infrastrukturen. So konnen Stromausfalle
und Stérungen im Bereich der Telekommunikation, des Verkehrswesens oder des
Gesundheitswesens die Bevdlkerung und die Wirtschaft schwerwiegend beeintrach-
tigen. Der Bundesrat hat im Dezember 201716 die nationale Strategie zum Schutz
kritischer Infrastrukturen 2018-2022 verabschiedet und das BABS mit der Koordi-
nation der Aufgaben im SKI-Bereich beauftragt. Diese Koordinationsaufgaben
sollen neu im Gesetz festgehalten werden. Der Bund erhélt dadurch keine zusatzli-
chen Vorgabe- bzw. Regulationskompetenzen. Diese verbleiben bei den zustédndigen

14 SR 73233
15 SR 520.17
16 BBI 2018 503
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Fachstellen des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden (abhangig vom jeweiligen
Bereich bzw. von der Zustandigkeit fiir die kritischen Infrastrukturen). In Bezug auf
den Schutz der kritischen Infrastrukturen vor Cyber-Risiken erfolgt eine Abstim-
mung mit den Arbeiten von Bund und Kantonen im Kontext der Nationalen Strate-
gie vom 18. April 201817 zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) 2018—
2022. Synergien ergeben sich insbesondere bei der Uberpriifung und Verbesserung
der Resilienz der kritischen Teilsektoren (Stromversorgung, medizinische Versor-
gung, Finanzdienstleistungen usw.).

Absatz 1: Der Bund erstellt zuhanden der Kantone und der Betreiberinnen von
kritischen Infrastrukturen konzeptionelle und methodische Grundlagen zum Schutz
dieser Infrastrukturen (Arbeitshilfen, Leitfaden, Merkblatter usw.). Insbesondere
unterstitzt er damit die Kantone bei der Durchfiihrung von kantonalen SKI-
Avrbeiten.

Absatz 2: Das Inventar der kritischen Infrastrukturen bezeichnet Objekte (insheson-
dere Bauten und Anlagen) die eine strategisch wichtige Bedeutung haben. Dies, weil
sie wichtig sind fiir die Versorgung der Gesellschaft mit essenziellen Gitern und
Dienstleistungen resp. weil sie ein erhebliches Gefahrenpotenzial fiir Mensch oder
Umwelt in sich bergen. Mit der Aufnahme in das Inventar sind weder zusétzliche
Auflagen hinsichtlich Schutzmassnahmen noch Anspriiche auf Mittelzuwendungen
im Ereignisfall verbunden. Das BABS fiihrt das Inventar von Objekten, die aus
nationaler Perspektive eine wichtige Bedeutung haben (national kritische Infrastruk-
turen). Die Kantone sind zustandig fiir die Bezeichnung von Objekten, die aus
kantonaler Sicht wichtig sind.

Absatz 3: Um im Falle von Katastrophen und Notlagen das Risiko von Ausféllen
kritischer Infrastrukturen zu verringern, ist es wichtig, deren Resilienz (Widerstands-
und Regenerationsféhigkeit) zu Uberpriifen und zu verbessern. Das BABS hat einen
Leitfaden erstellt, der das Vorgehen beschreibt. Es unterstiitzt bei Bedarf die Betrei-
berinnen von kritischen Infrastrukturen fachlich bei der Umsetzung des Leitfadens.

Art. 9 Warnung, Alarmierung und Information im Ereignisfall

Eine Warnung bezweckt die rechtzeitige Erstellung der Einsatzbereitschaft der
betroffenen Stellen und Einsatzorganisationen von Bund, Kantonen und Gemeinden
bei drohenden Gefahrdungen. Bei einer akuten Gefahrdung erfolgt die Alarmierung
der betroffenen Bevdlkerung mit entsprechenden Verhaltensanweisungen durch die
zustandigen Stellen des Bundes oder der Kantone. Mit der Ereignisinformation soll
die Bevolkerung im Ereignisfall laufend Gber die Entwicklungen informiert werden
und sollen ihr bei Bedarf auch Verhaltensanweisungen tbermittelt werden.

Bestimmungen zur Warnung und Alarmierung gab es bisher sowohl im Bevolke-
rungsschutz- als auch im Zivilschutzteil. Diese werden nun im Bevolkerungsschutz-
teil zusammengefasst und mit den neuen Bestimmungen zur Ereignisinformation
ergénzt. An den bisherigen Zusténdigkeiten &ndert sich nichts.

17 Der Text der Strategie ist im Internet abrufbar unter: www.isb.admin.ch > Themen >
Cyber-Risiken NCS > SN002 — Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-
Risiken (NCS).
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Die Warnung, Alarmierung und Information der Bevélkerung sind zentrale Prozes-
se, um diese im Ereignisfall schnell und wirksam zu schiitzen. Die Sirenen sind in
der Schweiz zurzeit das einzige Mittel, um die Bevdlkerung vor einer akuten Ge-
fahrdung im Fall von Katastrophen und Notlagen zu alarmieren und anschliessend
via Radio Verhaltensanweisungen innert 15-20 Minuten zu verbreiten. Die Auslo-
sung der Sirenen erfolgt primér direkt durch die kantonalen Polizei- oder Fiihrungs-
organe sowie durch die Betreiberinnen von Stauanlagen. Sirenen kénnen nicht nur
bei der Freisetzung von radioaktiven Substanzen eingesetzt werden, sondern auch
bei Unféllen, bei denen chemische Substanzen in die Luft und ins Wasser gelangen
oder bei Hochwasser. Um die Information der Bevolkerung auch bei einem Total-
ausfall der gesamten Sendeinfrastruktur der Radioveranstalter zu gewdhrleisten,
steht dem Bund ein Radio-Notsendernetz (Notfallradio) zur Verfigung (Information
der Bevolkerung durch den Bund in Krisenlagen mit Radio, IBBK). Fiir das Notfall-
radio wird aktuell UKW verwendet. Offen ist, mit welchen neuen Technologien
UKW allenfalls in Zukunft abgel6st wird.

Das Alarmierungssystem mit Sirenen erreicht nur einen Teil der Bevélkerung. Der
Sirenenalarm und die nachfolgende Radiomeldung werden z. B. von Menschen mit
einer Horbeeintrachtigung nicht wahrgenommen, oder Auslanderinnen und Auslan-
der verstehen die die via Radio Ubermittelten Verhaltensanweisungen auf Deutsch,
Franzosisch oder Italienisch nicht. Deshalb soll die gefahrdete Bevélkerung kiinftig
neben dem Sirenenalarm auch mit anderen Mitteln schnell alarmiert und informiert
werden kdnnen. Im Vordergrund stehen dabei die Alarmierung und die Ereignis-
kommunikation via Mobiltelefone. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Plattform
Alertswiss wurde eine Push-Funktion fiir die Alarmierung und Information via App
eingefuhrt. Die App Alertswiss als Kanal zur schnellen Information soll im Ereignis-
fall mit zusétzlichen Kandlen ergénzt werden. Als solche Kanédle kommen von
breiten Bevolkerungskreisen benutzte Apps in Frage, wie z. B. die App von Meteo-
Schweiz (5,8 Mio. Nutzer).

Die Pflicht zur Verbreitung von behérdlichen Alarmmeldungen und Verhaltensan-
weisungen sowie zur Information der Bevdlkerung Uber Radio in Krisensituationen
ist in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 4 des Bundesgesetzes vom
24. Marz 200618 (iber Radio und Fernsehen (RTVG) geregelt. Es ist vorgesehen, das
RTVG durch das Bundesgesetz Uber elektronische Medien1® (BGeM) abzuldsen.
Die Verbreitungs- und Informationspflicht wird in das neue BGeM {ibernommen.

Abs. 1 Bst. a: Zu den Systemen zur Warnung der Behdrden gehort beispielsweise
TOM-RAD (Transmission of Official Messages, Radioaktivitat). Die Ubermittlung
erfolgt teilweise mittels Internet und teils geschiitzt mittels des Meldesystems Vul-
pus.

Abs. 1 Bst. b und c: Die Alarmierung der Bevolkerung erfolgt via Sirenen, die Ver-
haltensanweisungen erfolgen Uber das Radio. Bei einem Totalausfall der gesamten
Sendeinfrastruktur steht dem Bund das Notfallradio IBBK zur Verfiigung. Neu

18 SR 784.40
19 Der Bericht ist im Internet abrufbar unter: www.admin.ch > Bundesrecht > Vernehmlas-
sungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2018 > UVEK.
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sollen die Alarmierung und Information der Bevolkerung im Ereignisfall iber zu-
sétzliche Kandle erfolgen (z. B. Alertswiss mit Internet und App fiir Mobiltelefone).

Abs. 2: Zurzeit betreibt das BABS das System Polyalert, tber das einerseits die
Sirenen ausgeldst werden und andererseits die Alarmierung und Information der
Bevolkerung tiber Mobiltelefone und Internet sichergestellt werden kann. Beim
Polyalert sollen die Zustandigkeiten optimiert werden. Der Bund soll kiinftig allein
fur dieses System zusténdig sein. Die heutigen Zustdndigkeiten von Bund und
Kantonen beinhalten Doppelspurigkeiten und viele Schnittstellen. Sie sind auch
volkswirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll. Die Neuregelung der Zustandigkeiten
erfordert aber eine gewisse Ubergangszeit, in der Bund und Kantone diesen Uber-
gang vornehmen (siehe Art. 100 Abs. 1). Zum System gehdéren zentrale und dezent-
rale Komponenten sowie die Sirenen (inkl. kombinierte Sirenen fir den Was-
seralarm). Zu erwéhnen ist, dass das BABS fir dieses System die
Gesamtverantwortung wahrnimmt, aber selber keine Leistungen im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) erbringt. Diese werden vom
BABS innerhalb der Bundesverwaltung von den bezeichneten IKT-
Leistungserbringern oder extern bezogen.

Abs. 3: Die NAZ verfiigt uber die technischen Systeme, um die Bevolkerung via
Radio zu informieren. Das System Alertswiss erlaubt die Information der Bevolke-
rung mit Push-Nachrichten. Dazu kommen Social-Media-Kanale wie Facebook und
Twitter.

Abs. 4: Das Notfallradio dient bei einem Totalausfall der gesamten Sendeinfrastruk-
tur als redundantes Mittel, um der Bevdlkerung Informationen zu ibermitteln. Die
Sendeleistung erlaubt es, den Empfang auch in Schutzrdumen sicherzustellen.

Abs. 5: Fur die Warnung der Behérden auf allen Staatsstufen (Bund und Kantone)
sowie die Alarmierung und Information der Bevoélkerung sind einheitliche inhaltli-
che, prozessuale und technische Standards notwendig. Nur so kénnen solche Syste-
me effizient, wirtschaftlich und zielfihrend betrieben werden. Deshalb sollen dem
BABS fiir diese Bereiche Regelungskompetenzen tbertragen werden.

Art. 10 Nationale Alarmzentrale

Abs. 1: Die NAZ wurde 2003 in das BABS integriert. Mit der vorliegenden BZG-
Revision soll nun die NAZ explizit auf Gesetzesstufe verankert werden.

Abs. 2 schafft die rechtliche Grundlage fur das erweiterte Aufgabenspektrum der
NAZ, das in der VNAZ geregelt ist.

Bei unmittelbar drohender Gefahr und solange die zustdndigen Organe des Bundes
nicht handeln kénnen, verflgt die NAZ bereits heute (iber die Kompetenz zur direk-
ten Information, Warnung, Alarmierung sowie zur Erteilung von Verhaltensanwei-
sungen, dies beispielsweise im Falle eines Kernkraftwerkunfalls (siehe Art. 2 Abs. 1
VNAZ). Nur so l&sst sich der Schutz der Bevolkerung zu Beginn eines schnell
ablaufenden Ereignisses sicherstellen.
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Art. 11 Labor Spiez

Der ABC-Schutz umfasst alle Massnahmen zur Abwehr und Vermeidung atomarer
(nuklearer und radiologischer), biologischer und chemischer Bedrohungen und
Gefahren. Dazu zdhlen die Prévention und die VVorbereitung von Schutzmassnahmen
sowie im Ereignisfall die Erkundung, der Kontaminations- und Infektionsschutz, die
Dekontamination und die medizinische Behandlung. Der ABC-Schutz zielt darauf,
dass alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen werden, damit ABC-Ereignisse
verhindert werden bzw. die Auswirkungen von ABC-Ereignissen auf Mensch, Tier
und Umwelt so gering wie mdglich gehalten werden kénnen.

Das Labor Spiez war bis 2003 der Gruppe Ristung des VBS, heute armasuisse,
zugeordnet. 2003 wurde es in das BABS integriert. Das Labor Spiez erbringt Dienst-
leistungen (Expertisen, Eignungsnachweise, Beratungen, Messungen, Priifungen,
Kalibrierungen, Analytik und Diagnostik) flir nationale Behdrden, internationale
Organisationen, Armee, kantonale Stellen sowie flir die Bevdlkerung in den Berei-
chen Vorsorgeplanung, Schutzmassnahmen, Ereignishewdltigung, Umweltschutz,
Gesundheit und Rustungskontrolle. Zudem betreibt es angewandte, zum Teil mit
Drittmitteln finanzierte Forschung im ABC-Bereich und ist fiir Weiterentwicklungen
im ABC-Bereich verantwortlich. Das Labor Spiez arbeitet zur Erfullung dieser
Aufgaben mit den Fachstellen des Bundes und der Kantone, den Institutionen des
ETH-Bereichs und weiteren Hochschulen zusammen. Eine explizite gesetzliche
Grundlage fur das Labor Spiez fehlte bisher. Durch die Regelungen von Artikel 11
werden die Leistungen anderer Labors weder tangiert noch eingeschrankt. So erfil-
len etwa neben dem Labor Spiez auch andere Labors referenzanalytische und diag-
nostische Aufgaben.

Art. 12 Spezialisierte Einsatzorganisationen

Die Bestimmung zu den spezialisierten Einsatzorganisationen des Bundes wird
prézisiert (bisher in Art. 5 Abs. 2 geregelt).

Abs. 1: Neu wird explizit festgehalten, dass es sich primar um spezialisierte Einsatz-
organisationen im ABC-Bereich handelt. Dabei geht es vor allem um die Ein-
satzequipen des VBS (EEVBS), die vom Labor Spiez und dem Kompetenzzentrum
ABC-KAMIR der Armee zur Unterstitzung der Kantone bei ABC-Ereignissen
betrieben werden. Diese kénnen auch in anderen Léndern auf deren Ersuchen hin
eingesetzt werden. Fir diese Unterstiitzungsaufgaben kdnnen auch die Kompetenzen
und Mdglichkeiten der Fachstellen des Bundes, der Institutionen des ETH-Bereichs
und weiterer Hochschulen genutzt werden.

Abs. 2 schafft die Grundlage fiir weitere spezialisierte Einsatzorganisationen, um die
Sicherstellung von origindren Aufgaben des Bundes auf nationaler Ebene oder
zugunsten der Kantone zu gewahrleisten, z. B. Kapazitatserweiterung fir Polycom,
Drohnen fir Radioaktivitdtsmessungen und fur die Erkundung von Schadenauswir-
kungen in einem betroffenen Gebiet, Fihrungsunterstiitzung fiir spezialisierte
Einsatzmittel insbesondere im ABC-Bereich, Mittel zur Sicherstellung der Kommu-
nikation der Einsatzeinheiten BABS mit der NAZ und dem Bundesstab Bevolke-
rungsschutz.
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Abs. 3: Dies betrifft insbesondere Einsatzmaterial, das den Kantonen fiir die Bewal-
tigung von ABC-Ereignissen, fur die der Bund zustdndig ist (z. B. radiologische
Verstrahlungslagen, Pandemien, Tierseuche usw.), zur Verfugung gestellt wird.
Voraussetzung dafiir ist, dass in organisatorischer, aushildungsmassiger und einsatz-
taktischer Hinsicht die Vorgaben des Bundes erfillt sind. Fir die ABC-Stiitzpunkte
sind die Kantone zustandig.

Abs. 4: Um einen effizienten Einsatz des vom Bund zur Verfligung gestellten ABC-
Einsatzmaterials in den ausgewéhlten ABC-Stiitzpunkten zu gewahrleisten, soll das
BABS Vorgaben machen kdnnen, an welche ABC-Stiitzpunkte das vom BABS
beschaffte Material ausgeliefert wird, wo und wie dieses in den Einsatz gelangen
und wie die Einsatzbereitschaft dieses Materials sichergestellt werden soll.

Art. 13 Forschung und Entwicklung

Abs. 1: Die Bevdlkerungsschutzstellen von Bund und Kantonen sind die zentralen
Fachinstitute fir Fragen der Risikoanalyse und der Katastrophenvorsorge. Die
Aufgabenstellungen des Bevolkerungsschutzes sind einem standigen Wandel unter-
worfen, z. B. durch neue Risiken wie Stromausfall oder Cyberangriffe. Um den
Bevolkerungsschutz weiterzuentwickeln, missen verschiedene wissenschaftliche
Fragestellungen bearbeitet sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten umgesetzt
werden. Schwerpunkte sind dabei Ausbildung, Risikoanalysen, Risikokommunikati-
on, Schutz kritischer Infrastrukturen, ABC-Schutz sowie die technischen Systeme
fur Kommunikation, Alarmierung und Warnung. Diese Forschung und Entwicklung
ist anwendungsorientiert und wird zwischen Bund und Kantonen eng abgestimmt,
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und den Bevélkerungsschutz auf aktuelle und
zukiinftige Herausforderungen vorzubereiten. Insbesondere im Bereich der Risiko-
analysen unterstiitzen sich Kantone und Bund gegenseitig mit Fachexpertisen in den
interdisziplindr angelegten Projekten. Bei der Forschung handelt es sich um
Intramuros-Forschung (Leistungen durch Mitarbeitende des BABS, z.B. ABC-
Schutz des Labor Spiez) und um Auftragsforschung (z. B. ETH Zurich).

Neu wird festgehalten, dass das BABS neben den Kantonen mit weiteren Stellen
(z. B. mit Partnerorganisationen im Bevdlkerungsschutz wie der Feuerwehr, dem
Gesundheitswesen oder den Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen) in der
Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten kann.

Abs. 2: Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bevoélkerungsschutz sind von
einer interdisziplindren Zusammenarbeit geprégt. Wie bisher soll das BABS mit
nationalen und internationalen Partnern in der Forschung und Entwicklung im
Bevolkerungsschutz zusammenarbeiten. Da Katastrophen wie Kernkraftwerkunfélle
oder Pandemien grenziberschreitende Auswirkungen haben kdnnen und die Reakti-
on auf solche Ereignisse global koordiniert werden muss, arbeitet das BABS auch
mit internationalen Partnern zusammen, sofern eine solche Zusammenarbeit fiir die
Schweiz relevant ist.
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3. Kapitel: Aufgaben der Kantone und Dritter

Die Aufgaben der Kantone, bisher in Artikel 6 geregelt, werden neu aufgeteilt in
allgemeine Aufgaben (Art. 14), Fuhrungsaufgaben (Art. 15) und spezifische Aufga-
ben im Bereich der Warnung, Alarmierung und Information im Ereignisfall
(Art. 16). In das Kapitel aufgenommen werden zudem die Regelungen zum Was-
seralarmsystem (Art. 17).

Art. 14 Allgemeine Aufgaben

Entspricht der bisherigen Bestimmung, wonach die Kantone insbesondere die Aus-
bildung, die zeit- und lagegerechte Filhrung, den Einsatz der Partnerorganisationen
im Bevolkerungsschutz sowie die interkantonale Zusammenarbeit regeln. Absatz 1
wird mit dem Hinweis auf weitere Stellen und Organisationen erganzt. Dies ermdg-
licht den Kantonen unter anderem, gewisse Aufgaben auch im Rahmen von inter-
kantonalen Stiitzpunkten erfiillen zu kénnen.

Art. 15 Flhrung und Koordination

Die Aufgaben der Fuhrungsorgane auf kantonaler Ebene werden neu in einem
separaten Artikel explizit festgehalten. Bei der Ereignisbewaltigung einer nationalen
Katastrophe oder Notlage (z. B. Kernkraftwerkunfall, Pandemie) oder im Falle eines
bewaffneten Konfliktes ist der Bund auch auf funktionierende und vorbereitete
Fuhrungsorgane in den Kantonen angewiesen.

Art. 16 Warnung, Alarmierung und Information im Ereignisfall

Abs. 1: Die Kantone erhalten die Warnungen der Bundesstellen auf den definierten
Kanalen und leiten diese an die zustandigen Stellen im Kanton weiter. Umgekehrt
warnen die Kantone die zustandigen Bundesstellen bei fiir den Bund relevanten
Gefahren auf ihrem Kantonsgebiet. Die Kantone stellen die Ausldsung der Alarmie-
rung der Bevolkerung mittels einer oder mehrerer Einsatzzentralen rund um die Uhr
sicher. Im Falle von Ereignissen, fur deren Bewaltigung der Bund zustandig ist (Art.
7 Abs. 1), kann der Bund den Kantonen den Auftrag zur Auslésung der Alarmierung
erteilen. Bei Ereignissen, fir deren Bewadltigung die Kantone zustdndig sind, ent-
scheiden die zustandigen kantonalen Organe Gber die Ausldsung der Alarmierung.

Abs. 2: Die Kantone sorgen dafiir, dass die Bevolkerung die notwendigen Informati-
onen im Ereignisfall auf verschiedenen Kandlen zeitgerecht erhdlt. Im Falle von
Ereignissen, fir deren Bewéltigung der Bund zusténdig ist (Art. 7 Abs. 1), kann der
Bund den Kantonen den Auftrag zur Weiterverbreitung von Informationen lber
deren Kanéle erteilen.

Art. 17 Wasseralarmsystem

Die Regelungen zum Wasseralarmsystem entsprechen dem bisherigen Artikel 43b,
werden neu jedoch im Teil Bevdlkerungsschutz aufgefiihrt. Sie sind in Zusammen-
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hang mit Artikel 11 und 12 des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 201020 (iber die
Stauanlagen (Stauanlagengesetz, StAG) zu stellen. Artikel 11 Absétze 1 und 2 StAG
verpflichten die Betreiberinnen von Stauanlagen zum Betrieb und Unterhalt eines
Wasseralarmsystems. Artikel 12 Absatz 1 StAG verpflichtet Bund, Kantone und
Gemeinden, mit den Mitteln und Strukturen des Bevolkerungsschutzes die Verbrei-
tung von Verhaltensanweisungen an die Bevdlkerung sicherzustellen und fiir deren
allfallige Evakuierung zu sorgen. Der Bund, d. h. das BABS zusammen mit dem
Bundesamt flir Energie (BFE) ist dabei zustandig flr die Festlegung der technischen
Anforderungen an die notwendigen baulichen Einrichtungen sowie die Festlegung
der Zustandigkeiten und Ablaufe bei der Warnung und Alarmierung. Das BABS hat
zudem die Aufgabe, die technischen Aspekte im Zusammenhang mit dem Sirenen-
alarmierungssystem Polyalert festzulegen sowie die entsprechenden Notfallplane der
Betreiberinnen von Stauanlagen bezliglich des Wasseralarms und der Evakuierungs-
planungen der Kantone und Gemeinden zu priifen. Flr Beschaffung, Installation und
Unterhalt der Sirenen ist der Bund zusténdig (siehe Art. 9 Abs. 2).

4. Kapitel: Gemeinsame Kommunikationssysteme von Bund, Kantonen und Dritten

Art. 18 Mobiles Sicherheitsfunksystem

Abs. 1: Fir den Sprachfunk verwenden die Behdrden und Organisationen flir Ret-
tung und Sicherheit (BORS), bestimmte Bundesamter wie z. B. das Bundesamt fir
Strassen sowie Dritte wie z. B. Kernkraftwerke oder die Rettungsflugwacht Rega
das mobile Sicherheitsfunksystem Polycom. Das Polycom wurde in den Jahren
2001-2015 schrittweise aufgebaut. Es ermdglicht den Funkkontakt innerhalb von
Organisationen wie Grenzwacht, Polizei, Feuerwehr, sanitatsdienstlichem Ret-
tungswesen, Zivilschutz und unterstitzenden Verb&nden der Armee, aber auch
zwischen diesen Organisationen. Rund 55 000 Nutzerinnen und Nutzer des Bundes,
der Kantone und der Gemeinden kdnnen heute mit dem Polycom ber eine einheitli-
che und homogene Infrastruktur Funkgesprache tibertragen. Die Systeminfrastruktur
besteht aus insgesamt 170 Haupt- und Nebenvermittlern sowie rund 750 Basisstatio-
nen. Im Rahmen des Projekts Werterhalt Polycom 2030 wird das System zurzeit
technisch angepasst.

Abs. 2: Der Bund ist zustandig firr die zentralen Komponenten des Systems (z. B.
Backbone) und sorgt fir dessen Funktionieren. Gleichzeitig ist er zustandig fir
dezentrale Komponenten (z. B. Basisstationen), die in seinem Zustandigkeitsbereich
liegen, wie z. B. diejenigen der Eidgendssischen Zollverwaltung. Der Bund ist
zudem auch zustandig fir die Anbindung des Systems und dessen Schnittstellen mit
dem Ausland. Dazu gibt es beispielsweise einen Staatsvertrag mit dem Firstentum
Liechtenstein. In diesem Sinne ist der Bund auch verantwortlich fur das Funktionie-
ren der in seinem Zustandigkeitsbereich liegenden Komponenten, z. B. in Bezug auf
eine ausreichende Stromsicherheit oder den Schutz im Bereich Cybersicherheit.

20 SR 721.101
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Abs. 3: Der Bund ist verantwortlich fiir das Funktionieren des gesamten Verbund-
systems. Deshalb muss er auch technische und terminliche VVorgaben machen kén-
nen (vgl. Abs. 5), beispielsweise in Bezug auf die Stromsicherheit.

Abs. 4: Die Kantone sind fiir die dezentralen Komponenten des Systems verantwort-
lich.

Abs. 5: Die Aufgaben und Zustandigkeiten werden in der VWAS respektive in der
neuen Bevdlkerungsschutzverordnung geregelt. Das BABS legt zudem die techni-
schen Aspekte und Rahmenbedingungen fest und regelt die Prozesse und Ablaufe,
um das Funktionieren des Gesamtsystems sicherzustellen. Die Abstimmung mit den
Bundesvorgaben wird sichergestellt.

Abs. 6: Mit dem Projekt Polycom 2030 sollen der Werterhalt und damit die Funktion
und Verfuigbarkeit des Systems bis mindestens 2030 sichergestellt werden. Hierfir
ist eine schweizweite Migration der Vermittlerinfrastruktur sowie der Basisstationen
von der veralteten TDM- auf die moderne IP-Technologie notwendig. Zudem soll
ein Systemiibergang (Gateway) die unterbruchfreie Kommunikation samtlicher
Bedarfstrager der BORS gewahrleisten. Das eidgendssische Parlament hat 2016 den
Verpflichtungskredit fur das Projekt Werterhalt Polycom 2030 genehmigt. Die
technische Migration, insbesondere der Basisstationen in den dezentralen kantonalen
Teilnetzen, soll Ende 2025 abgeschlossen werden. Dann kann der Gateway im
Betrieb eingestellt werden. Dieser Parallelbetrieb von neuer und alter Technologie
verursacht dem Bund erhebliche Kosten. Um diese Kosten zu begrenzen, soll dem
Bund die Kompetenz eingerdumt werden, die notwendigen Massnahmen einzuleiten,
damit die Migration in den Kantonen tatsachlich bis Ende 2025 umgesetzt wird und
dem Bund daraus keine Mehrkosten entstehen.

Abs. 7: Sollte dereinst das Polycom durch ein neues, anderes System abgeldst wer-
den, soll der Bundesrat uiber die Einstellung des Polycom entscheiden kénnen, damit
er nicht gezwungen ist, wegen einem oder wenigen Kantonen zwei Systeme gleich-
zeitig betreiben zu missen. Die Kantone miissen vor einem solchen Entscheid
angehdrt werden.

Art. 19 Nationales sicheres Datenverbundsystem

Abs. 1: Heute erfolgt der breitbandige Datenaustausch der BORS und der Betreibe-
rinnen von kritischen Infrastrukturen Gber das Bundesverwaltungsnetz, das Kommu-
nikationsnetz Bundesverwaltung—Kantonalverbund, die kantonalen Polizeinetze
oder Uber Netze offentlicher Anbieter (z. B. Swisscom). Diese Systeme und Netze
bieten in besonderen und ausserordentlichen Lagen keine Garantie fr einen regel-
massigen, zeitgerechten und verl&sslichen Daten- und Informationsfluss. Sie kdnnen
im Ereignisfall wegen Uberlastung, Strompannen oder einer Cyberattacke ausfallen.
Um die Ausfallsicherheit der Kommunikationssysteme und des breitbandigen Da-
tenaustausches der BORS zu erhthen, soll das nationale sichere Datenverbundsys-
tem in den kommenden Jahren aufgebaut werden. Das System wird die Grundlage
fur alle sicherheitspolitisch relevanten Telekommunikationssysteme des Bevélke-
rungsschutzes bilden; d. h., es soll zukiinftig zum zentralen System im Bevolke-
rungsschutz und im nationalen Krisenmanagement werden. Bei der Realisierung des
sicheren Datenverbundnetzes (SDVN) werden wesentliche physische Komponenten
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des Fihrungsnetzes Schweiz verwendet werden, d. h. Glasfasern und Infrastruktu-
ren. Wo die Erschliessung durch das Fiihrungsnetz ungenuigend ist, sollen bestehen-
de Glasfasernetze und physische Infrastrukturen von weiteren Netzen eingesetzt
werden, z. B. Netze von Kantonen oder von Betreiberinnen von kritischen Infra-
strukturen. Das SDVN soll die Vernetzung zwischen den Bundesstellen, Kantonen
und Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen breitbandig auch im Fall einer
langer andauernden Strommangellage, bei Stromausfall oder beim Ausfall der
Kommunikationsnetze wéhrend mindestens zweier Wochen sicherstellen. Auch
nach zwei Wochen soll das SDVN betriebsbereit bleiben, indem die eingesetzten
Notstromaggregate mit geniigend Betriebsstoff versehen werden (Vorratshaltung).
Darum werden bei der Planung insbesondere diejenigen Netzinfrastrukturen in die
Konzeption miteinbezogen, die bereits dieser Anforderung geniigen. Beim Datenzu-
gangssystem Polydata handelt es sich um ein weitestgehend geschlossenes Anwen-
dernetz. Unter geschlossenen Anwendernetzen werden isolierte logische Netze ohne
Ubergénge ins Internet oder andere IP-Netze verstanden. Die Isolation gegeniiber
allen anderen Netzen (z. B. dem Internet) steigert die Sicherheit gegeniiber Cyber-
Angriffen signifikant. Einzelne Anwendungen bendtigen zwar weitere Verbindun-
gen zu anderen Systemen. Diese werden aber so weit kontrolliert und gesichert
ausgestaltet, dass das Polydata trotzdem als «geschlossenes» System funktioniert.
Durch das Datenzugangssystem Polydata wird den Anwenderinnen und Anwendern
der sichere und in allen Lagen garantierte Zugang zu den bevoélkerungsschutzrele-
vanten Alarmierungs- und Telekommunikationssystemen gewéhrleistet (z. B. Poly-
com, Polyalert usw.). Auf dem SDVN kénnen in Kombination mit dem Datenzu-
gangssystem Polydata alle bevélkerungsschutzrelevanten Applikationen (bestehende
und zukiinftig entwickelte) in allen Lagen sicher betrieben werden. Das Datenzu-
gangssystem Polydata wird von den Nutzern im Tagesgeschéft gebraucht und basiert
auf dem SDVN. Beim SDVN handelt es sich vereinfacht gesagt um die Hardware,
beim Datenzugangssystem Polydata um das Betriebssystem. Fir die eigentliche
Datenkommunikation braucht es noch eine Anwendung. Es ist vorgesehen, diese
Anwendung als Ablésung fiir das veraltete Meldesystem Vulpus zu realisieren. Sie
soll so konzipiert werden, dass es die Funktionalitdten eines Lageverbundsystems
erfullt. Das Lageverbundsystem ist eine erste Anwendung im sicheren Datenver-
bundsystem. Dieses soll aber auch fiir weitere (sicherheitsrelevante) Anwendungen
genutzt werden kdnnen. So ist beispielsweise vorgesehen, auch die Systeme Poly-
com und Polyalert als Anwendungen im sicheren Datenverbundsystem zu betreiben.

Abs. 2-4: Die Verteilung der Aufgaben und Zusténdigkeiten zwischen Bund und
Kantonen ist gleich vorgesehen wie beim Polycom. Es handelt sich um ein Verbund-
system mit zentralen und dezentralen Komponenten. Der Bund ist auch zustandig
fur die Schnittstellen mit dem Ausland oder die Anbindung an vergleichbare Syste-
me im Ausland. Beispielhaft erwéhnt seien die Anbindung des Firstentums Liech-
tenstein oder die Anbindung der Krisenzentralen Deutschlands oder der EU. Letztere
ist in einem «Administrative Agreement» geregelt.

Abs. 5: An das nationale sichere Datenverbundsystem sollen auch Dritte und Betrei-
berinnen von kritischen Infrastrukturen angeschlossen werden.

Abs. 6: Die Voraussetzungen fir den Anschluss weiterer Anwendungen an das
Datenverbundsystem sowie die Aufgaben, Zustdndigkeiten, organisatorischen und
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technischen Aspekte und Regeln sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden. Die
technischen Aspekte und Prozesse soll das BABS regeln, damit das Funktionieren
des Gesamtsystems sichergestellt ist. Diese werden mit den Bundesvorgaben abge-
stimmt, soweit sie davon betroffen sind.

Abs. 7: Der Bundesrat soll die Kompetenz erhalten, allen angeschlossenen Nutzern
Vorgaben fiir die Umsetzung einer technischen Migration (Werterhalt des Gesamt-
systems) machen zu kénnen.

Abs. 8: Sollte dereinst dieses System durch ein anderes System abgeldst werden, soll
der Bundesrat Uber dessen Einstellung entscheiden kdnnen. Die Kantone miissen vor
einem solchen Entscheid angehort werden.

Art. 20 Mobiles breitbandiges Sicherheitskommunikationssystem

Abs. 1: Der Einsatz von Smartphones, Tablets und Laptops ist bei den BORS heute
Arbeitsstandard. Fir die drahtlose Datenkommunikation sind die BORS zurzeit auf
die Nutzung von offentlichen drahtlosen Netzsystemen angewiesen (insbesondere
der Swisscom). Die BORS nutzen in der Schweiz bereits heute bestehende nationale
drahtlose Breitbandinfrastrukturen der 6ffentlichen Mobilfunkanbieterinnen. Je nach
Bedarf kénnen gewisse technische Massnahmen (Hartung und Erschliessung heute
nicht versorgter Gebiete, Verhinderung von Cyberattacken) ergriffen werden, um
diese sukzessive den Verfiigbarkeits- und Sicherheitsanforderungen der BORS
anzupassen. Heute ist nicht die gesamte Flache der Schweiz durch kommerzielle
Datendienste erschlossen. Ausserdem sind die Mobilfunknetze nicht stromausfallsi-
cher, d. h. bei einem Stromausfall ist die Nutzung der Netze nach ca. 1-4 Stunden
nicht mehr méglich. Fiir die Rettungs- und Sicherheitsdienste ist es aber wichtig,
dass ein Netz zur Verfligung steht, das auch bei Stromausfall eine gewisse Zeit
weiter verfuigbar ist. Mit dem mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikations-
system kdnnen hochverfiigbare Breitbanddienste fiir die BORS von Bund (z. B. der
Eidgendssischen Zollverwaltung) und Kantonen sowie fir die Betreiberinnen von
kritischen Infrastrukturen auch mobil zur Verfliigung gestellt werden. Die mobile
Vernetzung der BORS und der Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen wird zu
einer optimierten Zusammenarbeit beitragen, z. B. zwischen den Einsatzkréften auf
dem Schadenplatz und der riickwartigen Filhrung. Uber die Realisierung eines
solchen Systems entscheidet der Bundesrat bzw. das Parlament, sofern damit die
Genehmigung eines Verpflichtungskredits verbunden ist.

Abs. 2-4: Die Verteilung der Aufgaben und Zusténdigkeiten zwischen Bund und
Kantonen ist gleich vorgesehen wie beim Polycom. Es handelt sich um ein Verbund-
system mit zentralen und dezentralen Komponenten. Fir die Schnittstellen ins
Ausland oder dessen Anbindung (z. B. Firstentum Liechtenstein) ist ebenfalls der
Bund zustandig.

Abs. 5: Die Aufgaben, Zusténdigkeiten, organisatorischen und technischen Aspekte
und Regeln sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden. Die technischen Aspekte
und Prozesse soll das BABS regeln, damit das Funktionieren des Gesamtsystems
sichergestellt ist. Damit soll aber auch gewahrleistet werden, dass in der Schweiz
nicht nebeneinander unterschiedliche technische Systeme entstehen, die zu einem
spéteren Zeitpunkt nur mehr mit grossem Zeit- und Kostenaufwand zu einem ge-
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samtschweizerisch einheitlichen System zusammengefiihrt werden konnen. Die
negativen Erfahrungen mit dem Polycom sollen dadurch vermieden werden. Die
Abstimmung mit Bundesvorgaben wird sichergestellt.

Abs. 6: Der Bundesrat soll die Kompetenz erhalten, allen Nutzern VVorgaben fiir den
Werterhalt bzw. die technischen Anpassungen machen zu kénnen.

Abs. 7: Sollte dereinst dieses System durch ein anderes System abgeldst werden, soll
der Bundesrat Uber dessen Einstellung entscheiden kénnen. Die Kantone miissen vor
einem solchen Entscheid angehort werden.

Abs. 8: Fir die gesamtschweizerische Einfilhrung des Systems sind weitere Abkla-
rungen notwendig. Darum sollen interessierte Kantone im Rahmen eines Pilotpro-
jekts erste Teilsysteme realisieren konnen, um den Regelbedarf zu konkretisieren,
die technischen und organisatorischen Aspekte zu klaren und die Grundlagen fiir ein
spateres gesamtschweizerisches System zu erarbeiten. Dies erfolgt selbstverstand-
lich unter Beachtung internationaler Standards. Die Festlegung von Rahmenbedin-
gungen und die Koordination durch den Bund sollen sicherstellen, dass in der
Schweiz nicht technisch unterschiedliche Systeme entstehen.

Art. 21 Nationales Lageverbundsystem

Abs. 1: Heute betreiben die meisten kantonalen Fihrungsorgane resp. Die darin
vertretenen Partnerorganisationen ein oder mehrere elektronische Fiihrungssysteme,
die unter anderem eine Lagedarstellung ermdglichen. Diese Systeme unterstiitzen
die Fiihrung im Ereignisfall und sind auf den Zustandigkeitsbereich und die Beduirf-
nisse des jeweiligen Nutzers zugeschnitten. Aus vergangenen Grossiibungen, wie
etwa der Sicherheitsverbundsiibung 2014 (SVU 14), erwuchs die Erkenntnis, dass
fur die strategische Fiihrung bei einer nationalen Katastrophe oder Notlage ein
konsolidiertes integrales Lagebild auf Bundesebene nétig ist. Auch die Strategische
Fuhrungstibung 2017 (SFU 17) zeigte die grosse Bedeutung eines gesicherten Lage-
verbunds, der den Fihrungsorganen und Entscheidungstragern eine konsolidierte
Gesamtlage zugénglich macht. So wird im Auswertungsbericht zur SFU 17 vom
9. Mai 2018 als Erkenntnis dargestellt, das fehlende gemeinsame Lagebild sei ein
fundamentaler Schwachpunkt der nationalen Krisenbewdltigung. Ein einheitliches
Lagebild, das seit vielen Jahren immer wieder gefordert werde, hétte es auch in der
SFU 17 nicht gegeben. Daraus resultiert die Empfehlung, dass die laufenden Bestre-
bungen, die Elektronische Lagedarstellung bzw. den Lageverbund zu einer umfas-
senden Grundlage der Lagebeurteilung weiterzuentwickeln, prioritér verfolgt wer-
den missten. Eine solche elektronische Verbundldsung soll die verschiedenen
Fuhrungssysteme der relevanten Bundesstellen, der kantonalen Fihrungsorgane
sowie ausgesuchter Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen mit einbeziehen.
Die Informationen sollen stufengerecht aggregiert werden und auf Stufe Bund fiir
die strategische Fihrung, beispielsweise im Bundesstab Bevdlkerungsschutz, ver-
wendet werden konnen. Das Lageverbundsystem steht auch fur Anwendungen zur
Verfligung, die nicht primér bevolkerungsschutzrelevant sind. Auch die Fiihrungs-
organe der Kantone und der Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen sind fur
die Erfullung ihrer Aufgaben auf diese Informationen angewiesen. Das Lagever-
bundsystem soll, geméss Beschluss des Bundesrates vom 15. August 2018, so kon-
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zipiert werden, dass es auch als Ablésung fiir das veraltete Meldesystem Vulpus
funktioniert. Fir ein solches Verbundsystem braucht es sowohl zentrale wie dezent-
rale Komponenten.

Abs. 2: Die zentralen Komponenten stellen den Datenaustausch zwischen den Sys-
temen sicher und bieten Funktionalitaten, die von allen Lageverbundpartnern ge-
nutzt werden konnen. Dafir liegt die Zustandigkeit beim Bund. Der Bund ist auch
zusténdig fir die Anbindung an Lagesysteme im Ausland, z. B. an das Krisenzent-
rum ECHO?2! der EU oder an das System des Firstentums Liechtenstein.

Abs. 3: Der Bund sorgt flir das Funktionieren des Gesamtsystems, indem er einer-
seits die notwendigen technischen Aspekte festlegt und umsetzt, die den Anschluss
der dezentralen Komponenten zu einem «System der Systeme» ermdglichen
(Schnittstellen), und indem er andererseits die zentralen Komponenten betreibt und
weiterentwickelt.

Abs. 4: Die dezentralen Komponenten bestehen primér aus den verschiedenen Fiih-
rungssystemen sowohl auf der Ebene der Kantone als auch des Bundes. Die Zustan-
digkeit fiir die elektronischen Lagedarstellungssysteme der kantonalen Fiihrungsor-
gane, der Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen und der verschiedenen
Bundesstellen verbleibt bei diesen.

Abs. 5: An das nationale Lageverbundsystem sollen die Betreiberinnen von national
kritischen Infrastrukturen und Dritte wie z. B. Nachbarstaaten, das Eidgendssische
Nuklearsicherheitsinspektorat, das ECHO, die International Atomic Energy Agency
und weitere angeschlossen werden.

Abs. 6: Die Aufgaben, Zustandigkeiten und organisatorischen und technischen
Aspekte und Regeln sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden. Die technischen
Aspekte und Prozesse soll das BABS regeln, damit das Funktionieren des Gesamt-
systems sichergestellt ist.

Abs. 7: Der Bundesrat soll die Kompetenz erhalten, allen Nutzern Vorgaben fiir den
Werterhalt bzw. technische Anpassungen machen zu kénnen.

Abs. 8: Sollte dereinst dieses System durch ein anderes System abgeldst werden, soll
der Bundesrat Uber dessen Einstellung entscheiden kénnen. Die Kantone miissen vor
einem solchen Entscheid angehort werden.

5. Kapitel: Ausbildung

Art. 22

Abs. 1: Erfahrungen aus der Bewaltigung von Katastrophen und Notlagen wie auch
die Empfehlungen aus der SVU 14 oder der SFU 17 zeigen, dass die Vernetzung der
verschiedenen involvierten Stellen immer komplexer wird und viele Akteure zum
Einsatz kommen, um die Ereignisbewdltigung zu gewahrleisten. Aus diesem Grund
sind die Zusammenarbeit und die Koordination der eingesetzten Mittel durch die

21 European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
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Verwendung von gemeinsamen Grundlagen von zentraler Bedeutung. Die Mass-
nahmen zur Starkung der Ausbildungszusammenarbeit werden durch das bestehende
Koordinationsorgan Ausbildung im Bevdlkerungsschutz und Ubungen (Koordex)
koordiniert. Es setzt sich aus den Ausbildungsverantwortlichen aller Partnerorgani-
sationen im Bevolkerungsschutz, Vertreterinnen und Vertretern der Kantone, der
Armee und der Bundeskanzlei sowie bei Bedarf aus weiteren Mitgliedern des SVS,
Dritten oder weiteren Stellen wie z. B. dem Schweizerischen Polizeiinstitut oder der
Vollzugsstelle Zivildienst zusammen. Die Geschéftsstelle fir dieses Koordinations-
organ ist beim BABS angesiedelt. Das Koordinationsorgan klart die gemeinsamen
Bediirfnisse fiir Ausbildungen und Ubungen ab und koordiniert deren Umsetzung.
Zu diesem Zweck ist eine Ubersicht tiber alle wichtigen grésseren Ubungen erstellt
worden. Diese erlaubt eine optimale Planung, das Monitoring sowie eine optimale
Nutzung der Ressourcen der involvierten Partner. Damit soll auch eine unkoordi-
nierte zeitliche Uberbelastung einzelner Ubungspartner verhindert werden. Letztlich
sollen dadurch auch Kosten eingespart werden.

Abs. 2: Damit im Ereignisfall die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
gewadhrleistet ist, stellt das BABS ein Aushildungsangebot fiir die Grundausbildung
und die Weiterbildung der kantonalen Fiihrungsorgane sicher. Da keine nationale
Dienstpflicht fur Filhrungsorgane besteht, erfolgt die Ausbildung im gegenseitigen
Einvernehmen. Die Ausbildung sieht mehrere Stufen in der Grundausbildung und in
der Weiterbildung vor. In der Grundausbildung werden in Grundkursen die spezifi-
schen Kenntnisse und Erfordernisse vermittelt, die fur ein Fiihrungsorgan notwendig
sind. In einer ersten Weiterbildung werden die Zusammenarbeit und die Teamarbeit
anhand eines vorgegebenen Szenarios geiibt. Die zweite Weiterbildung besteht aus
Stabsiibungen anhand einer Katastrophenlage im Kanton. Die letzte Stufe beinhaltet
Ubungen, in denen die interdisziplindre Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Einsatzformationen und den zusténdigen Filhrungsorganen geiibt wird. Darunter
fallen auch die Gesamtnotfallibungen mit den Standortkantonen von Kernkraftwer-
ken.

Abs. 3: Der Betrieb der Komponenten fiir die Telekommunikationssysteme und die
Systeme zur Warnung und Alarmierung der Bevolkerung sowie eines nationalen
Lageverbundsystems erfordert eine entsprechende Ausbildung der Nutzerinnen und
Nutzer. Darunter fallen alle technischen Ausbildungen, die zur Konfiguration, zum
Betrieb und zur Uberwachung der Komponenten notwendig sind. Diese Ausbildung
stellt das BABS mit zentralen Kursen fur Ausbilderinnen und Ausbilder, System-
und Netzverantwortliche sowie flr Nutzerinnen und Nutzer der BORS sicher. Das
BABS organisiert aber keine IKT-Ausbildung im engeren Sinne.

Abs. 4: Fur die Ausbildung der Fiihrungsorgane auf den Stufen Region bzw. Ge-
meinde sind die Kantone verantwortlich. Der Bund kann jedoch im Rahmen seiner
Méglichkeiten die Durchfilhrung von Ausbildungen und Ubungen im Zustindig-
keitsbereich der Kantone mit diesen vereinbaren. Dabei stehen vor allem Ausbildun-
gen im Vordergrund, die Lehrpersonal mit besonderen Fachkenntnissen bzw. eine
aufwendige Ausbildungsinfrastruktur erfordern oder deren zentrale Durchfiihrung
auf Stufe Bund wirtschaftlicher erfolgen kann.

Abs. 5: Damit Erkenntnisse im Bereich der Katastrophen- und Nothilfe (z. B. auf-
grund von veranderten Geféahrdungen, Ereignisauswertungen oder neuen Konzepten)

34



BBI 2018

moglichst schnell in die Vorbereitungen des Bevdlkerungsschutzes einfliessen,
kdnnen durch das BABS weitere Ausbildungen fiir die dafur verantwortlichen
Stellen angeboten werden (z. B. im ABC-Schutz). Dies kann mit Seminaren, \Vortra-
gen, technischen Kursen oder in elektronischer Form geschehen.

Abs. 6: Bei der Komplexitét der heutigen Risiken und Gefahrdungen ist eine effizi-
ente Aushildung mit modernen Ausbildungs-, Informations- und Kommunikations-
technologien notwendig. Der Bund ist deshalb auch in Zukunft fur die durch ihn
durchzufilhrende Ausbildung auf eine zeitgemasse Ausbildungsinfrastruktur im
eidgendssischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg angewiesen. Zudem steht
das Ausbildungszentrum auch allen Partnern des Bevolkerungsschutzes und des
Katastrophen- und Notlagenmanagements der Armee, der Bundesverwaltung sowie
weiteren interessierten Kreisen fiir ihre eigenen Ausbildungsbedirfnisse zur Verfi-
gung. Damit soll das Ausbildungszentrum optimal ausgelastet und wirtschaftlich
betrieben werden.

Abs. 7: Aufgrund der Vernetzung der verschiedenen involvierten Bereiche und der
vielen Akteure in der Ereignisbewaltigung, die zunehmend nicht genau einer staatli-
chen Ebene zugeordnet werden kdnnen, ist die Regelung der Einzelheiten auf Geset-
zesstufe nicht moglich. Deshalb soll der Bundesrat die Einzelheiten bezuglich der
Zustandigkeiten und der Kostentragung auf Verordnungsstufe regeln. Zudem soll
der Bundesrat festlegen, welche Stelle des Bundes fiir die Erfiillung der Aufgabe
zustandig ist (Art. 43 Abs. 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
vom 21. Mérz 199722),

6. Kapitel: Finanzierung

Im Bereich der bevolkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Kommunikations-
systeme gelten die folgenden Finanzierungsgrundsatze und Abgrenzungsregeln.
Unter dem Begriff «Investition» werden alle Aufwénde verstanden, die fir den
Aufbau und die Einflihrung eines neuen Systems notwendig sind. Darunter sind
beispielsweise im Rahmen des nationalen sicheren Datenverbundsystems Investitio-
nen fur Gebdude, Kabel, Hardware, Software, Notstromaggregate, Klimaanlagen
usw. zu verstehen, die Bestandteil der zentralen Komponenten sind. Diese Kompo-
nenten werden durch den Bund finanziert. Investitionen fallen einmalig an und
erfordern in der Regel einen politischen Entscheid (Bundesrat, Parlament). Nach
Ablauf des Lebenszyklus entstehen Werterhaltsmassnahmen mit Investitionscharak-
ter (vgl. unten). Die Investitionen der dezentralen Komponenten finanzieren die
Kantone und Dritte, beispielsweise fiir Gebdudeanpassungen oder Notstromaggrega-
te ihrer Anschliisse. Soweit es sich um Anschlisse oder dezentrale Komponenten
von Bundesstellen handelt, werden diese durch den Bund selber finanziert. Es wird
zwischen zwei verschiedenen Formen von Werterhalt der Systeme unterschieden:
Unter dem «grossen» Werterhalt werden grossere Re-Investitionskosten verstanden,
die ca. innert 6-8 Jahren nach der Erstinvestition bei einem System anfallen. Diese
Kosten entsprechen ca. 60 Prozent der relevanten Investitionen und werden flr die

22 SR 172.010
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zentralen Komponenten durch den Bund finanziert. 60 Prozent deshalb, weil z. B.
nicht das ganze Gebdude oder die Klimaanlage nach 8 Jahren ersetzt werden muss,
primar aber gewisse Hardware- und Softwarekomponenten. Die Kantone und Dritte
tragen ihrerseits die «grossen» Werterhaltskosten fiir die dezentralen Komponenten.
Dies gilt auch fur Bundesstellen, soweit diese (iber dezentrale Komponenten verfi-
gen. Unter dem «kleinen» Werterhalt werden u. a. kleinere Software-Updates ver-
standen, die in kiirzeren Zeitabstdnden folgen. Sie sind Bestandteil der jahrlichen
Betriebs- und Unterhaltskosten, die durch die Nutzer bezahlt werden, und machen
ca. 15 Prozent von diesen aus. Unter den Betriebs- und Unterhaltskosten werden die
Aufwénde verstanden, die flir den unterbruchfreien und gesicherten Betrieb der
Systeme erforderlich sind. Dazu z&hlen beispielsweise die Wartung der Systeme,
deren Uberwachung sowie das Service- und Notfallmanagement. 15 Prozent der
jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten werden fiir den «kleinen» Werterhalt
eingesetzt. Diese Kosten fallen jéhrlich an. Die Betriebs- und Unterhaltskosten der
zentralen Komponenten werden beim Polycom, beim Alarmierungssystem, beim
System fir die Ereigniskommunikation und beim Notfallradio durch den Bund
finanziert. Die Betriebs- und Unterhaltskosten der zentralen Komponenten des
nationalen sicheren Datenverbundsystems, des mobilen breitbandigen Sicherheits-
kommunikationssystems und des nationalen Lageverbundsystems werden durch alle
angeschlossenen Nutzer anteilméssig finanziert. Der Betrieb und der Unterhalt der
dezentralen Komponenten werden bei den Bundessystemen wie dem Alarmierungs-
system, der Ereigniskommunikation und dem Notfallradio durch den Bund, bei den
andern Systemen durch die Kantone bzw. Dritte sowie bei angeschlossenen Bundes-
stellen ebenfalls durch den Bund finanziert. Schliesslich ist anzumerken, dass der
Bund nicht aufkommt fiir indirekte Zusatzkosten wie Mietkosten oder Léhne kanto-
naler oder kommunaler Mitarbeitender, die in Zusammenhang mit den gemeinsamen
Kommunikationssystemen nach den Artikeln 18-21 anfallen.

Art. 23 Mobiles Sicherheitsfunksystem

Abs. 1-4: Die Finanzierungsregelung beim mobilen Sicherheitsfunksystem wurde
detailliert im Rahmen der revidierten VWAS festgelegt, die am 1. April 2017 in
Kraft getreten ist. Diese Regelung wird neu auf Gesetzesstufe abgebildet. Die Rege-
lung auf Verordnungsstufe genligt in rechtlicher Hinsicht nicht mehr. In Bezug auf
Absatz 2 Buchstabe c ist anzufiigen, dass es sich um redundante Verbindungen
zwischen den Teilnetzen der Kantone handelt, die nicht tber das Fihrungsnetz
Schweiz des Bundes erfolgen; fiir Verbindungen (ber das Filhrungsnetz Schweiz ist
alleine der Bund zusténdig.

Abs. 5: Allfallige Mehrkosten, die dem Bund wegen verspateter Umsetzung von
Massnahmen des Unterhalts oder Werterhalts (Werterhaltprojekt Polycom 2030)
durch Kantone oder Dritte entstehen, sollen durch diese abgegolten werden. Um
solche maglichst zu verhindern, ist fiir Ausnahmefalle eine Ubergangsbestimmung
vorgesehen (siehe Art. 100 Abs. 2).
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Art. 24 Alarmierungssystem, Information im Ereignisfall und Notfallradio

Abs. 1: Es handelt sich wie bis anhin um Bundesaufgaben und Bundessysteme, die
vollumfanglich durch den Bund finanziert werden. Eine Finanzierungsanderung
ergibt sich beim Sirenenalarmierungssystem Polyalert. Die bisherige Regelung der
Zustandigkeiten und Finanzierung im Sirenenbereich ist ineffizient, nicht zielfiih-
rend und hat beim Bund Mehrkosten verursacht. Der Bund soll neu auch fur die
Beschaffung der Sirenen zusténdig sein. Die Standort- und Installationsfragen wer-
den selbstverstandlich weiterhin zusammen mit den Kantonen geldst. Der bisherige
anteilmassige Finanzierungsbeitrag der Kantone an den Betrieb der dezentralen
Komponenten im Umfang von 2 Millionen Franken jahrlich entfallt. Die weiteren
Aufwendungen der Kantone fiir Wartung, Erneuerung, Ergdnzung und Standortver-
schiebungen im Umfang von gegen 4 Millionen Franken sollen kiinftig durch den
Bund Ubernommen werden; das System wird gesamthaft zu einem Bundessystem.
Der Bund tragt jedoch keine indirekten Zusatzkosten wie Mietkosten oder Lohne
kantonaler oder kommunaler Mitarbeitender.

Abs. 2: Die Betreiberinnen von Stauanlagen tragen wie bisher die Kosten fiir Betrieb
und Unterhalt ihrer Einrichtungen selber. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der
Kostenaufteilung.

Art. 25 Nationales sicheres Datenverbundsystem, mobiles
breitbandiges Sicherheitskommunikationssystem und
nationales Lageverbundsystem

Absétze 1 und 2: Die Zustandigkeits- und Finanzierungsregeln werden in den einlei-
tenden Bemerkungen zum 6. Kapitel erldutert. Es bleibt zu ergénzen, dass die jahrli-
chen Betriebs- und Unterhaltskosten der zentralen Komponenten des nationalen
sicheren Datenverbundsystems zu 30 Prozent durch die Kantone und zu 70 Prozent
durch den Bund getragen werden sollen. Die Kantone werden damit berechtigt,
maximal 36 Anschliisse an dieses System zu realisieren. Die Verteil- und Finanzie-
rungsregeln zwischen den Kantonen sind durch diese selbst festzulegen. Der Bund
hat seinerseits das Recht auf maximal 84 Anschliisse und sorgt dabei auch fir die
Anschlisse der Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen oder Dritter, wie
beispielsweise den Anschluss des Firstentums Liechtenstein. Deren Finanzierungs-
beitrdge kommen dem Bund zugute. Sofern Bund oder Kantone mehr als die er-
wahnte Anzahl Anschliisse bendtigen, werden deren prozentuale Beitrdge an die
Betriebs- und Unterhaltskosten nach den gleichen Regeln angepasst bzw. erweitert.
Bei einer Realisierung des nationalen Lageverbundsystems sollen die gleichen
Zustandigkeits- und Finanzierungsregeln wie beim nationalen sicheren Datenver-
bundsystem zur Anwendung gelangen. Auch bei diesem System sollen die jéhrli-
chen Betriebs- und Unterhaltskosten der zentralen Komponenten zu 30 Prozent
durch die Kantone und zu 70 Prozent durch den Bund (inkl. Dritte bzw. die Betrei-
berinnen von kritischen Infrastrukturen) finanziert werden. Der anteilméssige Ver-
teilschliissel beim mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikationssystem bleibt
noch offen, da insbesondere das Interesse der Beteiligung der Kantone an diesem
System zurzeit noch sehr unterschiedlich ist und auch die Ergebnisse eines allfélli-
gen Pilotprojekts noch fehlen. Auch eine allféllige Beteiligung der Eidgendssischen
Zollverwaltung bleibt noch offen.
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Abs. 3: Beim mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikationssystem kann die
Finanzierungsregelung zwischen Bund und Kantonen sowie Dritten noch nicht im
Detail festgelegt werden, weil insbesondere die Beteiligung der Kantone noch nicht
geklart ist. Lediglich die grossen Kantone sehen hier zurzeit einen dringlichen
Handlungsbedarf. Die Grundsédtze der Zustandigkeits- und Finanzierungsregeln
sollen trotzdem festgelegt werden, damit in der Schweiz nicht verschiedene, nicht
kompatible Systeme entstehen, die (wie bei der Einflihrung des Polycom) dereinst
nur mit einem grossen Mehraufwand zusammengefiihrt werden kdnnen, wenn das
System einmal landesweit ausgerollt werden sollte. Um die grossen Kantone nicht
zu behindern, soll ihnen ermdglicht werden, ein Pilotprojekt zu realisieren. Die
Standards und weiteren Regeln sollen durch den Bund festgelegt werden. Dies gilt
auch fir die federfilhrende Koordination. Im Rahmen des Pilotprojekts haben die
Kantone bzw. Dritte die Realisierung der zentralen Komponenten, fiir die eigentlich
der Bund zustandig ist, vorzufinanzieren. Bei einer Realisierung des landesweiten
Systems wird der Bund diese Vorfinanzierung den am Pilotprojekt beteiligten Kan-
tonen wieder riickvergiiten. Dabei entscheidet der Bund tber die Realisierung der
zentralen Komponenten des Systems. Hier kommt selbstredend diese Finanzierung
durch den Bund mit zum Tragen, wenn die Infrastruktur fiir dieses System auch
national realisiert wird.

Art. 26 Ausbildung

Abs. 1: Der Bund kann die Durchfiihrung von Ausbildungen und Ubungen im Zu-
standigkeitsbereich der Kantone mit diesen vereinbaren. Die entsprechenden Kosten
sind von den Kantonen zu ubernehmen.

Abs. 2: Der Bundesrat soll die Einzelheiten der Zusténdigkeiten und der Kostentra-
gung im Bereich der Ausbildung auf Verordnungsebene regeln. Dabei gilt wie bis
anhin das Prinzip der Zustandigkeitsfinanzierung.

Art. 27 Weitere Kosten

Die Buchstaben a und d beinhalten origindre Aufgaben des Bundes, die durch ihn
wie bis anhin zu tragen sind (bisher in Art. 71 Abs. 1 Bst. d und e geregelt). Mit
Buchstabe b wird die Finanzierung der spezialisierten Einsatzorganisationen gemass
Acrtikel 12 sichergestellt.

3. Titel: Zivilschutz

1. Kapitel: Aufgaben

Art. 28

Bei den Aufgaben des Zivilschutzes werden auch solche aufgefiihrt, die bis anhin

nicht speziell erwdhnt wurden, kinftig aber wichtige neue Zivilschutzaufgaben
darstellen. So wird in Zukunft die Unterstiitzung des Rettungswesens und des Ge-
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sundheitswesens bei der sanitatsdienstlichen Versorgung wieder verstéarkt als Auf-
gabe des Zivilschutzes zum Tragen kommen (Abs. 1 Bst. d). In der Aufgabenpalette
des Zivilschutzes werden neu auch die praventiven Massnahmen zur Verhinderung
oder Minderung von Schaden erwahnt (Abs. 2 Bst. a). Darunter sind Massnahmen
zu verstehen, die das Schadensausmass bei einem Ereignis verringern sollen, so etwa
praventive Massnahmen beim Hochwasserschutz, indem beispielsweise ein Fluss-
bett von Geschiebe und Ger6ll freigemacht wird. Praventive Massnahmen werden
im Rahmen von Wiederholungskursen durchgefiihrt. Auch Instandstellungsarbeiten
und Einsatze zugunsten der Gemeinschaft (Abs. 2 Bst. b und ¢) sind neu als Wieder-
holungskurse zu leisten (siehe Art. 54).

Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass der Zivilschutz vermehrt auch
bei Grossereignissen unterhalb der Schwelle von Katastrophen zum Einsatz kommen
kann (vgl. Erlauterungen zu Art. 2).

2. Kapitel: Schutzdienstpflicht
1. Abschnitt: Personenkreis, Dauer, Rekrutierung, Entlassung und Ausschluss

Art. 29 Schutzdienstpflichtige Personen

Abs. 1: Die Schutzdienstpflicht gilt wie bisher fiir Manner mit Schweizer Biirger-
recht, die schutzdiensttauglich sind.

Abs. 2 Bst. a: Militar- oder zivildienstpflichtige Manner sind weiterhin nicht schutz-
dienstpflichtig.

Abs. 2 Bst. b: Bisher waren Manner, die aus der Militardienstpflicht ausschieden,
nicht schutzdienstpflichtig, wenn sie mindestens 50 Militardiensttage geleistet
hatten. Aus Griinden der Wehrgerechtigkeit soll dies gedndert werden: Neu wird
schutzdienstpflichtig, wer nach der Zuteilung zur Armee militardienstuntauglich
wird und die Rekrutenschule nicht absolviert hat. Geméss Artikel 57 Absatz 2 der
Verordnung vom 22. November 201723 (iber die Militardienstpflicht gilt fiir Ange-
horige der Armee der Grundaushildungsdienst (Rekrutenschule) als bestanden, wenn
sie bei der Entlassung aus dem Grundausbildungsdienst mindestens 80 Prozent der
vollen Dauer geleistet haben und in der Qualifikation mindestens als geniigend
qualifiziert werden. Wer aus der Militardienstpflicht ausscheidet und diese Voraus-
setzungen erflllt, wird somit nicht schutzdienstpflichtig.

Abs. 2 Bst. c: Diese Regelung soll entsprechend auf den Zivildienst angewendet
werden: Wer aus dem Zivildienst ausscheidet, wird schutzdienstpflichtig, sofern
insgesamt nicht mindestens so viele Diensttage im Militardienst und im Zivildienst
geleistet wurden, wie die Rekrutenschule dauert.

Abs. 2 Bst. d: Auslandschweizer sind nicht schutzdienstpflichtig, solange sie im
Ausland ihren Wohnsitz haben.

23 SR512.21
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Abs. 3: Fir Grenzgénger ist eine Ausnahmeregelung vorzusehen. Personen mit
Wohnsitz im grenznahen Ausland sollen weiterhin bei Bedarf in einem Grenzkanton
Schutzdienst leisten kdnnen.

Art. 30 Dienstbefreiung von Behdrdenmitgliedern

Entspricht sinngeméss der bisherigen Regelung mit der Prazisierung, dass nur or-
dentliche Richter der eidgendssischen Gerichte dienstbefreit sind. Im Gegensatz
dazu sind nebenamtliche Richter schutzdienstpflichtig.

Art. 31 Erflillung und Dauer der Schutzdienstpflicht

Abs. 1: Die Schutzdienstpflicht wird flexibler ausgestaltet und deren Dauer auf
Mannschaftsstufe und fiir Unteroffiziere verkirzt. Die Schutzdienstpflicht beginnt
friihestens mit Beginn des 19. Altersjahres (bisher mit Beginn des Jahres, in dem die
Schutzdienstpflichtigen 20 Jahre alt wurden) und dauert — fiir Mannschaft und
Unteroffiziere — spatestens bis zum Ende des Jahres, in dem sie 36 Jahre (bisher
40 Jahre) alt werden. Fur hohere Unteroffiziere und Offiziere gilt eine andere Rege-
lung (siehe Abs. 4).

Abs. 2 und 3: Insgesamt dauert die Schutzdienstpflicht 12 Jahre und beginnt in dem
Jahr, in dem die Grundausbildung absolviert wird. Die Grundausbildung ist spates-
tens in dem Jahr, in dem die Schutzdienstpflichtigen 25 Jahre alt werden, zu absol-
vieren (siehe Art. 50 Abs. 1). Damit die Kantone keine Bestandesprobleme haben,
kénnen sie bei Bedarf wéhrend einer Ubergangsfrist die Dienstpflichtdauer verlan-
gern (siehe Art. 100 Abs. 3).

Abs. 4: Nach insgesamt 245 geleisteten Diensttagen (Ausbildungsdiensttage und
Einsatztage) gilt die Schutzdienstpflicht ebenfalls als erflillt. Wenn eine schutz-
dienstpflichtige Person noch vor Ablauf der 12-j&hrigen Dienstpflichtdauer total 245
Diensttage geleistet hat, wird sie aus der Schutzdienstpflicht entlassen. Dies gilt
analog Absatz 1 fiir die Mannschaft und Unteroffiziere; fur hohere Unteroffiziere
und Offiziere gilt die Bestimmung gemé&ss Absatz 5. Mit dieser neuen Regelung
findet eine Angleichung an die Armee statt, sodass es grundsatzlich méglich ist,
wahrend der Schutzdienstpflicht gleich viele Diensttage zu leisten wie Armeeange-
horige. In der Praxis wird ein Schutzdienstpflichtiger auf Stufe Mannschaft unter
normalen Umstédnden allerdings kaum das Diensttagemaximum von 245 Tagen
erreichen.

Abs. 5: Damit dem Zivilschutz die nétigen Kaderleute fir eine genligend lange Zeit
zur Verfugung stehen sowie aus Grinden der Ausbildungseffizienz dauert die
Schutzdienstpflicht fir hdhere Unteroffiziere und Offiziere bis zum Ende des Jahres,
in dem sie 40 Jahre alt werden. Fir die l&ngere Schutzdienstdauer fiir héhere Unter-
offiziere und Offiziere gilt das Diensttagemaximum von 245 Tagen gemass Absatz 4
nicht.

Abs. 6: Neu soll auch im Zivilschutz die Dienstpflicht an einem Stiick geleistet
werden kdnnen (vgl. die Bestimmungen in Art. 32 betreffend Durchdiener). Die
Dienstpflichtdauer fur Durchdiener betrégt 245 Tage.
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Abs. 7: Bei einer Katastrophe oder Notlage, insbesondere bei einem lang andauern-
den Ereignis, muss die Einsatz- und Durchhaltefahigkeit der eingesetzten Zivil-
schutzformationen gewahrleistet werden. Ausfalle aufgrund von Entlassungen aus
der Schutzdienstpflicht wahrend eines Einsatzes kdnnten die Einsatz- und Durchhal-
tefahigkeit gefdhrden. Um dies zu verhindern, verléngert sich die Schutzdienstplicht
Uber die allenfalls bereits absolvierten 245 Diensttage bis zum Ende eines Einsatzes.

Abs. 8 Bst. a: Fir die Sicherstellung des vorgesehenen gesamtschweizerischen
Zivilschutzbestands von 72 000 Personen missen pro Jahr 6000 Personen fiir den
Zivilschutz rekrutiert werden (12 Jahre Dienstpflicht x 6000 = 72 000). Falls auf-
grund von riicklaufigen Rekrutierungsquoten dieser Bestand nicht gesichert werden
kann, soll der Bundesrat die Schutzdienstpflichtdauer auf maximal 14 Jahre verlan-
gern konnen. Auch in diesem Fall gilt das Diensttagemaximum von 245 Tagen fir
Mannschaft und Unteroffiziere geméss Absatz 4.

Abs. 8 Bst. b: Der Bundesrat kann aus der Schutzdienstpflicht entlassene Personen
bis finf Jahre nach ihrer Entlassung erneut der Schutzdienstpflicht unterstellen. Dies
ermoglicht, etwa mit Blick auf einen bewaffneten Konflikt, den gesamtschweizeri-
schen Zivilschutzbestand im Bedarfsfall um rund 30 000 Schutzdienstpflichtige zu
erhdhen bzw. zu verstarken.

Abs. 9: Es ist denkbar, dass bei einer lang andauernden Katastrophe oder Notlage
resp. bei einem Einsatz iber mehrere Monate hinweg so viele Diensttage geleistet
werden, dass die eingesetzten Schutzdienstpflichtigen das Diensttagemaximum von
245 Tagen schneller bzw. vorzeitig erreichen. Dies hat unter Umstanden eine massi-
ve Reduktion der Zivilschutzbestdnde (Mannschaft und Kader) oder im Extremfall
sogar einen Ausfall des Zivilschutzes zur Folge. Fir einen solchen Fall soll dem
Bundesrat die Mdglichkeit eingerdumt werden, die Schutzdienstpflicht auf Ersuchen
des betroffenen Kantons zu verlangern.

Art. 32 Durchdiener

Abs. 1: Fir spezialisierte Aufgaben des Zivilschutzes sollen die Kantone und das
BABS (vgl. Art. 36 Abs. 4) neu die Mdglichkeit erhalten, bei Bedarf sogenannte
Durchdiener einzusetzen. Diese Schutzdienstpflichtigen, vorzugsweise mit einer
Einteilung in einem kantonalen oder interkantonalen Zivilschutzstiitzpunkt, leisten
ihren Dienst an einem Stiick. Der Dienst als Durchdiener kann sowohl von Mann-
schaftsangehdrigen als auch von Unteroffizieren, hoheren Unteroffizieren und
Offizieren geleistet werden. Die Dienstdauer betragt fur alle 245 Tage. Wochenen-
den, Feiertage und Urlaubstage werden als Diensttage angerechnet. Es besteht
jedoch kein Anspruch fir einen Schutzdienstpflichtigen, seine Dienstpflicht als
Durchdiener zu leisten.

Abs. 2: Die Grundausbildung ist Bestandteil der als Durchdiener zu leistenden 245
Diensttage. Die restlichen Diensttage mussen unmittelbar im Anschluss an die
Grundausbildung geleistet werden.

Abs. 3: Die Einzelheiten in Bezug auf die Durchdiener sollen vom Bundesrat gere-
gelt werden, insbesondere deren Aufgaben. Dabei soll festgelegt werden, dass
Durchdiener nur in folgenden Bereichen Dienst leisten bzw. eingesetzt werden
durfen: Grund-, Zusatz- und Kaderausbildung, Weiterbildung, Wiederholungskurse,
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Einsatze bei Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen, Unterstiitzung von
Ausbildungsdiensten sowie bei der Vorbereitung und Durchfiinrung von Ubungen,
periodischen Schutzraum- und Anlagekontrollen, ausbildungsbezogenen Praktika
bei Partnerorganisationen des Bevolkerungsschutzes und im Rahmen des Kulturgi-
terschutzes bei kulturellen Institutionen. Sie dirfen nicht eingesetzt werden fir
Tatigkeiten in der Verwaltung, die durch professionelles Verwaltungspersonal
wahrgenommen werden. Dazu gehoren insbesondere administrative Aufgaben,
Personal- und Materialbewirtschaftung oder Hausdienst.

Art. 33 Erweiterte Schutzdienstpflicht fir den Fall bewaffneter Konflikte

Der Bundesrat kann wie bisher im Fall eines bewaffneten Konflikts Ménner, die
nicht mehr militér- oder zivildienstpflichtig sind, der Schutzdienstpflicht unterstel-
len. Dabei handelt es sich zum einen um Manner, die vorzeitig aus der Militar- oder
Zivildienstpflicht entlassen worden sind und gemass Artikel 29 Absatz 1 Buchsta-
be b und ¢ nicht mehr schutzdienstpflichtig sind, zum anderen um Manner, die ihre
Militar- oder Zivildienstpflicht mit Erreichen der ordentlichen Altersgrenze erfiillt
haben. Die erweiterte Schutzdienstpflicht gilt nicht fiir Méanner und Frauen, die
freiwillig Schutzdienst leisten oder geleistet haben.

Art. 34 Freiwilliger Schutzdienst

Abs. 1: Entspricht der bisherigen Regelung, wonach folgende Personen freiwillig
Schutzdienst leisten kdnnen: Aus der Schutzdienstpflicht entlassene Ménner, nicht
mehr militar- oder zivildienstpflichtige Manner, Frauen mit Schweizer Biirgerrecht
sowie in der Schweiz niedergelassene Auslander und Auslanderinnen. Neu kann
freiwilliger Schutzdienst bereits ab Beginn des 19. Altersjahres geleistet werden.

Abs. 2: Die Kantone entscheiden aufgrund ihres Bedarfs wie bis anhin ber die
Aufnahme von Freiwilligen. Deshalb besteht kein Anspruch darauf, freiwillig
Schutzdienst leisten zu kénnen.

Abs. 3: Freiwillig Schutzdienstleistende haben die gleichen Rechte und Pflichten wie
Schutzdienstpflichtige.

Abs. 4: Mit Blick auf die Ausbildungsrendite sollen Freiwillige mindestens drei
Jahre Schutzdienst leisten, kdnnen aber in begriindeten Féllen schon fruher entlassen
werden.

Abs. 5: Da es nicht angebracht wére, Altersrentenbezligern und -beziigerinnen
zusétzlich zur Altersrente eine Erwerbsausfallentschadigung auszurichten, da diese
Personen gar keinen Erwerbsausfall erleiden (vgl. Botschaft vom 27. Februar 201324
zur Anderung des BZG, Erlauterungen zu Art. 15), wird neu nicht mehr auf das
vollendete 65. Altersjahr, sondern auf den Zeitpunkt des Bezugs einer Altersrente
abgestellt.

24 BBI 2013 2105, hier 2124
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Art. 35 Rekrutierung

Abs. 1: Die Rekrutierung fur den Zivilschutz erfolgt weiterhin gemeinsam mit der
Rekrutierung fiir die Armee.

Abs. 2 Bst. a: Nach Artikel 21 Absatz 1 des Militargesetzes vom 3. Februar 199525
(MG) werden Stellungspflichtige nicht rekrutiert, wenn sie fiir die Armee infolge
eines Strafurteils wegen eines Verbrechens oder VVergehens oder infolge eines Straf-
urteils, das eine freiheitsentziehende Massnahme anordnet, untragbar geworden sind.
In diesen Féllen ist eine Rekrutierung fir den Zivilschutz auch nicht sinnvoll. Arti-
kel 21 MG wurde in erster Linie fur schwere Gewalttater konzipiert; wer aus den in
Avrtikel 21 Absatz 1 MG genannten Griinden fiir die Armee untragbar wird, ist auch
fur den Zivilschutz untragbar. Diese bereits bestehende Regelung soll beibehalten
werden.

Abs. 2 Bst. b: Wie bisher werden Stellungspflichtige, die Auffalligkeiten zeigen, die
auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen und deshalb den Anforderungen des
Militardienstes nicht gentigen, auch fir den Zivilschutz nicht rekrutiert. Liegen
derartige psychische Probleme vor, so kénnen diese nicht nur in der Armee, sondern
genauso im Zivilschutz zum Ausdruck kommen.

Art. 36 Einteilung der Schutzdienstpflichtigen

Absatze 1 und 2: Die Schutzdienstpflichtigen stehen nach wie vor grundsatzlich
ihrem Wohnsitzkanton zur Verfugung. Die Einteilung eines Schutzdienstpflichtigen
ausserhalb seines Wohnsitzkantons soll weiterhin méglich sein. Beabsichtigt ist,
dass von der interkantonalen Einteilung haufiger Gebrauch gemacht wird, um die
Uber- und Unterbestinde in den Kantonen kiinftig besser auszugleichen. Die inter-
kantonale Einteilung kann bereits bei der Rekrutierung erfolgen.

Abs. 3: Es macht keinen Sinn, Schutzdienstpflichtige, die ins Ausland ziehen, wei-
terhin aufzubieten. Diese werden beim Wegzug im Personalpool (Art. 37) erfasst.
Sie kdnnen bei einer Riickkehr in die Schweiz bei Bedarf wieder eingeteilt werden,
sofern sie noch schutzdienstpflichtig sind.

Abs. 4: Fir spezifische Aufgaben, die im Zustandigkeitsbereich des Bundes liegen,
sollen dem Bund Schutzdienstpflichtige zur Verfugung gestellt werden kénnen. Es
handelt sich dabei um Personen mit speziellem Fachwissen oder passender Ausbil-
dung vorwiegend fiir Aufgaben im Bereich des ABC-Schutzes und der Fithrungsun-
terstlitzung. Der Bedarf an Schutzdienstpflichtigen ist ausgewiesen und wird von
den Kantonen anerkannt, zumal diese Leistungen des Bundes vorrangig den Kanto-
nen zugutekommen. Ben6tigt werden rund 250 Personen, die tber eine den Bedirf-
nissen entsprechende Ausbildung verfiigen (z. B. in den Bereichen Logistik, Physik,
Chemie, Naturwissenschaften, Biologie oder Informatik). Die Einzelheiten (Rekru-
tierungsverfahren, Einteilung, Ausbildung, Aufgebot, Einsatz) sollen vom Bundesrat
geregelt werden. Sie werden zurzeit in einem gemeinsamen Projekt von Bund und
Kantonen abgeklart. Der Bedarf der Kantone an Schutzdienstpflichtigen soll
dadurch nicht konkurrenziert werden.

25 SR 510.10
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Artikel 37 Personalpool

Abs. 1: Die Personalreserve in der bisherigen Form, die je nach Kanton hohe, zum
Teil nicht ausgebildete Bestande auswies, wird abgeschafft. Ermdglicht wird dies
durch die Reduktion der Dienstpflichtdauer. Nicht eingeteilte Schutzdienstpflichtige
sollen neu in einem interkantonalen Pool im Personalinformationssystem der Armee
und des Zivilschutzes (PISA) erfasst werden. Um unnétige Ausbildungskosten zu
vermeiden, missen Schutzdienstpflichtige, die direkt nach der Rekrutierung im
Personalpool erfasst werden, nicht ausgebildet werden. Mit dem Personalpool sollen
Unter- und Uberbestande zwischen den Kantonen besser ausgeglichen werden.
Schutzdienstpflichtige, die ins Ausland ziehen, werden ebenfalls im Personalpool
erfasst (vgl. Art. 36 Abs. 3).

Abs. 2: Je nach Bedarf kann ein Kanton Schutzdienstpflichtige aus dem interkanto-
nalen Personalpool entnehmen, in eine Zivilschutzorganisation einteilen und ausbil-
den lassen. Dies hat jeweils in Absprache mit dem Wohnsitzkanton zu erfolgen, da
letztlich dieser Uber die Einteilung «seiner» Schutzdienstpflichtigen entscheidet (vgl.
Art. 36 Abs. 2). Auch dem Bund kdnnen Schutzdienstpflichtige aus dem Personal-
pool zur Erfillung seiner Aufgaben gemass Artikel 36 Absatz 4 zur Verfligung
gestellt werden.

Abs. 3: Die im Personalpool eingeteilten Schutzdienstpflichtigen haben keinen
Anspruch darauf, eingeteilt zu werden bzw. Schutzdienst zu leisten.

Art. 38 Vorzeitige Entlassung

Wie bisher kénnen auf Gesuch hin hauptberufliche oder fiir den Einsatz bei Kata-
strophen und Notlagen unentbehrliche Angehérige von Partnerorganisation des
Bevolkerungsschutzes (inkl. von Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen) von
den Kantonen vorzeitig entlassen werden. Absatz 2 enthélt im Vergleich zu den
bisherigen Bestimmungen eine klarere Rechtsetzungsdelegation an den Bundesrat.

Art. 39 Ausschluss

Es gilt die bisherige Regelung, wonach Schutzdienstpflichtige, die zu einer Frei-
heitsstrafe oder einer Geldstrafe von mindestens 30 Tagessétzen verurteilt werden,
vom Schutzdienst ausgeschlossen werden kdnnen.

2. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Schutzdienstpflichtigen

Art. 40 Sold, Verpflegung, Transport und Unterkunft

Abs. 1: Die Schutzdienstpflichtigen haben Anrecht auf Sold, unentgeltliche Verpfle-
gung, unentgeltlichen Transport mit éffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine unent-
geltliche Unterkunft, sofern sie nicht zu Hause tibernachten kénnen.
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Absatz 2 enthélt im Vergleich zu den bisherigen Bestimmungen eine klarere Recht-
setzungsdelegation an den Bundesrat. Neu soll das Aufgebot als Fahrberechtigung
(Billet) fiir die Benutzung der 6ffentlichen VVerkehrsmittel gelten kénnen.

Art. 41 Erwerbsausfallentschadigung

Im Sinne der Vollstandigkeit und Transparenz wird der Anspruch der Schutzdienst-
leistenden auf Erwerbsausfallentschadigung mit Verweis auf das entsprechende
Gesetz weiterhin im BZG festgehalten.

Art. 42 Wehrpflichtersatzabgabe

Neu sollen sémtliche im Rahmen der Schutzdienstpflicht geleisteten und besoldeten
Diensttage an die Wehrpflichtersatzabgabe angerechnet werden. Mit der Umsetzung
der von Bundesrat und Parlament gutgeheissenen Motion von Nationalrat Walter
Miiller (Motion 14.3590 «Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe fiir
Angehorige des Zivilschutzes fir die gesamte Dienstleistungszeit») soll dieser
Grundsatz nun kinftig konsequent angewendet werden. So sollen die Schutzdienst-
pflichtigen, falls sie mehr als 25 Diensttage in einem Jahr geleistet haben, die zusétz-
lich geleisteten Diensttage auf das Folgejahr zur Anrechnung an die Wehrpflichter-
satzabgabe Ubertragen kénnen. Fiir die von héheren Unteroffizieren und Offizieren
zusétzlich bis zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre alt werden, geleisteten
Schutzdiensttage soll eine anteilméassige Riickerstattung der bezahlten Wehr-
pflichtersatzabgabe am Ende der Schutzdienstpflicht erfolgen.

Gepriift werden soll auch die Erméassigung pro geleisteten Diensttag (245 Diensttage
total / 12 Dienstjahre = 20,4). Sie soll von 4 auf 5 Prozent erhéht werden, damit bei
20 geleisteten Diensttagen pro Jahr keine Wehrpflichtersatzabgabe mehr anfélit.

Die von freiwilligen Personen nach Artikel 34 geleisteten Schutzdiensttage werden
wie bis anhin bei der Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe nicht beriicksichtigt.

Art. 43 Versicherung

Abs. 1: Im Sinne der Vollstdndigkeit und Transparenz wird der Versicherungsschutz
der Schutzdienstpflichtigen durch die Militarversicherung mit Verweis auf das
entsprechende Gesetz weiterhin im BZG festgehalten.

Abs. 2: Damit das BABS Bestimmungen zur Verhiitung von Unféllen und Gesund-
heitsschadigungen im Zivilschutz erlassen kann, ist eine entsprechende Rechtset-
zungsdelegation erforderlich.

Art. 44 Maximaldauer der Schutzdienstleistungen

Mit der Teilrevision des BZG im 2012 wurde fiir Schutzdienstleistungen eine Ober-
grenze von 40 Tagen pro Jahr festgelegt, um Missbrauche bei der Inanspruchnahme
der Erwerbsersatzordnung zu verhindern. Diese Begrenzung soll auf 66 Tage erhéht
werden, damit ein Schutzdienstpflichtiger im gleichen Jahr die Grundausbildung und
eine verlangerte Zusatzausbildung, beispielsweise im Sanitédtsbereich, absolvieren
kann (vgl. Art. 51 Abs. 2). Wie bisher sind Einsétze bei Katastrophen und in Notla-

45



BBI 2018

gen sowie im Falle bewaffneter Konflikte von der Obergrenze ausgenommen. Fir
Durchdiener (Art. 32) gilt die Obergrenze von 66 Tagen selbstverstandlich nicht.

Art. 45 Pflichten

Abs. 1-3: Wie bisher wird geregelt, dass die Schutzdienstpflichtigen verpflichtet
sind, dienstlichen Anordnungen (z. B. Aufgebot oder Auftrége bei Dienstleistungen)
Folge zu leisten sowie Kaderfunktionen mit den entsprechenden Dienstleistungen zu
Gibernehmen. Kaderangehorige sind zudem verpflichtet, ausserdienstliche Leistun-
gen, wie etwa die Vorbereitung von Ausbildungsdiensten und Einsatzen des Zivil-
schutzes, zu Gibernehmen.

Abs. 4: Bisher fehlte eine Regelung zur Meldepflicht der Schutzdienstpflichtigen.
Daher wird neu festgehalten, dass die Schutzdienstpflichtigen meldepflichtig sind.

Abs. 5: Auch die Verwendung der persdnlichen Ausrlstung war bisher nicht gere-
gelt. Neu wird festgelegt, dass die personliche Ausristung (Uniform) nur fir
Schutzdienstleistungen verwendet werden darf.

3. Abschnitt: Aufgebot und Kontrollaufgaben

Art. 46 Aufgebot zur Ausbildung

Abs. 1: Wie bisher erfolgt das administrative Aufgebot der Schutzdienstpflichtigen
fur die Aus- und Weiterbildungsdienste sowie fiir die Wiederholungskurse durch die
Kantone. Bei nationalen Einsitzen zugunsten der Gemeinschaft bewilligt der Bund
die Gesuche und verfiigt die Einsatze.

Abs. 2: Die Aufgebote fiir Aus- und Weiterbildungsdienste im Zustandigkeitsbereich
des BABS (Art. 55 Abs. 2-4) regelt das BABS.

Abs. 3: Das Aufgebot ist wie bis anhin den Schutzdienstpflichtigen mindestens sechs
Wochen vor Dienstbeginn zuzustellen. Diese Frist soll es den Schutzdienstpflichti-
gen ermdglichen, die Dienstleistung rechtzeitig zu planen (Ferien, Absprache mit
Arbeitgeber).

Abs. 4: Gesuche um Verschiebung der Dienstleistung sind wie bisher an die aufbie-
tende Stelle zu richten, die Uber das Gesuch entscheidet.

Art. 47 Aufgebot zu Einsatzen bei Grossereignissen, Katastrophen,
Notlagen und bewaffneten Konflikten

Abs. 1: Der Bundesrat soll die Mdglichkeit haben, bei schwerwiegenden, grossfla-
chigen Katastrophen und Notlagen (in der Schweiz oder im grenznahen Ausland)
Schutzdienstpflichtige aufzubieten, beispielsweise aus Kantonen, die vom Ereignis
nicht betroffen sind, damit diese als Unterstiitzung in den betroffenen Kantonen
eingesetzt werden kdnnen. Dies gilt auch fiir den Fall bewaffneter Konflikte, fiir
deren Bewaltigung der Bund zusténdig ist. Dabei werden die Kosten fiir den Einsatz
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des Zivilschutzes vom Bund tibernommen (pauschaliert pro Einsatztag und Schutz-
dienstpflichtigen).

Abs. 2: Die Kantone kénnen wie bisher Schutzdienstpflichtige aufbieten bei Gros-
sereignissen, Katastrophen und in Notlagen, die den eigenen Kanton betreffen, zur
Unterstiitzung von anderen betroffenen Kantonen sowie im grenznahen Ausland.

Abs. 3: Die Kantone regeln weiterhin das Verfahren des Aufgebots der Schutz-
dienstpflichtigen (via Pager, Mobiltelefone usw.).

Abs. 4: Analog regelt das BABS das Verfahren des Aufgebots fiir Schutzdienst-
pflichtige fir Bundesaufgaben gemass Artikel 36 Absatz 4.

Art. 48 Kontrollaufgaben

Abs. 1: Die Kantone sind wie bis anhin fur die Zivilschutzkontrollfihrung verant-
wortlich. Seit dem 1. Januar 2017 hat die Zivilschutzkontrollfiihrung der Kantone
mit dem Personalinformationssystem der Armee und des Zivilschutzes (PISA) zu
erfolgen.

Abs. 2: Wie bisher kontrolliert das BABS die Einhaltung der zeitlichen Obergrenzen
sowie die Einsatze zugunsten der Gemeinschaft in Bezug auf den Zweck und die
Aufgaben des Zivilschutzes. Obwohl Einsatze zugunsten der Gemeinschaft neu im
Rahmen von Wiederholungskursen zu leisten sind (vgl. Art. 54), muss die mit der
letzten BZG-Revision eingefliihrte Bundesaufsicht zur Verhinderung von miss-
brauchlichen Zivilschutzeinsitzen (vgl. Botschaft zur Anderung des BZG vom
27. Februar 201326) aufrecht erhalten werden.

Abs. 3: Das BABS hat weiterhin die Mdglichkeit, bei Nichteinhaltung der zeitlichen
Obergrenzen ein Aufgebot der entsprechenden Schutzdienstpflichtigen zu verhin-
dern und eine Meldung an die Zentrale Ausgleichsstelle zu machen.

Abs. 4: Fir die Zivilschutzkontrollfihrung der Schutzdienstpflichtigen, die Bundes-
aufgaben nach Artikel 36 Absatz 4 erflillen, sorgt das BABS.

Abs. 5: Die Zivilschutzkontrollfiihrung ist wie bisher Sache der Kantone; diese muss
jedoch im PISA durchgefiihrt werden (Abs. 1). Um eine landesweit einheitliche
Zivilschutzkontrollfiihrung sicherzustellen, muss die PISA-Benutzung seitens des
Bundes als Betreiber des PISA geregelt werden. Daher soll der Bundesrat festlegen,
was die Zivilschutzkontrollfuhrung genau umfasst, sowie Regelungen administrati-
ver und technischer Art fur die PISA-Benutzer erlassen kdnnen. Eine rechtliche
Grundlage fiir die Regelung der PISA-Benutzung fehlte bisher.

Abs. 6: Die Einzelheiten des Kontrollverfahrens gemass Absatz 2 werden ebenfalls
durch den Bundesrat auf Verordnungsstufe geregelt.

26 BBI 2013 2105, hier 2114-2116
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3. Kapitel: Ausbildung

Art. 49 Zustandigkeit der Kantone

Neu wird einleitend zum Ausbildungskapitel explizit festgehalten, dass die Kantone
fur die Ausbildung zustandig sind, soweit nicht der Bund dafiir verantwortlich ist.

Art. 50 Grundausbildung

Abs. 1: Die Grundausbildung beféhigt die Schutzdienstpflichtigen, ihre Aufgaben
auf der Stufe Mannschaft auszufilhren. Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an
der Fahigkeit des Zivilschutzes zur Bewéltigung von Grossereignissen, Katastrophen
und Notlagen. Die Erfordernisse, die in einem bewaffneten Konflikt zu erftllen sind,
werden lagegerecht durch erweiterte Aushildungen sichergestellt. Der Zeitpunkt fiir
die Absolvierung wird dem neuen Dienstleistungssystem angepasst. Schutzdienst-
pflichtige absolvieren die Grundausbildung friihestens ab Beginn des 19. Altersjah-
res, spatestens jedoch bis zum Ende des Jahres, in dem sie 25 Jahre alt werden.

Abs. 2: Die Grundausbildung hat sich im bisherigen Umfang bewéhrt. Sie dauert
deshalb weiterhin 10-19 Tage. Die allgemeinen Inhalte sollen jedoch zugunsten der
einsatzbezogenen fachtechnischen Ausbildung reduziert werden. Auf die Teilung in
eine allgemeine Grundausbildung und eine funktionshezogene Grundausbildung
wird deshalb kiinftig verzichtet. Dies gibt den Kantonen zudem eine grossere Flexi-
bilitat bei der Organisation der Grundausbildung. Die Ausbildung erfolgt fachbezo-
gen, getrennt nach den Grundfunktionen. Wird die Grundausbhildung ohne Unter-
bruch geleistet, werden die Wochenenden (Samstag, Sonntag) an die Dauer der
Grundausbildung und damit auch an die Gesamtdienstdauer von 245 Tagen ange-
rechnet.

Abs. 3: Nach einer notwendigen Umteilung soll die Grundausbildung neu ein weite-
res Mal im entsprechenden Fachgebiet absolviert werden kénnen. Anders als fiir die
Zuteilung zu einer Grundfunktion im Rahmen der Rekrutierung — hierfir ist der
Bund zustandig — kann der Kanton Uber eine Umteilung entscheiden. Zudem kann
der Kanton, je nach Ausbildungsstand des Schutzdienstpflichtigen, eine abgekirzte
neue Grundausbildung vorsehen.

Abs. 4: Geméss Absatz 1 ist die Grundausbildung spatestens bis zum Ende des
Jahres, in dem ein Schutzdienstpflichtiger 25 Jahre alt wird, zu absolvieren. Perso-
nen, die im Personalpool ohne Grundausbildung eingeteilt sind, sollen jedoch im
Bedarfsfall ausgebildet werden kdnnen, auch wenn sie schon uber 25 Jahre alt sind.
Deshalb kdnnen solche Personen noch bis zum Ende des Jahres, in dem sie 30 Jahre
alt werden, zur Grundausbildung aufgeboten werden.

Abs. 5: Das Gleiche gilt fir eingeburgerte Personen, die dlter als 24 Jahre alt sind.
Auch diese sollen noch bis zum Ende des Jahres, in dem sie 30 Jahre alt werden, zur
Grundausbildung aufgeboten werden kdnnen. Mit dieser Regelung soll verhindert
werden, dass Personen mit ihrer Einbirgerung so lange zuwarten, damit sie weder
Militér- noch Schutzdienst leisten missen.

Abs. 6: Wie bisher missen Personen, die freiwillig Schutzdienst leisten und bereits
Uber eine Ausbildung verfugen, die der Grundausbildung gleichkommt, diese nicht
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(oder nur teilweise) absolvieren. Als gleichwertige Ausbildung gelten insbesondere
militdrische Ausbildungen (Rekrutenschule, Ausbildung zum Unteroffizier und
Offizier) und zivile Ausbildungen, etwa bei den Partnerorganisationen des Bevdlke-
rungsschutzes (z. B. Feuerwehrgrundausbildung) oder im Bereich psychologische
Nothilfe (z. B. Psychologen, Seelsorger). Der Entscheid tber die Anerkennung einer
gleichwertigen Ausbildung liegt bei den Kantonen.

Art. 51 Zusatzausbildung

Abs. 1: Die Zusatzausbildung dient einerseits zur Ausbildung von Spezialisten (z. B.
Sanitatsspezialist). Andererseits erweitert sie die Kompetenzen von Funktionstra-
gern fiir Zusatzaufgaben ohne nachfolgende Funktionsénderung (z. B. Forstarbei-
ten). Die Zusatzausbildung erfolgt nach der Grundausbildung. Sie soll deshalb neu
in einem separaten Artikel geregelt werden. Die Spezialaufgaben im Zivilschutz sind
vielfaltiger geworden; die dazu benétigte Ausbildung muss dementsprechend indivi-
duell gestaltet werden konnen. Darum wird auf die Festlegung einer minimalen
Dauer weiterhin verzichtet. Auf der anderen Seite wurden die Anforderungen an die
Aushildung fiir Spezialaufgaben erhoht. Zertifizierte Ausbildungen dauern zum Teil
langer als die heute maximal mdoglichen 5 Tage. Die minimale Ausbildungsdauer
z. B. flir Holzerntearbeiten im Wald dauert 10 Tage (Art. 34 der Waldverordnung
vom 30. November 199227). Die maximale Dauer soll aufgrund der langer dauern-
den Zertifikatsausbildungen auf 19 Tage je Zusatzausbildung erhtht werden.

Abs. 2: Dem Bundesrat soll die Mdglichkeit eingeraumt werden, die Dauer einer
Zusatzausbildung auf 54 Tage verlangern zu kénnen, wenn sich zeigt, dass aufgrund
der Erfahrungen die Dauer der Zusatzausbildung von 19 Tagen nicht geniigt. Dies
kénnte bei der Zusatzaushildung fiir Sanitétsspezialisten zum Pflegehelfer der Fall
sein. Wenn eine achtwdchige Pflegehelferausbildung an einem Stiick absolviert
wird, missen die Wochenenden, die zwischen zwei Ausbildungen liegen, jeweils
auch besoldet werden. Somit werden fiir diese Zusatzausbildung 54 Tage bendtigt
(40 Wochentage plus 14 Wochenendtage).

Art. 52 Kaderausbildung

Abs. 1 und 2: Die heutige Dauer der Ausbildung im Zivilschutz reicht fiir die Bewaél-
tigung der Anforderungen an die Kader nicht aus. Pro Kaderstufe soll neu eine
modular auf die Aufgabe ausgerichtete Kaderausbildung, erganzt durch einen prakti-
schen Dienst, absolviert werden. Dementsprechend verlangert sich die Ausbildung.
Pro Kaderstufe sind Ausbildungsgénge mit unterschiedlicher Dauer und unterschied-
lichen Zusténdigkeiten (Bund und Kantone) vorgesehen. Darum sollen im Gesetz
nur die Grundsatze und die maximale Dauer von 19 Tagen festgelegt werden.

Abs. 3: Die Details zu den Ausbildungsgédngen sollen analog der Armee (Art. 55
MG) auf Verordnungsstufe geregelt werden.

27 SR 921.01
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Art. 53 Weiterbildung

Die Kader und Spezialisten des Zivilschutzes sollen weiterhin periodisch zu Weiter-
bildungen von maximal 5 Tagen pro Jahr aufgeboten werden kénnen. Damit wird
sichergestellt, dass Neuerungen rasch umgesetzt werden und die Kader ihre an-
spruchsvolle Aufgabe jederzeit wahrnehmen konnen. Die Weiterbildung erfolgt
durch die Stellen auf Stufe Bund und Kanton, die auch die entsprechende Funktions-
tragerausbildung durchfiihren.

Art. 54 Wiederholungskurse

Abs. 1: Aufgrund der Ausweitung der Wiederholungskurse auf praventive Mass-
nahmen, Instandstellungsarbeiten und Einsdtze zugunsten der Gemeinschaft, zur
Vermeidung von Wissensverlust und damit vor allem auch die Kader die nétige
Fuhrungspraxis erlangen kénnen, soll die minimale Dauer eines Wiederholungskur-
ses von heute 2 auf 3 Tage erhéht werden. Die maximale Dauer von 21 Tagen fur
alle Schutzdienstpflichtigen ermdglicht es, dem breiten Einsatzspektrum des Zivil-
schutzes gerecht zu werden und in den 12 Dienstjahren grundsétzlich gleich viele
Tage wie ein Armeeangehdriger (245 Tage) zu leisten.

Abs. 2: Wiederholungskurse missen dem Zweck und den Aufgaben des Zivilschut-
zes entsprechen und dienen insbesondere dem Erreichen und Erhalten der Einsatzbe-
reitschaft des Zivilschutzes. Dies ist unabdingbar, da der Zivilschutz bei Katastro-
phen und Notlagen aus dem Stand einsatzbereit sein muss.

Abs. 3: Mit der Integration von Einsatzen zugunsten der Gemeinschaft in die Wie-
derholungskurse kénnen die Zivilschutzformationen vermehrt gemeinsam trainieren
und die Kader die nétigen Fihrungserfahrungen sammeln. Die bisher vorhandenen
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen verschiedenen Dienstleistungen, die
fehlende Flexibilitat und die aufwendigen administrativen Verfahren werden durch
diese Integration beseitigt.

Abs. 4: In Wiederholungskursen soll es beispielsweise im Rahmen von zwischen-
staatlichen Abkommen mdglich sein, grenziiberschreitende Einsatziibungen durch-
zufiihren.

Abs. 5: Fur das Aufgebot fiir Einsétze zugunsten der Gemeinschaft sollen weiterhin
verbindliche Normen auf Verordnungsstufe erlassen werden (z. B. Verhinderung
von Dienstleistungen beim eigenen Arbeitgeber, Verpflichtung zur Uberweisung
eines Gewinnanteils an den Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung, Konkurren-
zierung der Privatwirtschaft). Sie mlssen zudem fir Einsétze auf nationaler Ebene
vom Bund (BABS) und fur Einsétze auf kantonaler Ebene vom zustédndigen Kanton
bewilligt werden.

Art. 55 Zusténdigkeiten und Vorgaben des BABS

Abs. 1: Der Bund soll weiterhin in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Grundla-
gen fur eine einheitliche Ausbildung schaffen. Damit wird die Interoperabilitat
(«unité de doctrine») im Zivilschutz sichergestellt und der notwendige Erarbeitungs-
aufwand gesamtschweizerisch reduziert.
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Abs. 2: Das BABS soll neu die zentrale Flihrungsausbildung der Offiziere iberneh-
men. Damit ist eine landesweit einheitliche Fuhrungsdoktrin gewahrleistet (Bst. a).
Zudem stellt der Bund wie bis anhin die fachliche Aushildung von ausgewahlten
Kadern und Spezialisten sicher (Bst. b). Zu diesen gehdren insbesondere die Chefs
der Fachbereiche (Flhrungsgehilfen) und Kader oder Spezialisten des ABC-
Schutzes und des Kulturglterschutzes. Fiir diese Bereiche liegt die Verantwortung
schwergewichtig beim Bund. Auf diese Weise leistet der Bund seinen Beitrag an die
Intensivierung der Kaderausbildung und an die Bereitschaft des Zivilschutzes im
Hinblick auf die Bewaltigung von Ereignissen in der Zustandigkeit des Bundes. In
den Kantonen werden anschliessend die in den zentralen Kursen erworbenen Fahig-
keiten vertieft und das notwendige Fachwissen ergdnzt. Werden Schutzdienstpflich-
tige zur Erfullung spezieller Aufgaben des Bundes gemass Artikel 36 Absatz 4
eingesetzt, soll der Bund die dazu notwendige Aushildung sicherstellen (Bst. ¢). Das
BABS kann mit bestimmten Kantonen Vereinbarungen abschliessen, damit diese
gewisse Ausbildungen vornehmen, beispielsweise die Grundausbildung.

Abs. 3: Das BABS kann im Rahmen seiner Mdglichkeiten und auf Ersuchen der
Kantone Aus- und Weiterbildungen durchfiihren, die an und fiir sich in deren Zu-
standigkeitsbereich liegen. Gemass der Zustandigkeitsfinanzierung haben die Kan-
tone die entsprechenden Kosten zu ibernehmen (Art. 93 Bst. b).

Abs. 4: Mit einer verstarkten Zusammenarbeit unter den Partnerorganisationen
sollen vermehrt Gemeinsamkeiten genutzt werden. Aus diesem Grund soll den
Angehdrigen von Partnerorganisationen und Dritten (z. B. dem Schweizerischen
Roten Kreuz) die Teilnahme an Ausbildungen des Bundes ermdglicht werden.

Abs. 5: Im Sinne einer einheitlichen Ausbildung legt das BABS in Zusammenarbeit
mit den Kantonen die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Ausbildungsgange
fest. Zudem sollen die Voraussetzungen fir eine verkirzte Ausbildung von Schutz-
dienstpflichtigen, die bereits (iber fundierte Kenntnisse verfiigen (z. B. aus der
Feuerwehr), geregelt werden.

Art. 56 Ausbildung von Lehrpersonal

Die zentrale Instruktorenausbildung durch das BABS hat sich grundsétzlich be-
wahrt. Seit der Grlindung der Zivilschutz-Instruktorenschule des Bundes im Jahre
1995 hat sich jedoch das Berufsbild des Instruktors und der Instruktorin sowie die
Bildungslandschaft verandert. In den letzten Jahren wurde die Uberpriifung und
Anpassung der Lehrpersonalausbildung eingeleitet. Das Ziel ist, die Ausbildung an
das neue Anforderungsprofil der Instruktoren und Instruktorinnen sowie an die
verdnderte Schweizer Bildungslandschaft anzupassen. Neu absolvieren angehende
Zivilschutzinstruktoren und -instruktorinnen einen modular aufgebauten Bildungs-
gang zum Zivilschutzinstruktor oder zur Zivilschutzinstruktorin mit eidgendssi-
schem Fachausweis. Damit ist der Abschluss mit anderen vom Staatssekretariat fir
Bildung, Forschung und Innovation anerkannten Abschlussen vergleichbar. Einzelne
Ausbildungsmodule sollen auch weiterhin dem Lehrpersonal der anderen Partneror-
ganisationen offenstehen.
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Abs. 1 und 2: Neu wird explizit festgehalten, dass das BABS die Aushildung des
Lehrpersonals sicherstellt und dem Lehrpersonal der Partnerorganisationen die
Teilnahme an seinem Aushildungsangebot ermdglicht.

Absatz 3 enthélt im Vergleich zu den bisherigen Bestimmungen eine klarere Recht-
setzungsdelegation an das BABS zur Regelung der Aushildung des Lehrpersonals
und der Teilnahme des Lehrpersonals der Partnerorganisationen an Ausbildungs-
diensten des Zivilschutzes.

Art. 57 Ausbildungsinfrastruktur

Abs. 1: Bei der Komplexitét der heutigen Risiken und Gefahrdungen ist eine effizi-
ente Ausbildung mit modernen Ausbildungs-, Informations- und Kommunikations-
technologien notwendig. Der Bund ist deshalb auch in Zukunft fiir die durch ihn
durchzufilhrende Ausbildung auf eine zeitgemasse Aushildungsinfrastruktur im
Eidgendssischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg angewiesen. Diese Ausbil-
dungsinfrastruktur soll wie bis anhin auch durch andere Partnerorganisationen des
Bevolkerungsschutzes, die Armee oder die Bundesverwaltung und weitere Stellen
fur ihre Ausbildungsbedurfnisse genutzt werden kénnen; dies im Sinne einer opti-
malen Auslastung dieser Infrastruktur.

Abs. 2: Die Kantone haben die Aufhebung von Zivilschutz-Ausbildungszentren dem
BABS zu melden, damit die Rickerstattung der an den Landerwerb geleisteten
Bundesbeitrage gepriift werden kann.

Abs. 3: Durch die Riickerstattung der an den Landerwerb geleisteten Bundesbeitrége
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das Land im Verlauf der Jahre in der
Regel einen erheblichen Mehrwert aufweist. Die Bestimmung gilt sinngemdss auch
dann, wenn das Land im Baurecht vergeben wird.

4. Kapitel: Pflichten und Rechte von Dritten

Art. 58 Hauseigentiimer und -eigentiimerinnen, Mieter und Mieterinnen

Abs. 1: Missen Schutzrdume fiir einen Schutzraumaufenthalt bereitgestellt werden,
so sind die Eigentlimer und Eigentiimerinnen sowie die Mieter und Mieterinnen wie
bisher verpflichtet, die entsprechenden Arbeiten auf Anordnung des Zivilschutzes
durchzufihren.

Abs. 2: Ebenso miissen die nicht benétigten Schutzplatze dem Zivilschutz unentgelt-
lich zur Verfligung gestellt werden.

Art. 59 Inanspruchnahme von Eigentum und Requisitionsrecht

Abs. 1: Wie bisher gilt die Verpflichtung zur Duldung von technischen Einrichtun-
gen auf den Grundstiicken von Hauseigentiimern und Hauseigentimerinnen. Die
Bestimmung wird dahingehend erganzt, dass auch dem Zivilschutz dienende «amtli-
che Handlungen» zu dulden sind. Grund fiir die Erganzung ist der in der Praxis
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wiederholt aufgetretene Widerstand von Eigentimern und Eigentiimerinnen bzw.
Mietern und Mieterinnen, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der periodischen Schutzraumkontrolle durch die zustandigen Zivilschutzorgane. Die
Modalitaten der periodischen Schutzraumkontrolle, insbesondere deren Ankiindi-
gung, sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden.

Abs. 2: Dem Zivilschutz soll bei Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen
sowie im Fall bewaffneter Konflikte ein Requisitionsrecht zu gleichen Bedingungen
wie die Armee eingerdumt werden.

Art. 60 Versicherung von Privatpersonen durch die Militarversicherung

Privatpersonen, die wéhrend eines Schadenereignisses durch den Zivilschutz zur
Mithilfe verpflichtet werden, sind militarversichert.

5. Kapitel: Schutzbauten
1. Abschnitt: Schutzrdume und Ersatzbeitrége

Art. 61 Grundsatz

Am Grundsatz, jedem Einwohner und jeder Einwohnerin einen Schutzplatz bereit-
zustellen, soll festgehalten werden. Die internationale sicherheitspolitische Entwick-
lung unterstreicht die Bedeutung der Schutzrauminfrastruktur in der Schweiz und
deren urspringlichen Verwendungszweck, ndmlich den physischen Schutz der
Bevolkerung. Die Schutzraumbaupflicht wurde bereits 2010 geprift. Dabei wurde in
der Botschaft zur Teilrevision des BZG vom 8. September 201028 ausfiihrlich
dargelegt, warum an der Schutzraumbaupflicht (mit gewissen Anpassungen) festge-
halten werden soll und diese weiterhin sinnvoll ist. Die Beurteilung der Art und
Anzahl notwendiger Schutzraume soll sich auf die Bedrohungslage ausrichten und
in regelmassigen Abstanden Uberprift werden. Zudem sind die Schutzrdume bei
verschiedenen Szenarien (z. B. Kernkraftwerkunfall) integraler Bestandteil der
entsprechenden Notfallplanungen.

Als «Né&he» gilt in der Regel eine Distanz von bis zu 30 Minuten bzw. rund 2 km
Fussweg. Bei schwierigen topografischen Verhéltnissen (insbesondere in Berggebie-
ten) kann die Fusswegdistanz bis zu 60 Minuten betragen.

Art. 62 Baupflicht und Ersatzbeitragspflicht

Abs. 1: Landesweit verfiigt die Schweiz (ber eine hohe Schutzplatzabdeckung. In
Gebieten mit vielen Altbauten besteht aber noch ein Schutzplatzdefizit. Zudem sind
aufgrund des Bevolkerungswachstums weitere Schutzrdume zu erstellen und auszu-
riisten. Bei gedecktem Schutzplatzbedarf ist im Sinne der Gleichbehandlung aller
Bauherrschaften nach wie vor ein Ersatzbeitrag zu entrichten.

28 BBI 2010 6055
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Abs. 2: Auch Heime und Spitéler sind weiterhin verpflichtet, Schutzraume zu erstel-
len und auszuriisten. Wenn dies aus bautechnischen Griinden (z. B. nichttragender
Baugrund oder hoher Grundwasserspiegel) nicht mdglich ist, haben sie ebenfalls
einen Ersatzbeitrag zu entrichten.

Abs. 3: Gemeinden kénnen ein Schutzplatzdefizit auch durch den Bau von 6ffentli-
chen Schutzraumen beheben. Diese kénnen mittels Ersatzbeitragen finanziert wer-
den.

Art. 63 Steuerung des Schutzraumbaus, Verwendung und Hoéhe
der Ersatzbeitrage

Abs. 1: Wie bis anhin steuern die Kantone den Schutzraumbau, um ein ausreichen-
des und angemessen verteiltes Schutzplatzangebot zu gewahrleisten.

Abs. 2: Die Ersatzbeitrdge sollen wie bisher an die Kantone gehen, damit sie insbe-
sondere innerkantonale Schutzplatzdefizite ausgleichen kénnen.

Abs. 3: Die Verwendung der Ersatzbeitrdge wird angepasst und neu aus Grinden der
Rechtssicherheit auf Gesetzesstufe abschliessend geregelt. Nach wie vor dienen die
Ersatzbeitrage in erster Linie zur Finanzierung der 6ffentlichen Schutzraume und zur
Erneuerung privater Schutzrdume. Verbleibende Ersatzbeitrdge kdnnen ausschliess-
lich verwendet werden fiir die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen, den
Rickbau der technischen Schutzbausysteme von Schutzanlagen, wenn diese weiter-
hin flir Zivilschutzzwecke genutzt oder einer anderweitigen Nutzung zugefihrt
werden (siehe Art. 92 Abs. 3), das Einsatzmaterial des Zivilschutzes (inkl. Fahrzeu-
ge), die periodische Schutzraumkontrolle (PSK) sowie die Verwaltungskosten des
Ersatzbeitragsfonds. Als «zivilschutznahe» Umnutzung gilt beispielsweise die
Umnutzung von Schutzanlagen in 6ffentliche Schutzrdume, Heimschutzrdume,
Notunterkiinfte und Kulturgiterschutzrdume oder eine Umnutzung zugunsten des
Bevolkerungsschutzes und der Partnerorganisationen (z. B. geschutztes Depot fir
Feuerwehrmaterial). Eine andere Verwendung der Ersatzbeitrdge ware nicht zulds-
sig, da es sich um zweckgebundene Beitrage handelt.

Abs. 4: Fir die Steuerung des Schutzraumbaus, die Hohe der Ersatzbeitrdge und
deren Verwendung fiir die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen legt der
Bundesrat die Rahmenbedingungen fest.

Abs. 5: Neu soll das BABS die rechtskonforme Verwendung der Ersatzbeitrdge auf
Verlangen uberpriifen kénnen.

Art. 64 Baubewilligungen

Die Bestimmung wird dahingehend prézisiert, dass es sich um Baubewilligungen fur
den Bau von Wohnhdusern, Heimen und Spitélern handelt. Als Neubauten gelten auf
einem vorher nicht uUberbauten oder durch Abbruch neu uberbaubar gemachten
Baugrund erstellte Gebdude. Nicht als Neubauten gelten Wiederaufbauten nach
Elementarschaden im Sinne der Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes,
Anbauten (sofern sie eine Erweiterung eines vorhandenen, direkt verbundenen
Wohn- oder Pflegebereichs darstellen), Aufbauten, Umbauten und Nutzungsénde-
rungen.
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Art. 65 Kulturgtterschutz

Abs. 1: Die Kantone kénnen wie bisher Eigentlimer und Eigentiimerinnen sowie
Besitzer und Besitzerinnen von unbeweglichen Kulturgltern von nationaler Bedeu-
tung, die im schweizerischen Inventar der Kulturguter von nationaler und regionaler
Bedeutung (KGS-Inventar) als A-Objekte ausgewiesen sind, verpflichten, auf eigene
Kosten geeignete bauliche Massnahmen (z. B. zusatzliche Abstiitzungen) vorzu-
nehmen. Fir bewegliche Kulturgiiter von nationaler Bedeutung (im KGS-Inventar
als A-Objekte ausgewiesen) kdnnen die Kantone ebenfalls weiterhin den Bau von
Kulturgiterschutzraumen anordnen, wobei der Bundesrat die Rahmenbedingungen
dazu festlegt (Art. 63 Abs. 4). Die Kosten fir deren Bau und Einrichtung tbernimmt
der Bund.

Abs. 2: Festzulegen sind Mindestanforderungen an Kulturglterschutzraume fir jene
Kulturgtter, die im KGS-Inventar als A-Objekte aufgefiihrt sind. Die technischen
Normen, die beim Bau eines Kulturgiterschutzraumes eingehalten werden miissen,
entsprechen denjenigen der Personenschutzrdume. Betreffend Einrichtung geht es
primar um die optimale Lagerung von Archiv-, Bibliotheks- und Museumsgut. Dazu
gehoren auch digitale Kulturguter.

Art. 66 Unterhalt

Wie bisher haben die Eigentimerinnen und Eigentlimer beim Werterhalt des Schutz-
raums lediglich flr dessen Unterhalt zu sorgen. Dies umfasst z. B. die periodische
Kontrolle des Beliiftungssystems und der Panzertiiren/-deckel oder die Reinigung
der Luftfassung. Kostenwirksame und notwendige Erneuerungen wie etwa der
Ersatz von Ventilationsaggregaten, Filtern oder anderen technischen Komponenten
werden weiterhin durch Ersatzbeitrdge finanziert (ausser bei mutwillig herbeigefihr-
ten Schaden).

Art. 67 Aufhebung

Abs. 1: Da die Kantone fir die Steuerung des Schutzraumbaus zustandig sind,
kdénnen sie beispielsweise bei einem Uberangebot die Aufhebung von Schutzrdumen
anordnen.

Abs. 2: Der Bundesrat legt die Kriterien fir die Aufhebung von Schutzrdumen fest,
z. B. in Bezug auf Schutzrdume, die nicht mehr den geltenden technischen Anforde-
rungen entsprechen.

2. Abschnitt: Schutzanlagen

Art. 68 Arten von Schutzanlagen

Kommandoposten dienen den regionalen und kommunalen Fihrungsorganen als
geschitzte Fuhrungsstandorte. Die Bereitstellungsanlagen stehen den Zivilschutzor-
ganisationen als Logistikbasen (Unterbringung Personal, Material etc.) zur Verfi-
gung. Geschitzte Spitaler und Sanitétsstellen sollen als Kapazitatserweiterung fir
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das Gesundheitswesen im Falle eines Ereignisses mit hohem Patientenanfall dienen.
Dabei sind das medizinische Personal (Arzte und Arztinnen und professionelles
Pflegepersonal) sowie deren Unterstiitzung durch Milizpersonal (Pflegehelfer und -
helferinnen des Zivilschutzes) sicherzustellen. Dazu ist im Zivilschutz wieder ein
Sanitétsdienst einzufiihren.

Aktuell bestehen gesamtschweizerisch 2348 Schutzanlagen. Davon sind 837 Kom-
mandoposten, 1169 Bereitstellungsanlagen, 248 geschiitzte Sanitéatsstellen und 94
geschiitzte Spitéler. Anzumerken ist, dass es sich dabei teilweise auch um kombi-
nierte Schutzanlagen handelt, beispielsweise eine Kombination von Kommandopos-
ten, Bereitstellungsanlage und geschiitzter Sanitétsstelle.

Art. 69 Regelungen des Bundes

Abs. 1: Der Bundesrat regelt wie bis anhin die Anforderungen an die Schutzanlagen,
um eine ausreichende Bereitschaft sicherzustellen.

Abs. 2: Der Bund leistet fiir die Schutzanlagen Pauschalbeitrage fiir den Unterhalt
und tragt die Kosten fiir die Erneuerung. Deshalb mussen Rahmenbedingungen und
Kriterien vorgegeben werden, damit die Bedarfsplanung landesweit einheitlich
erfolgen kann. Die technische Betriebsbereitschaft umfasst die Funktionsfahigkeit
der technischen Komponenten (z. B. Luftung, Strom-/Wasserversorgung) sowie bei
sanitatsdienstlichen Anlagen beispielsweise auch die medizinischen Geréte.

Abs. 3: Um die Bedarfsplanung periodisch aktualisieren zu kénnen, soll der Bundes-
rat zeitliche Vorgaben machen.

Abs. 4: Fir die Regelung technischer Einzelheiten sollen dem BABS Rechtset-
zungskompetenzen {bertragen werden.

Abs. 5: Das BABS soll im Sinne der Einheitlichkeit die technischen Aspekte in
Bezug auf den Werterhalt regeln. Zum Werterhalt gehéren der Unterhalt und die
Erneuerung einer Schutzbaute.

Art. 70 Aufgaben der Kantone

Abs. 1 und 2: Wie bis anhin muss die Bedarfsplanung der Kantone durch das BABS
genehmigt werden. Die Bedarfsplanung muss sich nach den vom Bund aufgestellten
Kriterien richten. Dies ist notwendig, da sich der Bund mit einem Pauschalbeitrag an
den Unterhaltskosten beteiligt und er auch fiir allféllige Erneuerungen der Schutzan-
lagen aufkommit.

Abs. 3: Wie bis anhin sind die Kantone fiir die Realisierung von Neubauprojekten
und deren Ausrlstung sowie den Unterhalt und die Erneuerung der Schutzanlagen
(mit Ausnahme der geschiitzten Spitéler) zustandig. Dabei gelten die VVorgaben des
Bundes, der auch einen Teil der Finanzierung beim Unterhalt (pauschalierter Bei-
trag) trégt und die Kosten bei einer Erneuerung ubernimmt (vgl. auch Rechtset-
zungsdelegation in Art. 76 Bst. a).
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Art. 71 Aufgaben der Spitaltragerschaften

Wie bis anhin sorgen die Spitaltrdgerschaften fiir die Erstellung, die Ausriistung, den
Unterhalt und die Erneuerung der geschiitzten Spitaler.

Art. 72 Aufhebung

Abs. 1: Das BABS genehmigt geméss Artikel 70 Absatz 2 die Bedarfsplanung der
Kantone in Bezug auf die Schutzanlagen. Diese dirfen deshalb nur mit Genehmi-
gung des BABS aufgehoben werden.

Abs. 2: Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass bei einem Ereignis mit
einem grossen Patientenanfall jederzeit genligend Patientenplédtze vorhanden sind.

Abs. 3: Das BABS regelt das Genehmigungsverfahren der Aufhebung von Schutzan-
lagen.

3. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen

Art. 73 Mindestanforderungen

Um ein adaquates Schutzniveau der Bevolkerung landesweit zu gewéhrleisten, legt
der Bundesrat die Mindestanforderungen an die Schutzbauten fest.

Art. 74 Betriebsbereitschaft

Wie bis anhin muss daftir gesorgt werden, dass die Schutzbauten auf Anordnung des
Bundes in Betrieb genommen werden koénnen. Dies gilt insbesondere fiir den Fall
eines bewaffneten Konfliktes.

Art. 75 Ersatzvornahme

Zu den vorgeschriebenen Massnahmen gehdren inshesondere die Vorgaben des
Bundes beziiglich Erstellung, Einrichtung, Unterhalt und Werterhalt der Schutzbau-
ten. Falls die Massnahmen nicht gemass Vorgaben umgesetzt werden, so kdnnen
diese durch die entsprechenden Behdrden angeordnet und wenn nétig auf Kosten der
Eigentlimer und Eigentimerinnen oder Besitzer und Besitzerinnen umgesetzt wer-
den.

Art. 76 Rechtsetzungsdelegation

Enthalt klarere Rechtsetzungsdelegationen an das BABS fiir zum Teil bereits heute
bestehende Bestimmungen.
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6. Kapitel: Einsatzmaterial und Material fir Schutzanlagen

Art. 77

Abs. 1: Buchstabe a entspricht der bisherigen Regelung, wonach der Bund flir das
standardisierte Material zustandig ist. Beim standardisierten Material handelt es sich
wie bisher um das ABC-Schutzmaterial und das fur den Fall eines bewaffneten
Konfliktes bendtigte Material. In Buchstabe b wird prazisiert, dass der Bund weiter-
hin die Endgeréate des Polycom sowie weitere Kommunikationsmittel (z. B. drahtge-
bundene Ubermittlungseinrichtungen) dem Zivilschutz zur Verfiigung stellt; alle
anderen Aufgaben und Zustandigkeiten des Bundes in Bezug auf das Polycom sind
in Artikel 18 geregelt. Gemdss Buchstabe c ist der Bund weiterhin flir die Ausriis-
tung und das Material der Schutzanlagen (z. B. Telematiksysteme und die techni-
schen Schutzbausysteme wie Elektro-, Heizungs-, Liftungs- oder Sanitaranlagen)
zustandig. Der neue Buchstabe d regelt die Zustandigkeit bezliglich Ausriistung und
Einsatzmaterial fUr Schutzdienstpflichtige fiir Bundesaufgaben geméss Artikel 36
Absatz 4. Fir dessen Umsetzung kann der Bund auch Vereinbarungen mit den
Kantonen treffen.

Abs. 2: Seit der Bevélkerungsschutzreform im Jahr 2004 sind gemdss Zustandig-
keitsfinanzierung die Kantone fiir die Beschaffung und Finanzierung des Einsatzma-
terials (inkl. Fahrzeuge) und der persénlichen Ausristung zustandig. Diese Aufgabe
wird durch das Schweizerische Materialforum fiir Zivilschutzmaterial (SMZM) mit
dem Kanton Zdirich als leitendem Kanton wahrgenommen. Auf Wunsch der Kantone
soll das BABS neu die Aufgaben des leitenden Kantons (ibernehmen und fir die
Bedarfserhebung sorgen. Die armasuisse und das Bundesamt fiir Bauten und Logis-
tik (BBL) sind die Beschaffungsstellen des Bundes fiir diesen Bereich. Die Beschaf-
fung umfasst insbesondere die Evaluationen, Ausschreibungsverfahren und Bestel-
lungen. Der logistische Bereich (Lager und Verteilung) wird bis auf Weiteres beim
Kanton Zirich bleiben. Dies soll durch eine Vereinbarung zwischen dem BABS und
dem Kanton Zirich geregelt werden. Falls der Kanton Zirich diese Aufgabe dereinst
nicht mehr wahrnehmen will, gilt es eine neue Lésung zu finden. Der Bund wird
diese Beschaffungsaufgabe nur vornehmen konnen, wenn er die nach Artikel 93
Buchstabe ¢ von den Kantonen fiir die Beschaffung bezahlten Kosten haushaltsneut-
ral in zusétzliche Stellen umwandeln kann. Mit den heutigen personellen Ressourcen
sind weder die Beschaffungsstellen noch das BABS dazu in der Lage. Die noch
offenen organisatorischen, personellen und technischen Fragen werden zurzeit in
einem Projekt geklart. In diesem Zusammenhang werden auch Lésungen im Rah-
men eines Public-Private-Partnership-Modells abgeklért.

Abs. 3: Der Bundesrat legt Art und Umfang des standardisierten Materials fest und
kann neu Vorgaben beziiglich Organisation, Ausbildung und Einsatz, insbesondere
im Bereich des ABC-Schutzes, erlassen.

Absatz 4 enthélt klarere Rechtsetzungsdelegationen an das BABS fir zum Teil
bereits heute bestehende Bestimmungen. Im Weiteren soll das BABS im Rahmen
seiner Aufgabe nach Absatz 1 Vorgaben machen kdnnen, um insbesondere die
Interoperabilitit des Materials, die Einheitlichkeit der Ausbildung und die Effizienz
des Beschaffungsprozesses sicherzustellen.
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7. Kapitel: Internationales Schutzzeichen und Ausweis des Zivilschutzes

Art. 78

Die bisherige Bestimmung, wonach das Personal und das Material des Zivilschutzes
mit dem interngtionalen Schutzzeichen des Zivilschutzes zu kennzeichnen sind, wird
mit formellen Anderungen ibernommen.

8. Kapitel: Haftung fiir Schaden

Art. 79 Grundsatze

Abs. 1: Es handelt sich um eine Kausalhaftung. Bund, Kantone oder Gemeinden
haften unabhéngig davon, ob das Lehrpersonal oder die Schutzdienstpflichtigen ein
Verschulden trifft.

Abs. 2: Hier wird keine Solidarhaftung mehr vorgesehen; haften soll neu die jeweils
aufbietende Stelle bzw. Stufe (Bund, Kanton oder Gemeinde).

Abs. 3: Im Aussenverhaltnis gehen wie bis anhin andere Haftpflichtbestimmungen
vor. So finden die Haftpflichtbestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes vom
19. Dezember 195829 Anwendung, wenn ein Motorfahrzeug des Zivilschutzes
unfallkausal ist. Ebenfalls gehen beispielsweise auch die Bestimmungen des Luft-
fahrtgesetzes vom 21. Dezember 194830 oder des Sprengstoffgesetzes vom 25. Mérz
197731 vor. Im Innenverhéltnis bleibt wie bis anhin ein Regress gemdss Artikel 80
oder 81 BZG mdglich.

Abs. 4: Geschddigte kdnnen im Aussenverhéltnis gegen das Lehrpersonal und
Schutzdienstpflichtige keine Anspriiche geltend machen.

Absétze 5 und 6 entsprechen den bisherigen Bestimmungen von Artikel 60 Absét-
ze 4 und 5 mit formalen Anpassungen.

Art. 80 Rlckgriff und Schadloshaltung

Abs. 1: Im Innenverhéltnis stehen Bund, Kantonen und Gemeinden der Rickgriff
auf das Lehrpersonal und auf Schutzdienstpflichtige bei vorsatzlich oder grobfahr-
lassig verursachten Schaden zu.

Abs. 2: Bei Einsatzen des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft auf nationaler
Ebene haben die Gesuchsteller den Bund, die Kantone und Gemeinden schadlos zu
halten. Absatz 2 ist prioritar anwendbar. Bei Anspriichen aus grobfahrlassiger oder
vorsatzlicher Schadenszufiigung ist denkbar, dass die betroffenen Gemeinwesen
zusatzlich nach Absatz 1 vorgehen.

29 SR 741.01
30 SR 748.0
31 SR941.41
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Art. 81 Haftung gegeniiber Bund, Kantonen und Gemeinden
Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 62 mit formalen Anpassungen.

Art. 82 Festsetzung der Entschédigung

Der Artikel wird eingegrenzt auf Bestimmungen betreffend Bemessung der Ent-
schédigung.

Art. 83 Beschadigung oder Verlust von persénlichem Eigentum
Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 64 mit formalen Anpassungen.

Art. 84 Verjahrung

Entspricht dem bisherigen Artikel 65 mit formalen Anpassungen. Dieser Artikel ist
im Lichte der laufenden Revision des Verjahrungsrechts (vgl. Vorlage 13.100 OR,
Verjahrungsrecht) koordiniert und angepasst. Die Referendumsfrist endete am 4.
Oktober 2018 ungenutzt. Die Anderung des OR wird auf den 1. Januar 2020 in Kraft
gesetzt.

9. Kapitel: Beschwerderecht und Verfahren
1. Abschnitt: Nicht vermdgensrechtliche Anspriiche

Art. 85 Beurteilung der Schutzdienstpflicht

Der Kreis der Beschwerderechtberechtigten wird auf diejenigen Personen gemass
Artikel 39 MG beschrankt. So wird die Berechtigung zu einer Beschwerde auf die
beurteilte Person oder deren gesetzliche Vertretung eingegrenzt.

Art. 86 Zuteilung einer Funktion

Der Beschwerdeentscheid des VBS ist neu endgdiltig. Es sollte nicht Aufgabe eines
Gerichts sein, Funktionszuteilungen zu Uberpriifen, da es sich um eine sogenannte
Kommandosache handelt.

Art. 87 Beschwerden gegen letztinstanzliche kantonale Verfigungen

Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 66b, mit einer Aktualisierung
der Zusténdigkeit geméss geltender Praxis. Solche Beschwerden sind insbesondere
im Bereich des Schutzraumbaus denkbar.
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2. Abschnitt: Vermdgensrechtliche Anspriiche

Art. 88

Absatz 1 entspricht der bisherigen Bestimmung von Artikel 67 Absatz 1. Neu wird
jedoch der Beschwerdeweg an das Bundesverwaltungsgericht eréffnet.

Abs. 2: Es handelt sich um Schutzdienstleistungen gemass Artikel 47 Absétze 1 und
4.

Abs. 3: Neu wird nicht nur auf das Zivilschutzrecht, sondern auf das BZG verwie-
sen, damit sich unter anderem Anspriiche gemass den Artikeln 18-21 ebenfalls nach
dieser Bestimmung richten.

10. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 89 Widerhandlungen gegen dieses Gesetz

Abs. 1: Der obere Strafrahmen wird an denjenigen des Militarstrafgesetzes vom
13. Juni 192732 und des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 199533 (Dienstver-
sdumnis) angepasst. In Buchstabe b wird die Gefahrdung der Schutzdienstleistenden
gestrichen, da diese Tatbestandsvariante bei vergleichbaren Strafbestimmungen (Art.
100 Abs. 1 des Militérstrafgesetzes und Art. 278 des Strafgesetzbuchs34 [StGB])
ebenfalls nicht enthalten ist und im Ubrigen der strafrechtliche Schutz von Leib und
Leben der Schutzdienstleistenden durch die einschlagigen Bestimmungen des StGB
sichergestellt ist.

Abs. 2: Die Bestrafung aufgrund von Fahrlassigkeit wird auf Absatz 1 Buchstabe a
beschrénkt.

Abs. 3: Auf die Einfiihrung eines Disziplinarstrafwesens im Zivilschutz wird ver-
zichtet. Jedoch werden die Straftatbestdnde erweitert, um so dem Bedurfnis, auch
bei leichteren Verstdssen Massnahmen ergreifen zu kénnen, Rechnung zu tragen.

Abséatze 4-6 entsprechen den bisherigen Bestimmungen von Artikel 68 Absatze 4-6
mit formalen Anpassungen. In Absatz 5 wird der Hinweis auf die Einleitung eines
Strafverfahrens gestrichen, da gemadss Strafprozessordnung die Staatsanwaltschaft
Uber die Eroffnung einer Strafuntersuchung entscheidet.

Art. 90 Widerhandlungen gegen Ausfiihrungserlasse

Dieser Artikel entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 69 mit formalen
Anpassungen.

32 SR 321.0
33 SR 824.0
34 SR 311.0
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Art. 91 Strafverfolgung
Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 70 mit formalen Anpassungen.

11. Kapitel: Finanzierung

Art. 92 Bund

Die Finanzierung im Bereich des Bevolkerungsschutzes wird neu in einem separaten
Kapitel im Teil Bevélkerungsschutz geregelt (2. Titel 6. Kapitel).

Abs. 1 Bst. a—c: Wie bis anhin tragt der Bund die Kosten fiir die Rekrutierung der
Schutzdienstpflichtigen (Bst. a), die von ihm durchzufiihrende Ausbildung und die
dazu notwendige Ausbildungsinfrastruktur (Bst. b) sowie die Einsédtze von Schutz-
dienstpflichtigen gemass Artikel 47 Absatz 1 (Bst. c).

Abs. 1 Bst. d: Der Bund tibernimmt die Kosten flir Ausbildung, Einsétze und Kon-
trollfihrung der Schutzdienstpflichtigen fir Bundesaufgaben gemass Artikel 36
Absatz 4. Er kann dazu mit den Kantonen fiir bestimmte Leistungen Vereinbarungen
treffen und diesen gestitzt auf die vorliegende Bestimmung ihren Aufwand abgel-
ten.

Abs. 1 Bst. e: Der Bund tibernimmt die Kosten des Materials fiir den Einsatz und die
Schutzanlagen gemass Artikel 77 Absatz 1.

Abs. 1 Bst. f: Der Bund trégt wie bis anhin die Kosten (Sold, Aufgebot, Reise, Ver-
pflegung, Unterkunft) fiir Einsatze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft
auf nationaler Ebene. Der Bundesrat kann diese Kosten pro Schutzdienstpflichtigen
und geleisteten Diensttag pauschalieren (siehe Abs. 10 Bst. ¢ sowie Abs. 11).

Abs. 1 Bst. g und h: In diesen Bestimmungen geht es um das zusétzlich notwendige
Material firr die Verstarkung des Zivilschutzes fiir den Fall eines bewaffneten Kon-
flikts sowie die entsprechenden Einsatzkosten, die vom Bund wie bis anhin getragen
werden.

Abs. 2: Der Bund tragt wie bis anhin die anerkannten Mehrkosten fiir die Erstellung,
die Ausriistung und die Erneuerung von Schutzanlagen. Bei den anerkannten Mehr-
kosten handelt es sich um diejenigen Kosten, die im Vergleich zu einem Bau eines
Kellergeschosses zusétzlich anfallen, wie z. B. Kosten fiir die Verstarkung der
Waénde, die Panzerturen, den Notausstieg oder technische Einrichtungen wie Venti-
lationsaggregate, Elektro- und Sanitaranlagen.

Abs. 3: Bei Aufhebung und Rickbau einer Schutzanlage sind die Kosten fir einen
allenfalls notwendigen Riickbau der technischen Schutzbausysteme der Anlage neu
durch die Kantone zu tragen, wenn die aufgehobene Schutzanlage weiterhin dem
Zweck und den Aufgaben des Zivilschutzes dient, z. B. als 6ffentlicher Schutzraum,
Notunterkunft, Unterkunft fir Asylsuchende oder Kulturguterschutzraum. In diesem
Fall kénnen die Kantone die anfallenden Kosten mittels Ersatzbeitrdgen begleichen.
Der Bund trégt neu ebenfalls keine Rickbaukosten, wenn die zustdndigen Behdrden
die Schutzanlagen anderweitig nutzen oder Dritten fiir eine anderweitige Nutzung
zur Verfigung stellen oder verdussern. Die Ruckbaukosten fiir die technischen
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Schutzbausysteme werden nur Gbernommen, wenn eine Schutzanlage aufgehoben
und gleichzeitig stillgelegt wird. Stilllegung heisst, dass die Schutzanlage keinem
anderen Zweck mehr zugefiihrt werden kann und deshalb zwingend riickgebaut
werden muss. In diesem Fall tragt der Bund wie bis anhin die Riickbaukosten der
technischen Schutzbausysteme. Die Kosten fir einen allfalligen Rickbau der
Schutzhille tragen die Eigentimerinnen und Eigentiimer.

Abs. 4: Die Kantone (fir geschitzte Sanitatsstellen) sowie die Spitaltragerschaften
(fur geschiitzte Spitéler) haben bei einem Ersatz fiir die anerkannten Mehrkosten der
Erstellung und Ausriistung selber aufzukommen. Fir einen Teil des Unterhalts
(Unterhaltspauschale als Sockelbeitrag fur den bewaffneten Konflikt) und allfallige
Erneuerungen kommt wie bis anhin der Bund auf.

Abs. 5: Wie bis anhin tragt der Bund die anerkannten Mehrkosten fur die Erstellung
und Erneuerung von Kulturglterschutzraumen fiir die kantonalen Archive und
Sammlungen von nationaler Bedeutung sowie neu die Kosten zur fachgerechten
Lagerung von beweglichen Kulturgutern. Dazu gehdren auch digitale Kulturgiiter,
die rein digital («born digital») entstanden sind, und digitale Daten, die den Anfor-
derungen an Sicherstellungsdokumentationen entsprechen.

Abs. 6: Der Bund leistet wie bis anhin einen j&hrlichen Pauschalbeitrag zur Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen fiir den Fall eines bewaffneten
Konflikts.

Abs. 7: Neu wird der Bund die Mehrkosten fiir die Erneuerung und Ausriistung
sowie die Pauschalbeitrdge fir den Unterhalt nur noch fur Schutzanlagen, die in die
vom BABS genehmigte Bedarfsplanung aufgenommen worden sind, tibernehmen.
Dazu wird den Kantonen eine Ubergangsfrist eingeraumt (siehe Art. 100 Abs. 4).

Abs. 8: Der Bund kann weiterhin Téatigkeiten 6ffentlicher oder privater Organisatio-
nen, die Leistungen zugunsten des Zivilschutzes erbringen, finanziell unterstiitzen.

Abs. 9: Wie bis anhin beteiligt sich der Bund nicht an Landerwerbskosten sowie
Entschadigungen fiir die Inanspruchnahme von 6ffentlichem oder privatem Grund
(z. B. bei einer allfalligen Erstellung eines Zivilschutzausbildungszentrums oder
einer Schutzanlage) sowie fiir kantonale und kommunale Geblhren (z. B. Gebiihren
fur Baubewilligungen, Anschlusskosten fiir Wasser und Heizung, Pramien fiir Ge-
b&udeversicherung). Auch werden keine Kosten tibernommen fiir den ordentlichen
Unterhalt der Schutzanlagen, die (iber den pauschalierten Sockelbeitrag des Bundes
gemass Absatz 6 hinausgehen.

Abs. 10: Der Bundesrat soll die Einzelheiten betreffend Mehrkosten und Pau-
schalbeitrdgen auf VVerordnungsstufe regeln.

Abs. 11: Wie bis anhin sollen die Kosten fiir Einsétze zugunsten der Gemeinschaft
auf nationaler Ebene pro Schutzdienstpflichtigen und geleisteten Diensttag pauscha-
liert werden. Diese Pauschale deckt die Kosten fiir Sold, Aufgebot, Reise, Verpfle-
gung und allenfalls Unterkunft. Diese Kostenpauschale wird den Kantonen verglitet,
die ihre Schutzdienstpflichtigen fiir einen Einsatz zugunsten der Gemeinschaft auf
nationaler Ebene zur Verfugung stellen. Das BABS soll die entsprechenden Regeln
und Betrége festlegen.
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Art. 93 Kantone

Im Sinne der Transparenz und Klarheit soll in diesem Artikel auch die Kostentra-
gung der Kantone in bestimmten Bereichen geregelt werden. Wie bis anhin betrifft
dies die den Kantonen (bertragene Ausbildung wie z. B. die Grundausbildung oder
Wiederholungskurse der Schutzdienstpflichtigen und die Einsétze des Zivilschutzes
bei kantonalen Aufgeboten (Bst. a) sowie die Ausbildungen des Bundes, die im
Zustandigkeitsbereich der Kantone liegen (Bst. b). Zudem sind die Kantone weiter-
hin fiir das Einsatzmaterial (inkl. Fahrzeuge) und die personliche Ausriistung der
Schutzdienstpflichtigen zustandig (Bst. ¢). Die bisher im Rahmen des SMZM dem
leitenden Kanton zugekommenen Entsch&digungen fir dessen Aufwendungen fiir
Evaluation, Beschaffung etc. des Einsatzmaterials und der persénlichen Ausriistung
gehen neu an den Bund (vgl. Art. 77 Abs. 2). Da die Kantone fiir die Kontrollfiih-
rung der Schutzdienstpflichtigen geméss Artikel 48 Absatz 1 zusténdig sind, haben
sie die entsprechenden Kosten fiir das PISA zu tragen (Bst. d), allerdings ohne die
Kosten fiir die Kontrollfiihrung, fiir die der Bund zustandig ist (Art. 48 Abs. 4), und
ohne die Kosten fur die Verwendung des PISA, die durch Aufsichtstatigkeiten des
Bundes entstehen.

4., Titel: Personendaten

Art. 94 Bearbeitung von Daten

Abs. 1 und 2: Die Regelungen betreffend Datenschutz werden mit der laufenden
Revision des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199235 (iber den Datenschutz koordiniert
und abgestimmt (vgl. Vorlage 17.059, Datenschutzgesetz).

Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung von Artikel 72 Absatz 2 mit formalen
Anpassungen.

Abs. 4: Die Bestimmung wird inhaltlich mit Artikel 17 Absatz 5 des Bundesgesetzes
vom 3. Oktober 200836 (iber die militarischen Informationssysteme (MIG) abgegli-
chen.

Abs. 5 entspricht der bisherigen Regelung von Artikel 72 Absatz 5 mit formalen
Anpassungen.

Art. 95 Bekanntgabe von Daten
Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 73 mit formalen Anpassungen.

35 SR 235.1
36 SR 510.91
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5. Titel: Gewerbliche Leistungen des BABS

Art. 96

Entspricht den bisherigen Bestimmungen von Artikel 73a mit formalen Anpassun-
gen.

6. Titel: Schlussbestimmungen

Art. 100 Ubergangsbestimmungen

Abs. 1: Das Sirenenalarmierungssystem Polyalert befindet sich tiberwiegend in der
Zustandigkeit des Bundes und wird von diesem auch weitestgehend finanziert. Die
Kantone verfligen Uber gewisse Zustandigkeiten bei den dezentralen Komponenten,
obwohl der Bund diese finanziert. Diese nicht effiziente Zustandigkeits- und Finan-
zierungsregelung und die damit verbundenen Doppelspurigkeiten und Schnittstellen
sollen bereinigt werden. Das Polyalert soll zu einem Bundessystem werden. Volks-
wirtschaftlich hat diese neue Regelung bedeutende Vorteile. Die neue Zustandig-
keitsregelung erfordert aber eine bestimmte Ubergangszeit. Wihrend dieser Uber-
gangszeit werden die Kantone vom Bund fiir ihre Aufgaben abgegolten, solange sie
diese ausfilhren. Die Entschadigung betragt pro Sirene und Jahr héchstens 400
Franken.

Abs. 2: Diese Ubergangsbestimmung schafft die fiir Artikel 24a Absatz 2 VWAS
erforderliche gesetzliche Grundlage. Eine Vorfinanzierung von dezentralen Kompo-
nenten der Kantone durch den Bund soll nur im Ausnahmefall erfolgen. Dazu miis-
sen verschiedene Kriterien eingehalten werden. Eine Voraussetzung ist auch, dass
diese Vorfinanzierung letztlich fir den Bund finanziell vorteilhaft ist. Auch die
Rickzahlungsbedingungen gilt es zu regeln. Die Kantone haben die Vorfinanzierung
bis spétestens 2028 zuriickzuzahlen.

Abs. 3: Durch die Reduktion der Dienstpflichtdauer fir die Mannschaft von 20 auf
12 Jahre wiirden einige Zivilschutzorganisationen Gefahr laufen, dass ihre Bestédnde
unmittelbar massiv reduziert wirden. Dies soll verhindert werden, indem die
Schutzdienstpflicht fir Zivilschutzangehorige, die nach dem bisherigen Dienstleis-
tungssystem eingeteilt wurden, wahrend einer Ubergangsfrist bei Bedarf verlangert
werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Bediirfnisse und Rahmenbedingen
sollen die Kantone Uber eine Verlangerung der Dienstpflichtdauer entscheiden
kdénnen.

Abs. 4: Mit dieser Ubergangsbestimmung soll den Kantonen geniigend Zeit einge-
rdumt werden, ihre Bedarfsplanungen fiir Schutzanlagen zu erstellen oder zu aktuali-
sieren. Fur den Genehmigungsprozess durch den Bund ist ein weiteres Jahr hinzuzu-
rechnen. In der Ubergangsphase werden keine Genehmigungen erteilt. So wird der
Ruckbau verhindert und es entstehen keine Kosten nach Artikel 92 Absatz 3. Dies
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erlaubt auch eine bessere Steuerung der Budgetierung von Bund und Kantonen. Bis
zum Vorliegen der genehmigten Bedarfsplanung richtet der Bund die Pauschalbei-
trdge gemass bisheriger Praxis aus.

Aufhebung und Anderung anderer Erlasse

Sportférderungsgesetz vom 17. Juni 201137

Art. 16 Abs. 2 Bst. ¢

Die gesetzliche Verpflichtung zur Schaffung der Mdéglichkeit, dass schutzdienst-
pflichtige Spitzensportlerinnen und Spitzensportler den Zivilschutzdienst fir die
Leistungsentwicklung nutzen kénnen, wird aufgehoben. Bei der Einflihrung dieser
Bestimmung wurde zu wenig berticksichtigt, dass das System des Zivilschutzdiens-
tes nicht ebenso gut wie dasjenige des Militardienstes fur die Leistungsentwicklung
von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern geeignet ist.

Bundesgesetz vom 19. Juni 199238 (iber die Militarversicherung

Art. 1a Abs. 1 Bst. h

Der Verweis wird angepasst. Damit Klar ist, dass es sich um Drittpersonen handelt,
wird die Bestimmung zudem entsprechend ergéanzt.

Erwerbsersatzgesetzgesetz vom 25. September 19523°

Art. 1a Abs. 3

Es handelt sich um eine formale Anpassung aufgrund der Totalrevision des Geset-
Zes.

3 Auswirkungen
3.1 Auswirkungen auf den Bund
3.1.1 Finanzielle Auswirkungen

Die Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme im Bevolkerungsschutz koén-
nen grundsétzlich eingeteilt werden in Verbundsysteme (Bund, Kantone und Dritte

37 SR 415.0
38 SR 833.1
39 SR 834.1
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sind an diesen Systemen beteiligt und fiir die Teilbereiche zustdndig und tragen auch
zur Finanzierung bei) und Bundessysteme (der Bund allein ist zustandig und sorgt
auch fiir deren Finanzierung). Im Rahmen der BZG-Revision sollen die Zustandig-
keits- und Finanzierungsfragen dieser Systeme auf gesetzlicher Ebene klar geregelt
werden, sowohl fiir bestehende wie auch fiir neue Systeme.

Verbundsysteme sind das bestehende mobile Sicherheitsfunksystem Polycom und
die zur Diskussion stehenden Vorhaben wie das nationale sichere Datenverbundsys-
tem mit Lageverbundsystem oder das mobile breitbandige Sicherheitskommunika-
tionssystem. Bundessysteme sind das Notfallradio, das System Alertswiss zur
Information der Bevolkerung im Ereignisfall und weitestgehend auch das Meldesys-
tem Vulpus (Meldevermittlungssystem Vulpus Telematik) sowie das Sirenenalar-
mierungssystem Polyalert. Das Meldesystem Vulpus wird bis 2022 von der Armee
betrieben und Ende 2022 aus technischen Griinden abgestellt. Als Nachfolgesystem
ist das Lageverbundsystem vorgesehen.

Das Sirenenalarmierungssystem Polyalert befindet sich Uberwiegend in der Zustén-
digkeit des Bundes und wird von diesem auch weitestgehend finanziert. Die Kanto-
ne verfiigen ber gewisse Zustandigkeiten bei den dezentralen Komponenten, ob-
wohl der Bund diese finanziert. Die Kantone zahlen dazu dem Bund einen
anteilmassigen Betriebsbeitrag von zwei Millionen Franken pro Jahr. Diese nicht
effiziente Zustandigkeits- und Finanzierungsregelung soll mit der vorliegenden
BZG-Revision bereinigt werden: Das Polyalert soll zu einem Bundessystem werden,
was den Bund mit jahrlich drei Millionen Franken belastet. Zudem entfallen die
Betriebsbeitrage der Kantone an den Bund im Umfang von zwei Millionen Franken
pro Jahr. Die Kantone werden ihrerseits entlastet. VVolkswirtschaftlich hat diese neue
Regelung bedeutende Vorteile.

Beim mobilen Sicherheitsfunksystem Polycom werden die in der revidierten VWAS
festgelegten Zustandigkeits- und Finanzierungsregeln auf gesetzlicher Ebene unver-
&ndert Gbernommen. Fir die zentralen (nationalen) Komponenten ist und bleibt der
Bund zustdndig und tragt damit die Investitionskosten, die grossen Werterhaltskos-
ten (siene Projekt Werterhalt Polycom 2030) sowie die jéhrlichen Betriebs- und
Unterhaltskosten (inkl. jahrliche Werterhaltskosten). Die Kosten fiir die dezentralen
Komponenten tragen einerseits die Kantone und andererseits die Eidgendssische
Zollverwaltung, soweit diese sich in ihrem Besitz befinden. An dieser Kostenvertei-
lung wird grundsatzlich nichts ge&ndert. Zudem soll sichergestellt werden, dass dem
Bund keine Mehrkosten entstehen, falls die technische Migration im Rahmen des
Projekts Werterhalt Polycom 2030 von den Kantonen nicht zeitgerecht umgesetzt
wird. Aus diesem Grund wird eine eingegrenzte Mdglichkeit einer Vorfinanzierung
der Migration kantonaler Teilnetze durch den Bund auf gesetzlicher Ebene geregelt.
Dies war bisher auf Verordnungsebene in der VWAS geregelt.

Beim nationalen sicheren Datenverbundsystem handelt es sich um ein neues Sys-
tem. Fir dessen Realisierung wird dem Parlament eine separate Botschaft zu einem
Gesamtkredit fir die Realisierung eines nationalen sicheren Datenverbundsystems
unterbreitet. Bestandteil dieses Systems sind das sichere Datenverbundnetz (SDVN),
das Datenzugangssystem Polydata sowie das Lageverbundsystem (als Ablésung von
Vulpus). Der Ressourcenbedarf flr die Realisierung, den Betrieb und Werterhalt
dieses Systems kann zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt angegeben werden: Die
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Investitionskosten fiir die gemass vorgeschlagener Zustandigkeitsregelung vom
Bund zu finanzierenden zentralen Komponenten belaufen sich auf rund 150 Millio-
nen Franken. Die Kosten der dezentralen Komponenten sind durch die jeweiligen
Eigentlimer bzw. Nutzer selber zu finanzieren. Die Betriebs- und Unterhaltskosten
der zentralen Komponenten (inkl. die j&hrlich anfallenden Werterhaltskosten) wer-
den nach aktuellem Kenntnisstand auf jahrlich 15 Millionen Franken geschatzt.
Diese Kosten sollen anteilsméassig durch alle angeschlossenen Nutzer finanziert
werden. Die Kantone werden an diesen Kosten mit 30 Prozent (4,5 Mio. Fr.) jéhrlich
beteiligt sein. Dies berechtigt sie zu 36 Anschliissen. In den Kosten nicht enthalten
ist ein maoglicher Risikozuschlag von zwei Millionen Franken jahrlich sowie die
spezifischen Kosten fiir die Nutzerkantone (z. B. Stromsicherheit). Fir den Bund mit
seinen rund 40 Anschliissen sind dazu Kosten von rund 3 Millionen Franken jahrlich
vorgesehen. Damit betragen die jahrlichen Unterhalts- und Betriebskosten fiir den
Bund brutto rund 20 Millionen Franken. Ohne Beanspruchung des Risikozuschlags
kann der Bund nach Anschluss der 120 Nutzer mit jahrlichen Einnahmen von rund
10 Millionen Franken rechnen. Rund alle acht Jahre muss ein Teil der zentralen
Komponenten im Umfang von rund 80-90 Millionen Franken im Rahmen eines
«grossen» Werterhalts (mit Investitionscharakter, vergleichbar mit dem Projekt
Werterhalt Polycom 2030) ersetzt werden. Der Konsens einer mit den Kantonen
gefundenen Finanzierungsldsung sieht vor, dass sich die Kantone nicht zu beteiligen
haben, was sie um rund 3 Millionen Franken jahrlich «entlastet». Die Kosten fir
diesen «grossen» Werterhalt der zentralen Komponenten soll der Bund tragen. Die
spezifischen Kosten werden im Rahmen der Botschaft vom ...40 zu einem Ver-
pflichtungskredit fir das nationale sichere Datenverbundsystem ausgewiesen und
begriindet. Der Betrieb und Unterhalt der dezentralen Komponenten sind Sache der
jeweiligen Eigner bzw. Nutzer, sprich der Kantone und der angeschlossenen Betrei-
berinnen von kritischen Infrastrukturen sowie des Bundes.

Fur eine Ressourcenabschétzung der anderen Systeme wie mobiles breitbandiges
Sicherheitskommunikationssystem sind noch weitere Abklarungen erforderlich.
Auch dazu wird dem Bundesrat zu gegebener Zeit ein Antrag unterbreitet. Die
Konkretisierung und Genehmigung dieser Ressourcen erfolgen im Rahmen von
projektspezifischen Botschaften.

Die vorgesehene Unterstiitzung von ABC-Stitzpunkten mit Einsatzmaterial durch
den Bund wird bei diesem zu einem gewissen Mehraufwand fiihren. Dieser dirfte
sich auf rund 3 Millionen Franken belaufen. Diese Unterstlitzung beschrankt sich
auf den ABC-Bereich, der wie bisher in der Zustandigkeit des Bundes liegt. Der
ABC-Schutz in der Schweiz weist substanzielle Liicken auf. Defizite bestehen bei-
spielsweise bei einem Terroranschlag mit einer «dirty bomb» oder mit einem B-
oder C-Kampfstoff, bei den Messorganisationen im Falle einer grossflachigen radio-
aktiven Verstrahlung und bei der Dekontamination. Diese Liicken sollen einerseits
mit einer Verbesserung der Leistungsfahigkeit der Einsatzequipe VBS, die dem
Labor Spiez angegliedert ist, geschlossen werden. Andererseits ist vorgesehen, die
Kantone im ABC-Bereich zu unterstiitzen, beispielsweise mit Portalmonitoren zur
Messung verstrahlter Personen, Dekontaminationsmaterial, ABC-Messgeraten,
personlicher ABC-Schutzausrlstung, dazugehorigen Notstromaggregaten oder

40 BBI...

68



BBI 2018

Fahrzeugen fiir den Transport dieses Materials, und auch die Ausbildung der Blau-
lichtorganisationen im ABC-Bereich sicherzustellen. Dies erfordert zusétzliche
personelle und finanzielle Mittel beim Bund, weil es sich um eine originare Bundes-
aufgabe handelt. Mit diesen zusatzlichen Mitteln soll der bisherige Vollzugsnotstand
aufgehoben werden. Die politische Plattform des SVS hat das BABS am 27. August
2018 beauftragt, die notwendigen Klarungen vorzunehmen und Ldsungsvarianten
vorzuschlagen. Erste Ergebnisse diirften 2019 vorliegen.

An Schutzanlagen des Zivilschutzes sollen nach einer Ubergangsfrist nur noch
Bundesbeitrage geleistet werden, wenn diese im Falle einer Katastrophe oder Notla-
ge auch zeitgerecht in Betrieb genommen werden kénnen. Der Bund wird kiinftig
auch flir Riickbaukosten flir Schutzanlagen, die anderweitig genutzt werden sollen,
nicht mehr aufkommen. Die Riickbaukosten fiir Schutzanlagen, die nicht mehr
bendtigt und nicht umgenutzt werden, trégt aber wie bis anhin der Bund. Die kon-
kreten finanziellen Auswirkungen fiir Bund und Kantone kénnen erst bei Vorliegen
der kantonsspezifischen Bedarfsplanungen beziffert werden. Dennoch kénnen mit
verschiedenen Annahmen die finanziellen Folgen fiir Bund und Kantone grob abge-
schatzt werden. Nach geltendem BZG (Art. 71 Abs. 2) tragt der Bund bei der Auf-
hebung einer Schutzanlage die Kosten fiir den Riickbau der technischen Schutz-
bausysteme dieser Anlage. Heute gibt es in der Schweiz die folgenden
Schutzanlagen, die sich im Eigentum der Kantone bzw. Gemeinden befinden: 837
Kommandoposten, 1169 Bereitstellungsanlagen, 94 geschitzte Spitaler und 248
geschitzte Sanitétsstellen. Einige davon sind kombinierte Anlagen. Die heutige und
absehbar auch die kiinftige Risikolandschaft erfordert nach der Beurteilung des
Bundes eine geringere Anzahl an Schutzanlagen. Zudem hat auch die Anzahl der
Zivilschutzangehorigen und Zivilschutzorganisationen kontinuierlich abgenommen.
Wie viele Anlagen noch erforderlich sind, werden die Kantone im Rahmen von
Bedarfsplanungen erheben. Diese stiitzen sich auf Kriterien ab, die vom Bund zu-
sammen mit den Kantonen erarbeitet werden. Die nicht weiter verwendbaren
Schutzanlagen kénnen einer anderen zivilschutznahen Nutzung oder einer Nutzung
durch die 6ffentliche Hand bzw. einer Drittnutzung zugefiihrt werden. Nicht weiter
nutzbare Anlagen sind zuriickzubauen. Die Riickbaukosten der technischen Kompo-
nenten, fir die heute der Bund zusténdig ist, betragen je nach Anlagetyp und Ausge-
staltung weniger als 150 000 Franken fir Kommandoposten, kénnen aber bei Sani-
tatsstellen Uber 350 000 Franken liegen. Fur einen allfalligen Rickbau der
Schutzhille sind die Kantone bzw. Gemeinden zustdndig. Der Zeitraum flr die
Aufhebung, die Umnutzung und den Ruckbau der nicht mehr bendtigten Anlagen
durfte 20-30 Jahre betragen. Mit der Ubernahme der Riickbaukosten der technischen
Komponenten einer Schutzanlage durch die Kantone bei einer Umnutzung (vgl. Art.
92 Abs. 3) konnen diese selber Zeitpunkt und Ausmass des Riickbaus bestimmen.
Damit erhalten sie auch eine wesentlich bessere Planungssicherheit fiir die vorgese-
hene Umnutzung, zumal der Bund zurzeit keine finanziellen Mittel fur diese Rick-
baukosten eingestellt hat. Den Kantonen soll zudem ermdglicht werden, die Finan-
zierung dieser Rickbaukosten bei einer zivilschutznahen Umnutzung mit
Ersatzbeitrdgen vorzunehmen. Letztlich dirfte dies den Bund um 5-10 Millionen
Franken jahrlich fur die ndchsten 25-30 Jahre entlasten und umgekehrt die Kantone
zusétzlich belasten. Allerdings sind diese Zahlen abhéngig von vielen Faktoren und
damit mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Insgesamt erachtet der Bundesrat
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die vorgeschlagene Finanzierungsldsung als ausgewogen: Der Bund (bernimmt
neue Aufgaben im Bereich der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme
(Polyalert und nationales sicheres Datenverbundsystem) in der Hohe von rund 8
Millionen Franken jahrlich, beim Riickbau der Schutzanlagen entlastet er sich um 5-
10 Millionen Franken jéhrlich.

Die Wiedereinfilhrung des Sanitatsdienstes im Zivilschutz wird beim Bund einen
beschrénkten Mehraufwand zur Folge haben. Die Kosten werden auf rund eine
Million Franken pro Jahr im Ausbildungsbereich geschatzt. Dabei geht es insbeson-
dere um Ausbildungslehrgange auf der Fiihrungsebene, das dazugehdrige Ausbil-
dungsmaterial sowie Koordinations- und Organisationsaufgaben. Fur die Durchfih-
rung der Grundausbildung sind die Kantone zustandig. Die Kosten fiir den Ersatz
der veralteten Medizinaleinrichtungen kénnen im Rahmen der existierenden Budgets
finanziert werden, sofern der Standard nicht nennenswert erhdht wird. Sollten aber
beispielsweise die Operationseinrichtungen oder Betten an den normalen Spitalstan-
dard angepasst werden, ergaben sich massive Mehrkosten. Aktuell sind dafiir im
Finanzplan des BABS keine Mittel eingestellt.

Die RK MZF wiinscht, dass die Beschaffung des Zivilschutzmaterials neu durch den
Bund und nicht mehr wie bis anhin durch die Kantone vorgenommen wird. Die RK
MZF sieht darin inshesondere volkswirtschaftliche und beschaffungsrechtliche
Vorteile. Die Interoperabilitat des Materials zwischen den verschiedenen Kantonen
und Regionen kann so besser sichergestellt werden. Daneben gibt es Vorteile in
Bezug auf die Ausbildung. Zudem hat sich kein Kanton bereit erklart, diese Aufgabe
vom heutigen federfiihrenden Kanton Zirich, der sie abgeben méchte, zu iiberneh-
men. Der damit verbundene Aufwand soll vollumfénglich durch die Kantone abge-
golten werden. Das erfordert umgekehrt zusatzliche personelle und finanzielle
Ressourcen beim Bund. Dieser Mehraufwand entsteht einerseits bei der armasuisse,
einer der zentralen Beschaffungsstellen des Bundes, welche die Evaluation und die
Beschaffung sicherstellt, und andererseits beim BABS, das zusammen mit den
Kantonen fiir die Koordination des Materials sorgt und auch die Ausbildungsunter-
lagen zur Verfligung stellt. Dieser Mehraufwand des Bundes wird den Kantonen mit
der Materialauslieferung wieder verrechnet, sodass dem Bund letztlich kein Mehr-
aufwand entsteht. Die noch offenen organisatorischen, personellen und technischen
Fragen werden zurzeit im Rahmen eines Projekts geklart.

Der Bund tragt wie bisher die anerkannten Mehrkosten flr die Erstellung und die
Erneuerung von Kulturglterschutzrdumen fir die kantonalen Archive und die
Sammlungen von nationaler Bedeutung. Neu tragt er auch die Kosten fir deren
Einrichtungen zur fachgerechten Lagerung von beweglichen Kulturgltern. Dies
belastet den Bund mit j&hrlich 200 000 Franken, was aber im Rahmen der laufenden
Kredite finanziert werden kann.

Durch die Umsetzung der Motion Miiller, d. h. die Anrechnung sdmtlicher geleiste-
ter Diensttage im Zivilschutz an die Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe (siehe
Ziff. 1.7) werden die Schutzdienstleistenden bei der Wehrpflichtersatzabgabe um
rund 2,5 Millionen Franken entlastet.
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3.1.2 Personelle Auswirkungen

Fir die Projektumsetzung und den Betrieb des nationalen sicheren Datenverbund-
systems werden zusétzliche Stellen beim Bund benétigt. Sie werden im Rahmen der
Botschaft zu einem Verpflichtungskredit fiir das nationale sichere Datenverbundsys-
tem begriindet.

Die Anderung der Zustdndigkeiten beim Sirenenalarmsystem Polyalert erfordert
zusétzliche zwei bis drei Stellen beim Bund. Der personelle Aufwand fiir die Ver-
besserung des ABC-Schutzes dirfte bei rund drei bis vier Stellen im Ausbildungs-
und Logistikbereich liegen. Der Personalbedarf fiir die Wiedereinfilhrung des Sani-
tatsdienstes im Zivilschutz wird auf rund drei bis vier Stellen im Ausbildungsbereich
geschatzt. Diese Stellen werden mit verschiedenen Massnahmen wie Reorganisation
und Nutzung von Synergien, Priorisierungen sowie Effizienzsteigerungen BABS-
intern kompensiert.

Die von den Kantonen gewinschte Verschiebung der Beschaffung von Zivilschutz-
material zum Bund erfordert ebenfalls zusétzliche personelle Ressourcen. Diese
werden durch die Kantone vollumfénglich finanziert. Der Bund wére heute und in
absehbarer Zeit aber nicht in der Lage, diese Aufgabe ohne zusatzliche personelle
Ressourcen zu Ubernehmen. Aktuell wird von insgesamt rund sechs Stellen im
BABS und bei der armasuisse ausgegangen.

3.1.3 Andere Auswirkungen

Mit der vorliegenden BZG-Revision wird die Handlungsféhigkeit der zustandigen
Bundesstellen im Falle einer Katastrophe oder einer Notlage wesentlich verbessert.
Erkannte Sicherheitsdefizite werden beseitigt, sodass im Ereignisfall das Ausmass
maglicher Schaden deutlich verringert bzw. eingegrenzt werden kann. Gewisse
dieser Systeme, beispielsweise das nationale sichere Datenverbundsystem, kénnten
auch in der normalen Lage, sprich im Alltag, genutzt werden.

3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden
sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete

Die in Ziffer 3.1.1 beschriebenen finanziellen Auswirkungen auf den Bund betreffen
alle in verschiedener Hinsicht auch die Kantone. Zusammengefasst werden die
Kantone um gegen fiinf Millionen Franken jahrlich beim Sirenenalarmierungssys-
tem Polyalert entlastet. Auch die Nichtweiterverrechnung des grossen Werterhalts
bei den zentralen Komponenten des nationalen sicheren Datenverbundsystems
entlastet die Kantone um rund drei Millionen Franken jahrlich. Beim mobilen breit-
bandigen Sicherheitskommunikationssystem ist vorgesehen, dass die interessierten
Kantone fiir die mit einem Pilotprojekt verbundenen Kosten selbst aufkommen.
Umgekehrt werden die Kantone mit der Anderung der Finanzierungsregeln beim
Ruckbau aufgehobener Schutzanlagen um fiinf bis zehn Millionen Franken jahrlich
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zusétzlich belastet. Diese und weitere im BZG umschriebene Aufwendungen (siehe
Art. 63 Abs. 3) durfen sie neu mit Ersatzbeitrégen finanzieren.

Die Wiedereinfilhrung des Sanitétsdienstes im Zivilschutz wird bei den Kantonen zu
einem nennenswerten, zurzeit aber nicht bezifferbaren finanziellen und personellen
Mehraufwand flihren. Andererseits werden weitere Anpassungen und Optimierun-
gen bei den Schutzanlagen und den Zivilschutzorganisationen die Kantone entlasten
konnen.

3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Die BZG-Vorlage bildet unter anderem die Rechtsgrundlage fir die Realisierung
eines nationalen sicheren Datenverbundsystems und anderer sicherheitsrelevanter
Systeme. Die Realisierung des Datenverbundsystems hat auch einen nennenswerten
volkswirtschaftlichen Nutzen. Sollten die IKT-Dienstleistungen grossflachig ausfal-
len, wére die Funktionsfahigkeit der Wirtschaft gefahrdet. Im Ereignisfall kann so
das Ausmass mdglicher Schaden deutlich verringert bzw. eingegrenzt werden. Mit
der Realisierung des nationalen sicheren Datenverbundsystems wird eine Plattform
fur alle Behorden und Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen geschaffen, die
die Verbindung ihrer Systeme auch unter Stromausfall sicherstellen wollen oder
missen. Das System kann auch in der normalen Lage genutzt werden. Das Abschal-
ten von redundanten Systemen fiihrt zu Kosteneinsparungen, was einen erheblichen
volkswirtschaftlichen Mehrwert darstellt.

Aufgrund des neuen Dienstleistungssystems im Zivilschutz ist tendenziell mit einer
Entlastung fur die Arbeitgeber zu rechnen, da auf Stufe Mannschaft und Unteroffi-
ziere die Dienstpflichtdauer von 20 auf 12 Jahre reduziert wird.

3.4 Auswirkungen auf die Gesellschaft

Das revidierte BZG bietet die Grundlage fir die Weiterentwicklung des Bevolke-
rungsschutzes und des Zivilschutzes. Die Bevolkerung und die Wirtschaft werden
davon mit einem besseren Schutz bei Katastrophen und in Notlagen und einem
héheren Sicherheitsniveau profitieren. Damit kdnnen im Katastrophenfall oder in
einer Notlage Schéden verhindert und das mogliche Schadensausmass erheblich
reduziert werden.

3.5 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Verbesserung der Handlungsfahigkeit der zustandigen Behdrden und Einsatzor-
gane fuhrt im Katastrophenfall dazu, dass auch Umweltschéden verhindert oder das
magliche Schadenausmass reduziert werden kann.
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4 Verhaltnis zur Legislaturplanung und zu Strategien
des Bundesrates

4.1 Verhdltnis zur Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Botschaft vom 27. Januar 201641 zur Legislaturplanung
2015-2019 und im Bundesheschluss vom 14. Juni 201642 Uber die Legislaturpla-
nung 2015-2019 angekiindigt.

4.2 Verhaltnis zu Strategien des Bundesrates

Der Gesetzesentwurf ist mit der vom Bundesrat am 9. Mai 2012 verabschiedeten
Strategie Bevdlkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vereinbar. Die Vorlage bietet
unter anderem die rechtliche Grundlage fir ausfallsichere Telekommunikationssys-
tem und steht deshalb im Einklang mit der Strategie «Digitale Schweiz» vom
5. September 201843, der Nationalen Strategie vom 19. Juni 201244 zum Schutz der
Schweiz vor Cyber-Risiken 2012-2017 und der Strategie zum Schutz kritischer
Infrastrukturen 2018-2022, die der Bundesrat am 1. Dezember 2017 verabschiedet
hat.

5 Rechtliche Aspekte
51 Verfassungsmassigkeit

Das BZG stutzt sich auf Artikel 61 BV, der dem Bund die Rechtsetzungskompetenz
im Bereich des Zivilschutzes gibt. In Bezug auf den Erlass von Bestimmungen im
Bereich des Bevdlkerungsschutzes kann sich der Bundesgesetzgeber zudem auf
Artikel 57 Absatz 2 BV berufen. Die vorgesehenen Regelungen, namentlich im
Hinblick auf die Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme sowie betreffend
die Information der Bevdlkerung, kénnen im Rahmen dieser Koordinationspflicht
erlassen werden.

Die mit der vorliegenden Totalrevision vorgeschlagenen Anderungen sind verfas-
sungskonform.

41 BBI 2016 1105, hier 1227

42 BBI 2016 5183, hier 5190

43 BBI...

44 Der Text der Strategie ist im Internet abrufbar unter: www.isb.admin.ch > Themen >
Cyber-Risiken (NCS) > Strategie NCS 2012-2017.
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5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen
der Schweiz

Die beantragten Anderungen sind mit den vélkerrechtlichen Verpflichtungen der
Schweiz vereinbar. Sie schaffen auch keine neuen Verpflichtungen der Schweiz
gegeniiber anderen Staaten oder internationalen Organisationen.

5.3 Erlassform

Die Bereiche Bevolkerungsschutz und Zivilschutz werden weiterhin in einem Gesetz
auf Bundesebene geregelt. Die beiden Bereiche werden jedoch klarer voneinander
abgegrenzt, so etwa in Bezug auf die jeweiligen Aufgaben oder die Finanzierung
(separate Regelungen fir die Finanzierung im Bevolkerungsschutz und im Zivil-
schutz). Bestehende Abhangigkeiten wie beispielsweise im Bereich der Schutzbau-
ten oder der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme kd&nnen so besser
dargestellt werden. Mit einer Gesetzesvorlage kénnen zudem der Bevélkerungs-
schutz als Verbundsystem sowie die Einbettung des Zivilschutzes als Partnerorgani-
sation besser verankert werden. Die Kantone verfligen tber Gesetzgebungskompe-
tenzen fiir den Bevolkerungsschutz und die Partnerorganisationen auf kantonaler
und regionaler/lkommunaler Ebene. Der Bund verfiigt hingegen im Bereich des
Bevolkerungsschutzes (ber keine umfassenden Rechtsetzungskompetenzen (siehe
Ziff. 5.1).

5.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse

Der Gesetzesentwurf bringt keine Ausgaben mit sich, die der Ausgabenbremse
(Art. 159 Abs. 3 Bst. b BV) unterstehen.

Bei den in Artikel 92 Absétze 1 Buchstabe e, 2, 3, 5, 6 und 8 geregelten Tatbestan-
den handelt es sich um bestehende Subventionen. Diese werden mit der vorliegen-
den Totalrevision auch nicht ausgeweitet.

Avrtikel 100 Absatz 1 regelt eine neue wiederkehrende Subvention, deren Kosten
zwei Millionen Franken jahrlich tibersteigt. In dieser Hinsicht misste die Subvention
der Ausgabenbremse unterstellt werden. Es werden jedoch vorlibergehend (wahrend
langstens vier Jahren) Arbeiten der Kantone abgegolten, die in Zukunft der Bund
Gibernehmen wird und die er Gber den Eigenaufwand finanzieren wird. Da faktisch
wahrend der Ubergangsphase ein einmaliger Aufwand finanziert wird, ist der
Schwellenwert von 20 Millionen Franken anwendbar. Somit ist Artikel 100 Absatz 1
der Ausgabenbremse nicht zu unterstellen.

Mit Artikel 100 Absatz 2 wird neu die Mdglichkeit geschaffen, den Kantonen in
einer Ubergangsphase zinslose Darlehen zu gewihren. Der dafiir bendtigte Ver-
pflichtungskredit wird fur das einmalige Projekt den Schwellenwert von 20 Millio-
nen Franken nicht erreichen. Aus diesem Grund ist auch Artikel 100 Absatz 2 der
Ausgabenbremse nicht zu unterstellen.
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55 Einhaltung des Subsidiaritatsprinzips und
des Prinzips der fiskalischen Aquivalenz

Die Revision des BZG soll so ausgestaltet werden, dass sie insgesamt zu keiner
Lastenverschiebung zwischen Bund und Kantonen fiihrt. Die vorgesehene Zustan-
digkeitsregelung bei den Alarmierungs- und Telekommunikationssystemen wird den
Bund zusétzlich belasten. Beim Sirenenalarmierungssystem Polyalert wird der Bund
mit jahrlich drei Millionen Franken zusétzlich belastet. Mittel- und langerfristig
dirfe diese Belastung eher abnehmen, da sicher ein Effizienzgewinn realisiert wer-
den kann, indem bisherige Doppelspurigkeiten abgebaut werden kénnen. Zudem
entfallen die Betriebsbeitrage der Kantone an den Bund im Umfang von zwei Milli-
onen Franken pro Jahr. Die Kantone werden ihrerseits entlastet. VVorgesehen ist, dass
der Bund die Investitionskosten und auch die alle rund acht Jahre wiederkehrenden
Kosten flir den grossen Werterhalt fiir die zentralen Komponenten des sicheren
Datenverbundsystems tragt. Diese Finanzierungsldsung belastet den Bund und
entlastet die Kantone um jeweils rund drei Millionen Franken jéhrlich. Die Kosten
fur den Rickbau der technischen Schutzbausysteme von Schutzanlagen, die einer
anderen Nutzung zugefiihrt werden sollen, sollen kiinftig durch die Kantone getra-
gen werden. Heute hat der Bund diese Kosten vollumfanglich zu tragen. Dies «ent-
lastet» den Bund um jahrlich 5-10 Millionen Franken in den nachsten 25-30 Jahren.
Allerdings sind diese Zahlen abhéngig von vielen Faktoren und damit mit erhebli-
chen Unsicherheiten verbunden. Insgesamt erachtet der Bundesrat die vorgeschlage-
ne Finanzierungslosung als ausgewogen: Der Bund (bernimmt neue Aufgaben im
Bereich der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme (Polyalert und nationa-
les sicheres Datenverbundsystem) in der Héhe von rund 8 Millionen Franken jé&hr-
lich, beim Riickbau der Schutzanlagen entlastet er sich um 5-10 Millionen Franken
jahrlich.

Mit der vorgeschlagenen Lésung wird sichergestellt, dass die Grundsatze der NFA
eingehalten werden.

5.6 Einhaltung der Grundsétze des Subventionsgesetzes

Nach Artikel 5 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 199045 muss der Bundesrat
die vom Bund gewahrten Finanzhilfen und Abgeltungen periodisch prifen. In sei-
nem Subventionsbericht vom 30. Mai 200846 hat der Bundesrat den Grundsatz
aufgestellt, dass er Subventionen, deren Rechtsgrundlage innerhalb des Priifzeit-
raums neu geschaffen oder revidiert wird, im Rahmen der dazugehdrenden Botschaft
systematisch Uberprift. Dies erfolgt mit der vorliegenden Botschaft. Dabei wurde
gepriift, ob Finanzhilfen und Abgeltungen durch ein Bundesinteresse hinreichend
begriindet sind, ob sie ihren Zweck auf wirtschaftliche und wirkungsvolle Art errei-
chen und ob sie einheitlich und gerecht geleistet werden. Zudem wurde geprift, ob
die Finanzhilfen und Abgeltungen in ihrer Ausgestaltung den finanzpolitischen

45 SR 616.1
46 BBI 2008 6229

75



BBI 2018

Erfordernissen Rechnung tragen und ob sie einer sinnvollen Aufgaben- und Lasten-
verteilung zwischen Bund und Kantonen entsprechen.

Der E-BZG sieht folgende Subventionen vor:

—  Artikel 92 Absatz 1 Bst. e: Subvention fir das Zurverfiigungstellen von stan-
dardisiertem Zivilschutzmaterial.

— Artikel 92 Absétze 2, 3 und 5: Abgeltung fiir die Erstellung und fiir den
Werterhalt von Schutzanlagen und Kulturgiterschutzraumen.

— Artikel 92 Absatz 2: Subvention in Form einer Abgeltung fir die Erweite-
rung der Telematikinstallationen in Schutzanlagen.

— Artikel 92 Absatz 6: Abgeltung in der Form von Pauschalbeitrdgen zur Si-
cherstellung der Betriebsbereitschaft von Schutzanlagen fiir den Fall be-
waffneter Konflikte.

— Artikel 92 Absatz 8: Subvention in Form einer Finanzhilfe fur die Unterstut-
zung von Téatigkeiten &ffentlicher oder privater Organisationen im Bereich
des Zivilschutzes.

- Artikel 100 Absatz 1: Die Kostentibernahme durch den Bund fir Bereitstel-
lung, Unterhalt und standige Betriebsbereitschaft der Sirenen in der Uber-
gangsphase ist als Abgeltung ausgestaltet.

—  Artikel 100 Absatz 2: Subvention flr die Vorfinanzierung der technischen
Nachriistung der beschafften Sendeanlagen des mobilen Sicherheitsfunksys-
tems mittels zinslosem Darlehen.

Die vorliegenden Subventionen werden dem Kredit A231.0113 Zivilschutz belastet.

Bei den aufgrund von Artikel 92 zu gewéhrenden Abgeltungen handelt es sich um
bereits existierende Subventionen.

Das standardisierte Zivilschutzmaterial (1,5 Mio. Franken jahrlich) dient der Bewal-
tigung von ABC-Ereignissen, fir die der Bund zustédndig ist (z. B. radiologische
Verstrahlungslage). Es kdme auch bei einem bewaffneten Konflikt zum Einsatz. Der
Bund stellt den Kantonen das Material unentgeltlich zur Verfugung. Die zentrale
Beschaffung und das Zurverfugungstellen ist nétig, um die Interoperabilitit des
Materials und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und
Behorden und Organisationen fiir Rettung und Sicherheit zu gewéhrleisten. Das
Material wird den Kantonen auf Antrag zur Verfugung gestelit.

Die Erstellung und der Werterhalt von Schutzanlagen und Kulturgiterschutzraumen
und deren Aufhebung (bei Stilllegung ohne nachfolgende Nutzung) werden mit
jahrlich 10-12 Millionen Franken abgegolten. Mit dieser Subvention wird der Wert-
erhalt der Schutzanlagen gewdahrleistet. Der Bund priift die Werterhaltungsprojekte
aufgrund von Planen und Dokumentationen der Kantone. Das Verfahren ist im
Prozess Genehmigung Schutzbauten festgelegt. Die Anzahl der Schutzanlagen soll
langerfristig reduziert werden und somit auch der Umfang der Abgeltung.

Fir die Erweiterung der Telematikinstallationen in Schutzanlagen ist eine jahrliche
Abgeltung (0,5 Mio. Franken) fir klar definierte Arbeiten und Leistungen in Form
von Pauschalbeitragen vorgesehen. Mit diesen Subventionen des Bundes wird die
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Sicherstellung der geschiitzten Kommunikation der Partnerorganisationen gewahr-
leistet. Die Kantone mussen dem BABS die Gesuche um Genehmigung einreichen.
Die Vorgaben des Bundes werden im Rahmen des Prozesses Genehmigung Schutz-
bauten Gberwacht. Die Anzahl der Schutzanlagen wird l&ngerfristig reduziert, und
somit auch der Umfang der Subvention.

Die Abgeltung fiir die Unterhaltskosten zur Sicherstellung der Betriebshereitschaft
der Schutzanlagen fiir den Fall bewaffneter Konflikte wird bis langstens vier Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes nach geltendem Recht (Art. 71 Abs. 3) ausgerichtet
Die Kantone missen die Schutzanlagen-Bedarfsplanung bis spéatestens drei Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes einreichen. Wahrend der Ubergangsphase von vier
Jahren werden keine Genehmigungen zur Aufhebung von Anlagen erteilt (siehe
Art. 100 Abs. 4 E-BZG). Mit dieser Subvention wird die Betriebsbereitschaft der
Schutzanlagen sichergestellt und Gberwacht. Der Umfang der jéhrlichen Subvention
belauft sich in der Ubergangszeit auf rund 4,5-5,5 Millionen Franken jéhrlich. Die
Auszahlung erfolgt jahrlich auf Antrag der Kantone und der Eigentlimer der Schutz-
anlagen (z. B. Gemeinden oder Spitaltragerschaften). Das Verfahren der Auszahlung
ist auf Weisungsebene geregelt. Nach der Ubergangsphase von vier Jahren sollte
sich der Betrag reduzieren, da langerfristig weniger Schutzanlagen subventioniert
werden.

Gemass Artikel 92 Absatz 8 kénnen Tatigkeiten 6ffentlicher oder privater Organisa-
tionen im Bereich des Zivilschutzes finanziell unterstiitzt werden. Bis anhin wurden
noch keine Subventionen auf dieser Grundlage ausgerichtet.

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Sirenenalarmsystem Polyalert
zu einem Bundessystem wird und die entsprechenden Subventionen entfallen. Wah-
rend einer Ubergangsphase von langstens vier Jahren stellen die Kantone jedoch wie
bis anhin die Sirenen nach den VVorgaben des Bundes bereit. Sie werden mit bis zu
400 Franken jéhrlich (pro Sirene) entschéadigt. Dies ergibt ungeféhr drei Millionen
Franken jahrlich. Diese Kosteniibernahme ist als Abgeltung ausgestaltet. Mit der
Subvention wird die Betriebsbereitschaft des flachendeckenden Sirenennetzes, uber
das die gefahrdete Bevolkerung alarmiert werden kann, sichergestellt, bis der Bund
das System abschliessend tbernommen hat. Die Wirksamkeitsuberpriifung der
Systeme zur Alarmierung der Bevdlkerung erfolgt im Rahmen des jéhrlichen Sire-
nentests.

Gemass Artikel 100 Absatz 2 E-BZG kann der Bund den Kantonen die technische
Nachristung ihrer beschafften Sendeanlagen des mobilen Sicherheitsfunksystems
Typ Basisstation T-BS400e (siehe Art. 18 und 23) mittels zinslosem Darlehen
vorfinanzieren, sofern der Parallelbetrieb verkirzt werden kann und die Ldsung
insgesamt wirtschaftlicher ist. Die Kantone zahlen die Vorfinanzierung bis spétes-
tens 2028 zurlick. Der dafur benétigte Verpflichtungskredit betrégt weniger als 20
Millionen Franken.

5.7 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Der E-BZG enthdlt namentlich in folgenden Bestimmungen eine Delegation von
Rechtsetzungskompetenzen an den Bundesrat:
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Artikel 7 Absatz 4: Festlegung der Organisation des Bundesstabes Bevolke-
rungsschutz.

Artikel 10 Absatz 2: Festlegung der Aufgaben der NAZ. Regelung der Zu-
stdndigkeiten, VVorgaben und Abl&ufe fur die Warnung, Alarmierung und In-
formation.

Artikel 17 Absatz 2: Festlegung der technischen Anforderungen, der not-
wendigen baulichen Einrichtungen, Zustandigkeiten und Ablaufe hinsicht-
lich der Warnung und Alarmierung bei den Wasseralarmsystemen.

Artikel 18 Absatz 5, 19 Absatz 6, 20 Absatz 5 und 21 Absatz 6: Bei den ge-
meinsamen Kommunikationssystemen von Bund, Kantonen und Dritten legt
der Bundesrat die Aufgaben im Einzelnen fest und regelt die technischen
Aspekte.

Artikel 22 Absatz 7: Der Bundesrat regelt die Zustandigkeiten im Bereich
der Ausbildung.

Artikel 23 Absatz 3: Festlegung der Anteile der Kostenbeteiligung der Teil-
netzbetreiber fiir die Mitbenutzung von Sendeanlagen.

Artikel 23 Absatz 5: Der Bundesrat kann festlegen, dass die Kantone oder
Dritte Mehrkosten, die sie aufgrund von Verzdgerungen bei der Umsetzung
von Massnahmen des Unterhalts oder Werterhalts beim Bund verursachen,
zu tragen haben.

Artikel 25 Absatz 3: Regelung der Kostentragung eines allféalligen Pilotpro-
jekts eines mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikationssystems.

Artikel 26 Absatz 2: Der Bundesrat regelt die Kostentragung der Ausbildung
im Bevolkerungsschutz nach Artikel 22.

Artikel 31 Absétze 8 und 9: Verlangerung der Schutzdienstpflicht.

Artikel 32 Absatz 3: Regelung der Einzelheiten fur Durchdiener. Der Bun-
desrat legt insbesondere fest, fiir welche Aufgaben diese eingesetzt werden
kdénnen.

Artikel 36 Absatz 4: Regelung der Einzelheiten in Bezug auf Schutzdienst-
pflichtige fir Bundesaufgaben.

Artikel 40 Absatz 2: Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen fir Sold,
Verpflegung, Transport und Unterkunft der Schutzdienstleistenden. Er kann
festlegen, dass das Aufgebot zur Benutzung der 6ffentlichen Verkehrsmittel
berechtigt.

Artikel 52 Absatz 3: Regelung der Kaderausbildung.

Artikel 54 Absatz 5: Festlegung der Voraussetzungen und des Bewilligungs-
verfahrens fir Einsdtze zugunsten der Gemeinschaft.

Artikel 63 Absatz 4: Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest fiir die
Steuerung des Schutzraumbaus, die Hohe der Ersatzbeitrdge und die Ver-
wendung der Mittel fiir die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen.
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Artikel 67 Absatz 2: Festlegung der Voraussetzungen fiir die Aufhebung von
Schutzraumen.

Artikel 69 Absatze 1-4: Im Bereich der Schutzanlagen regelt der Bundesrat
zur Sicherstellung einer ausreichenden Bereitschaft die Erstellung, die Aus-
ristung, den Unterhalt, die Erneuerung und die Umnutzung sowie die Be-
darfsplanung.

Artikel 77 Absatz 3: Der Bundesrat legt Art und Umfang des standardisierten
Materials des Zivilschutzes fest. Er kann organisatorische, ausbildungs- und
einsatztechnische VVorgaben erlassen.

Artikel 92 Absatz 10: Festlegung der Voraussetzungen zur Ubernahme oder
Verweigerung der anerkannten Mehrkosten sowie zur Ausrichtung oder
Verweigerung des Pauschalbeitrages zur Sicherstellung der Betriebsbereit-
schaft der Schutzanlagen fiir den bewaffneten Konflikt.

An das BABS als die fur den Bevélkerungsschutz und den Zivilschutz zusténdige
Stelle des Bundes werden direkt folgende Kompetenzen delegiert:

Artikel 43 Absatz 2: Erlass von Bestimmungen zur Verhutung von Unféllen
und Gesundheitsschadigungen im Zivilschutz.

Artikel 46 Absatz 2: Regelung des Aufgebots fir Aus- und Weiterbildungs-
dienste nach Artikel 55 Absétze 2-4.

Artikel 55 Absatz 5: Regelung der Inhalte der Zivilschutzausbildung und Vo-
raussetzungen zur Verkiirzung von Ausbildungsdiensten.

Artikel 56 Absatz 3: Das BABS regelt die Ausbildung des Lehrpersonals fiir
den Zivilschutz und die Teilnahme des Lehrpersonals der Partnerorganisati-
onen an Ausbildungsdiensten des Zivilschutzes.

Artikel 69 Absatz 5: Regelung der technischen Aspekte des Unterhalts und
der Erneuerung der Schutzanlagen.

Artikel 72 Absatz 3: Das BABS regelt das Verfahren zur Genehmigung der
Aufhebung von Schutzanlagen.

Artikel 92 Absatz 11: Festlegung von Pauschalen fiir die den Kantonen fiir
Einsatze zugunsten der Gemeinschaft auf nationaler Ebene vergliteten Kos-
ten.

Im Weiteren kann der Bundesrat dem BABS Rechtsetzungskompetenzen (bertragen
zur Regelung:

Artikel 9 Absatz 5: der Verbreitung von Informationen und Verhaltensan-
weisungen sowie der technischen Aspekte der Systeme zur Warnung der
Behorden, zur Alarmierung und Information der Bevolkerung sowie des
Notfallradios.

Artikel 12 Absatz 4: der VVorgaben, an welche ABC-Stiitzpunkte das vom
Bund beschaffte Material ausgeliefert wird, und der Einsatzbereitschaft die-
ses Materials.
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— Artikel 17 Absatz 3, 18 Absatz 5, 19 Absatz 6, 20 Absatz 5, 21 Absatz 6: der
technischen Aspekte der Systeme.

— Artikel 69 Absatz 4: der technischen Einzelheiten im Bereich der Bedarfs-
planung der Schutzanlagen.

— Artikel 76: der Projektierung, der Erstellung, der Ausriistung, der Beschaf-
fenheit, der Erneuerung, der Verwendung, des Unterhalts, der periodischen
Kontrollen sowie der Aufhebung von Schutzbauten; der Steuerung des
Schutzraumbaus und der Zuweisungsplanung sowie der Verwendung von
Schutzbauten durch Dritte und der Anforderungen an das Zulassungsverfah-
ren flr prufpflichtige Komponenten von Schutzbauten.

— Artikel 77 Absatz. 4: der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der vom
Bund beschafften Ausriistung und des von ihm beschafften Materials.

5.8 Datenschutz

Das BABS bearbeitet zur Erflillung seiner Aufgaben im Rahmen der Rekrutierung
(Art. 35) und der Kontrollaufgaben (Art. 48) Personendaten von Schutzdienstpflich-
tigen im PISA. Auch bearbeitet es Personendaten von Kursteilnehmenden zur
Durchfiihrung der Ausbildungen im Veranstaltungsadministratorsystem. In diesem
Zusammenhang ist es befugt, namentlich zur Abklarung des Kaderpotenzials von
Schutzdienstleistenden und Kursteilnehmenden Personlichkeitsprofile zu erstellen.
Da besonders schiitzenswerte Personendaten und Personlichkeitsprofile bearbeitet
werden, ist eine Regelung auf formell-gesetzlicher Stufe vorzusehen (Art. 94 Abs. 1
und 2).

80



BBI 2018

81



	Verweis provisorische Fassung_A5_d
	BZG_Botschaft_DE
	1 Grundzüge der Vorlage
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Die beantragte Neuregelung
	1.2.1 Bevölkerungsschutz
	1.2.2 Zivilschutz

	1.3 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung
	1.3.1 Bevölkerungsschutz
	1.3.2 Zivilschutz
	1.3.3 Vernehmlassungsverfahren

	1.4 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen
	1.5 Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europäischen Recht
	1.6 Umsetzung
	1.7 Erledigung parlamentarischer Vorstösse

	2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
	4. Titel: Personendaten
	Aufhebung und Änderung anderer Erlasse

	3 Auswirkungen
	3.1 Auswirkungen auf den Bund
	3.1.1 Finanzielle Auswirkungen
	3.1.2 Personelle Auswirkungen
	3.1.3 Andere Auswirkungen

	3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
	3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
	3.4 Auswirkungen auf die Gesellschaft
	3.5 Auswirkungen auf die Umwelt

	4 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien des Bundesrates
	4.1 Verhältnis zur Legislaturplanung
	4.2 Verhältnis zu Strategien des Bundesrates

	5 Rechtliche Aspekte
	5.1 Verfassungsmässigkeit
	5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz
	5.3 Erlassform
	5.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse
	5.5 Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
	5.6 Einhaltung der Grundsätze des Subventionsgesetzes
	5.7 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen
	5.8 Datenschutz



